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Sachverhalt
Die Gemeinde Lüdersdorf führt das Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 15 für das Gebiet „An der Mühlenstraße“ für den 
südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf gemäß § 13b BauGB durch. 
Innerhalb des Verfahrens wurde die betroffene Öffentlichkeit beteiligt 
(Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB). Die berührten Behörden und 
Träger öffentlicher Belange erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens sind Stellungnahmen von den Behörden 
und TÖB eingegangen. Ebenso sind Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
eingegangen. Aus dem Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen ergeben 
sich
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Darüber hinaus werden Hinweise aus dem Stellungnahmeverfahren ohne 
abwägungsrelevante Inhalte zur Kenntnis genommen.
Die Gemeinde Lüdersdorf hat die Stellungnahmen bewertet und gewichtet und in 
die Behandlung eingestellt.
Die Gemeinde Lüdersdorf hat das Beteiligungsverfahren mit dem Vorentwurf für 
den Bebauungsplan Nr. 15 durchgeführt. Im Ergebnis der Beteiligung der 
Behörden und TöB sowie der Öffentlichkeit haben sich Anregungen und 
Stellungnahmen ergeben, die im weiteren Planverfahren zu beachten sind. Nach 
erster Sichtung der Stellungnahmen im November 2021 wurde eine Auswertung 
der Stellungnahmen vorgenommen. Die weitere Bewertung und Vorbereitung der 
Planvorlagen hing von der Vorbereitung der technischen Planung, hier 
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insbesondere für die Wendeanlage für die neuen Grundstücke und für die 
Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers, ab. Mit Stand vom 19.08.2022 
liegt nun der Vorschlag für die technische Planung vor. Die Vorschläge fließen in 
die Bewertung des Konzeptes ein.
Im Ergebnis des Stellungnahmeverfahrens wurde das städtebaulichen Konzept 
derart geändert, dass eine Wendeanlage innerhalb der neu bebaubaren 
Grundstücke vorzusehen ist, um die Müllentsorgung zu sichern und die 
entsprechende Manövrierbarkeit zu gewährleisten. Im Zuge der technischen 
Planung ergibt sich eine optimierte Variante für die Wendeanlage. Dies ist für die 
weitere Vorbereitung des Vorhabens entsprechend zu erörtern und abzustimmen.
Die Schleppkurven für die Ein- und Ausfahrt an die Mühlenstraße können 
gewährleistet werden. Der Umfang an privaten Stellplätzen und öffentlichen 
Parkplätzen kann bedarfsgerecht für das Gebiet gesichert werden.
Hinsichtlich der Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers wird ein 
dezentrales System genutzt. Die Einleitung in die Mühlenstraße ist nicht 
erforderlich. Die Vorgaben werden im Bebauungsplan berücksichtigt.
In Anhängigkeit von der Entscheidung der Gemeinde ist eine öffentliche oder 
private Straße für die Erschließung der neuen Grundstücke zu sichern.
Hinsichtlich des baulichen Konzeptes werden die Möglichkeiten für die 
Wendeanlage entsprechend beachtet. Für die gesamtkonzeptionelle Überlegung 
ist die Widmung als öffentliche oder private Straße notwendig.
Für das städtebauliche Konzept wird die Vollgeschossigkeit festgelegt unter 
Berücksichtigung der Souterrains bietet es sich an, auch für das WA1-Gebiet, für 
die hinterliegende Bebauung unmittelbar hinter der Bebauung an der 
Mühlenstraße, die Zweigeschossigkeit vorzusehen. In Bezug auf eine 
Schalluntersuchung wird auf andere Untersuchungen im Gemeindegebiet (im 
Zusammenhang mit dem B-Plan Nr. 17, z.B.) verwiesen.
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens sind insbesondere auch 
naturschutzfachliche Belange zu bewerten gewesen. Es wurde die naturräumliche 
Situation bei Planungsbeginn vorgesehen. Zusätzlich wird nun die Auswirkung auf 
ursprünglich vorhandenen Gehölzbestand im Rahmen der Abwägung der Belange 
bewertet. Nach Sichtung der Unterlagen handelte es sich nicht, so wie die 
Annahme des BUND, um ein Feldgehölz. Die Beteiligung der Verbände ist 
entsprechend Verfahrensanforderungen erfolgt. Der BUND wurde beteiligt. Die 
Stellungnahmen werden ausgewertet. Hinsichtlich der Materialien wird auf 
wiederverwendbare Materialien orientiert. Möglichkeiten der Nachhaltigkeit 
werden untersucht. Hier geht es um Begrünung von Dächern, um die 
Verwendung von Materialien. Eine regenerative Energieversorgung ist ohnehin 
vorausgesetzt und im Zusammenhang mit den baulichen erforderlich.
Die Nachhaltigkeit wurde mit dem Konzept zur Regenwasserableitung dargestellt.
Anforderungen an den ruhenden Verkehr werden beachtet. Sichtverhältnisse und 
Schleppkurven wurden durch die technische Planung nachgewiesen. 
Auswirkungen auf vorhandene straßenbegleitende Gehölze sind im Weiteren zu 
untersuchen.
Anlage zu dieser Dokumentation ist die technische Vorplanung.
Beschlussvorschlag
1. Die während der frühzeitigen Beteiligung der berührten Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB und der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 eingegangenen Stellungnahmen und 
Anregungen hat die Gemeinde Lüdersdorf unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes geprüft.
Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende,
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- teilweise zu berücksichtigende
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Im Stellungnahmeverfahren ergaben sich Hinweise, die lediglich zur Kenntnis 
genommen werden. Das Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde 
Lüdersdorf zu eigen und ist Bestandteil des Beschlusses. Die Ergebnisse 
werden für die Vorbereitung des Entwurfes beachtet.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen 
abgegeben haben, von diesem Ergebnis der Abwägung unter Angabe der 
Gründe in Kenntnis zu setzen.

Finanzielle Auswirkungen
Keine
Anlage/n

1 1 - B-Plan Nr. 15 ''An der Mühlenstraße'' - Planteil A Vorentwurf 
(öffentlich)

2 2 - B-Plan Nr. 15 ''An der Mühlenstraße'' - Textteil B Vorentwurf 
(öffentlich)

3 3 - B-Plan Nr. 15 ''An der Mühlenstraße'' - Begründung Vorentwurf 
(öffentlich)

4 4 - Tabellarische Zusammenst. eingegangener Anregungen & 
Stellungnahmen zum Vorentwurf (öffentlich)

5 5 - B-Plan Nr. 15 ''An der Mühlenstraße'' - Plankonzept Entwurf 
(öffentlich)

6 6 - Erläuterungsbericht / Konzeptplanung zum B-Plan Nr. 15 (Stand: 
19.08.2022) (öffentlich)

7 7 - Lageplan Schleppkurven (öffentlich)

8 8 - Lageplan Leitungsbau (öffentlich)

9 9 - Geotechnischer Bericht zum B-Plan Nr. 15 (öffentlich)
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SATZUNG
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 15

DER GEMEINDE LÜDERSDORF

"AN DER MÜHLENSTRAßE"
FÜR DEN SÜDÖSTLICHEN BEREICH DES

ORTSTEILS LÜDERSDORF

Quelle: www.gaia-mv.de

Übersicht M 1 : 10.000

Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 15

der Gemeinde Lüdersdorf

-9,6

iCht

-11,4

Planungsstand: 27. Oktober 2020

VO ENTWURF
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SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 15
DER GEMEINDE LÜDERSDORF "AN DER MÜHLENSTRAßE"
FÜR DEN SÜDÖSTLICHEN BEREICH
DES ORTSTEILS LÜDERSDORF

TEIL A - PLANZEICHNUNG
Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786).
Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 I S. 58) geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057).
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Auftrags-Nr.:
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NUTZUNGSSCHABLONE

Teilgebiete
mitlfd. Nr. WA1 VVA2

Art der Nutzung
WA - Allgemeine

Wohngebiete
§ 4 BauNVO

WA - Allgemeine
Wohngebiete
§ 4 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse I II

GRZ-Grundflächenzahl 0 , 3 0 0 , 3 0

Bauweise

maximale Firsthöhe FHmax 6 , 5 0 m FHmax 9 , 0 0 m

Dachneigung
D N 4 5 ° D N 4 5 °
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PLANZEICHENERKLARUNG
I. FESTSETZUNGEN
Planzeichen Erläuterungen

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

GRZ 0,30

FH 9,00m
max

O

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Satzung über
den Bebauunasnlan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf

V.; r - - - - - - - - - - -

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Verkehrsfläche

privat Verkehrsfläche

Einfahrt

GRÜNFLÄCHEN

Grünfläche

Obstwiese, privat

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN

Erhaltungsbebot für Bäume

SONSTIGE PLANZEICHEN

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten
sind, (WS - Wurzelschutzabstand, Kronentraufe + 1,50 m)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Rechtsgrundlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§ 16 - 21a BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§ 22 und § 23 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
§ 9 Abs. 6 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB
§ 9 Abs. 6 BauGB

§ 1 Abs. 4 BauNVO
§ 16 Abs. 5 BauNVO

§ 9 Abs. 7 BauGB

11. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER
254
16

15.38.

'7zJ

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Böschung

Bemaßung in Metern

Höhenangabe in Meter ü DHHN2016

künftig entfallende Darstellung, z.B. Gebäude
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II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
Planzeichen Erläuterungen

DN 45° Dachneigung (DN) kleiner/gleich 45°

III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
Waldabstand 30,00 m

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (§ 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 20 LWaldG M-V)
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VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ........................... Die ortsübliche

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Uns
Amtsblatr am ...........................erfolgt. Die Aufstellung der Satzung über den Bebauungsplan erfolgt nach den
Bestimmungen des § 13b BauGB, § 13a BauGB gilt entsprechend. In der Bekanntmachung wurde gemäß § 13a Abs.
3 BauGB darauf hingewiesen, dass die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren ohne
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB erfolgen soil und wo sich die öffentlichkeit über die
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann.

2. Die öffentlichkeit konnte sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der
Planung im Amt Schönberger Land während der angegebenen Zeiten in der Zeit vom .................... bis zum

unterrichten und zu der Planung äußern.

3. Die Gemeindevertretung hat am ............................. den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 15 mit Begründung
gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom
.....................zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 15, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B - Text mit den örtlichen
Bauvorschriften sowie die zugehörige Begründung haben in der Zeit vom ............................ bis einschließlich
.............................während folgender Zeiten montags bis donnerstags 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, dienstags und
donnerstags 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, nach § 3 Abs. 2 BauGB im Amt Schönberger Land, Fachbereich IV, öffentlich
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von
jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Uns
Am tsblatt" am .................. ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung der
öffentlichkeitsbeteiligung wurde darauf hingewiesen; dass nicht innerhalb der öffentlichen Auslegungsfrist
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung des Bebauungsplanes unberücksichtigt bleiben können,
sofern die Gemeinde Lüdersdorf deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange wurden über die öffentlichkeitsbeteiligung unterrichtet. Der Inhalt der Bekanntmachung und die nach § 3
Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden ergänzend u nte r httos://www.schoenberoer-
land.de/Bekanntmachunoen/Ausleouncien in das Internet eingestellt.

Lüdersdorf, den ..........................
(Siegel) Bürgermeister

7. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 15 am ....................................wird als
richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine
Prüfung nur grob anhand der rechtsverbindlichen Liegenschaftskarte (ALKIS-Präsentationsausgabe) erfolgte.
Regressansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.

...................................den .....................
(Sternpel) Unterschrift

8. Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der öffentlichkeit, der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden in ihrer Sitzung am ........................ geprüft. Das
Ergebnis ist mitgeteilt worden.

9. Der Bebauungsplan Nr. 15, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den örtlichen
Bauvorschriften, wurde am ........................von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung
zum Bebauungsplan Nr. 15 wurde durch einfachen Beschluss der Gemeindevertretung vom .........................gebilligt.

Lüdersdorf, den ..........................
(Siegel) Bürgermeister

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den örtlichen
Bauvorschriften wird hiermit ausgefertigt.

Lüdersdorf, den ..........................
(Siegel) Bürgermeister
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11. Der Beschluss der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15 durch die Gerneindevertretung sowie die Internetadresse
und die Ste Ile, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr
von jederrnann eingesehen werden kann und über den lnhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung irn
arntlichen Bekanntmachungsblatt „Uns Amtsblatr am .................................... ortsüblich bekanntgemacht worden. In
der Bekanntmachung ist  auf  d ie Möglichkeit der Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2
BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser
Ansprüche (§ 44 BauGB) und weiter auf die Bestirnrnungen des § 5 Abs. 5 Kornrnunalverfassung des Landes
Mecklenburg — Vorpornrnern (KV M-V) hingewiesen worden. Die Satzung ist mit der Bekanntrnachung in Kraft
getreten.

Lüdersdorf. den ..........................
(Siegel) Bürgermeister

SATZUNG
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 15 DER GEMEINDE LÜDERSDORF
„AN DER MÜHLENSTRAßE" FÜR DEN SÜDÖSTLICHEN BEREICH
DES ORTSTEILS LÜDERSDORF
GEMÄSS § 10 BAUGB UND § 86 LBau0 M-V

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017
(BGBI. I S. 3634) sowie nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 der Lanclesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBau0 M-V) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 201 5 S. 344), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. November 2019 (GVOBI. M-V S. 682). wird nach Beschlussfassung durch die Gerneindevertretung
der Gerneinde Lüdersdorf vorn ..................... folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15 der Gerneinde
Lüdersdorf „An der Mühlenstraße" für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den örtlichen Bauvorschriften erlassen.
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TEILB-TEXT
ZUR SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 15 DER GEMEINDE
LÜDERSDORF „AN DER MÜHLENSTRAßE" FÜR DEN SÜDÖSTLICHEN
BEREICH DES ORTSTEILS LÜDERSDORF

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1 1

ALLGEMEINES WOHNGEBIET
(§ 4 BauNVO, § 1 Abs. 4, 5 und 6 BauNVO)

Allgerneine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

In den Allgerneinen Wohngebieten sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO zulässig:
- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und

Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe.

1 2 In den Allgerneinen Wohngebieten können gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO
ausnahmsweise zugelassen werden:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes nur als Ferienwohnungen i. S. des § 13a

Satz 2 BauNVO als Unterart gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO,
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. ausgenomrnen Ferienwohnungen i. S.

des § 13a BauNVO.

1.3 In den Allgemeinen Wohngebieten sind Ferienwohnungen i. S. des § 13a BauNVO als
Unterart der nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahrnsweise zulässigen Nutzung
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes und deshalb nicht zulässig.

1.4 In den Allgerneinen Wohngebieten sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise
zulässigen Nutzungen
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, ausgenomrnen Ferienwohnungen i.S. des

§ 13a Satz 2 BauNVO,
- Anlagen für Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe und
- Tankstellen
gemäß § 1 Abs. 6 Ziffer 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und
deshalb nicht zulässig.

1.5 In den Allgerneinen Wohngebieten sind die nach § 4 Abs. 2 BauNVO zulässigen
Nutzungen
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
gernäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig.

Planungsstand Vorentwurf — 27 10.2020 1
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2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16- 20 BauNVO)

2.1 Grundflächenzahl

2.1.1 In den Allgerneinen \A/ohngebieten ist die Grundflächenzahl als Höchstmaß mit 0,3
festgesetzt.

2.1.2 Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO dad die maximal zulässige Grundflächenzahl
durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis
zu 50 v.H. überschritten werden.

2.2 Höhe der baulichen An laden

2.2.1 Es werden folgende obere Bezugspunkte festgesetzt:
- Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 die Firsthöhe (Schnittfläche bzw. Schnittpunkt

der Dachaußenhautflächen) als Höchstrnaß rnit maximal 6,50 m über dem
Erdgeschossfußboden (Fertigfußboden).

- lrn Allgerneinen Wohngebiet WA2 die Firsthöhe (Schnittfläche bzw. Schnittpunkt
der Dachaußenhautflächen) als Höchstrnaß mit maximal 9,00 m über dem
Ercigeschossfußboden (Fertigfußboden).

Maßgebend ist das eingedeckte Dach.

,Die Sockelhdhe clEuf rnaxiir La! rL),50 'über BeZUgSpLinkt

liegen. Die Sockelhöhe ist der Schnittpunkt der Oberkante des Erdgeschossfußbodens
(Fertigfußboden) mit dem aufstrehenden Mauervverk.

3. BAUWEISE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

3.1 Für die Allgemeinen Wohngebiete wird die offene Bauweise festgesetzt.

3.2 In den Allgemeinen Wohngebieten sind nur Einzelhäuser zulässig.

4. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

4.1 Die Zahl der Wohnungen für Einzelhäuser wird auf zwei Wohnungen je Wohngebäude
beschränkt.

5. NEBENANLAGEN, GARAGEN, ÜBEROACHTE STELLPLÄTZE UND
STELLPLÄTZE
(§ 12 Abs.6 und § 14 Abs. 1 BauNVO, § 23 Abs. 5 BauNVO)

5.1 Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sowie Garagen, überdachte
Stellplätze und Stellplätze gemäß § 12 BauNVO sind in den Gebieten WA 1 und WA 2
zwischen straßenseitiger Gebäudefront und deren gedachter Verlängerung über die
gesamte Grundstücksbreite und der zugehörigen nächstgelegenen privaten
Erschließungsfläche auf der gesamten Breite des Grundstücks unzulässig. Diese
Bereiche (Vorgartenbereiche) sind ausschließlich einer gärtnerischen Nutzung
vorbehalten. Als Nebenanlagen sind im Vorgartenbereich nur eingefriedete
Abfallbehälter ausnahmsweise zulässig.
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6. HÖHENLAGE
(§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO)

6.1 Der festgesetzte Erdgeschossfußboden (Fertigfußboden) dient als Bezugshöhe für die
Festsetzung der oberen Bezugspunkte Traufhöhe und Firsthöhe.

6.2 Als unterer Bezugspunkt für die Höhenlage der Sockelhöhe bzw. des
Erdgeschossfußbodens (Fertigfußboden) gilt die mittlere Geländehöhe des für die
Überbauung festgesetzten Grundstücksteils, das innerhalb der festgesetzten
Baugrenzen liegt. Der Bezugspunkt für die Höhenlage ist aufgrund der Höhenpunkte
der Planzeichnung des Bebauungsplanes im unbeeinträchtigten Zustand zu ermitteln
(gewachsene Geländeoberfläche). Die mittlere Geländehöhe wird aus den Eckpunkten
der für die Errichtung vorgesehenen Gebäude/ baulichen Anlagen ermittelt.

6.3 Prinzipskizze zu Traufhöhe, Firsthöhe, Erdgeschossfußboden

rg 7
= I ?.._<

I-1 "- I ÖK C i I U_
9
r -

Li nter« Bezugpunkl mildere Gel ändehöhe
lunterer Beruasounkt ettlere Geländehöhe

Sockelhöhe über bzw. unter dem untereren Bezugspunkt

II. GRÜNFLÄCHEN; PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN
UND FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR
ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20, Nr. 25 BauGB)

1. GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

1.1 Die festgesetzte private Grünfläche mit der Zweckbestirnmung „Obstwiese" ist als
Wiesenfläche mit Obstgehölzen anzulegen zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Für
die Anpflanzungen sind vorzugsweise heimische und standortgerechte Gehölze zu
verwenden.

2. ANPFLANZUNGEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

2.1 Für Anpflanzungen innerhalb der allgemeinen Wohngebiete sind ausschließlich
Gehölze gemäß nachfolgender Pflanzliste zu verwenden:

Bäume als Heister (Höhe 150/175 cm) oder Hochstämme (3xv, Stammunlfang 14-
16 cm):

Feld-Ahorn (Acer campestre),
Spitz-Ahorn (Acer platanoides)
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus).
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Hainbuche (Carpinus betulus),
Wildapfel (Malus sylvestris),
Vogel-Kirsche (Prunus avium),
Stiel-Eiche (Quercus robur).

Sträucher (Höhe 80/100 cm):
Gemeine Hasel (Corylus avellana),
Eingriffliger Weißdorn (Crataegus rnonogyna),
Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata),
Liguster (Ligustrurn vulgare),
Schlehe (Prunus spinosa),
Heckenrosen (Rosa canina, Rosa coryrnbifera),
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra),
Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus).

3. BINDUNGEN FÜR DIE BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON
BÄUIVIEN UND STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

3.1 Die mit Erhaltungsgeboten festgesetzten, Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei
Abgang artengleich nach zu pflanzen.

4. MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ DES VORHANDENEN GEHÖLZBESTANDES
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2.0 S'aur,3B)

4. I VVährend der Bauzeit sind Bäume durch Bauzäune zu schützen. So ZIA erwarten
dass die Bäume durch Baumaßnahmen heeinträchtigt werden könnten.

4.2 Zurn Schutz der vorhandenen Gehölze ist innerhalb des Wurzelbereiches
(Kronentraufbereich zuzüglich 1,50 m), der zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume, die
Errichtung von baulichen Anlagen, auch von Nebenanlagen; Garagen und Stellplätzen
unzulässig.

5. MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ VON GRUNDWASSER UND BODEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

5.1 Zum Schutz des Grundwassers und des Bodens wird die Verwendung von
unbeschichteten Metalldachflächen aus Zink, Kupfer oder Blei ausgeschlossen.
Metallische Dacheindeckungen sind nur in beschichteter Form zulässig.

III. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 86 LBauO M-V)

1. FASSADEN UND DACHFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 86 LBauO

1.1 Dächer

1.1.1 Die Dächer der Hauptgebäude sind als syrnmetrische Dächer mit einer Dachneigung
bis maximal 45 Grad zulässig.

1.1.2 Die festgesetzten Dachneigungen gelten nicht für Dächer von Dachaufbauten und -
einschnitten sowie für Nebengiebel und von Gebäudeteilen (zum Beispiel Veranden,
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Wintergärten, Erker, etc.).

1.1.3 lnnerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete sind die Dächer der
Hauptgebäude mit einer Harteindeckung in einem roten bis braunen Farbspektrurn
oder in Anthrazittönen zulässig.

1.1.4 Glänzende und reflektierende Dachdeckungsmaterialien sind nicht zulässig.

1.1.5 Für Garagen, Stellplätze und Nebengebäude gelten die Festsetzungen zur
Dachneigung nicht. Glänzende und reflektierende Dachdeckungsmaterialien sind für
Garagen, Stellplätze und Nebengebäude unzulässig.

1 2 Fassaden

1.2.1 Außenwände sind nur als verputzte Außenwandflächen in den Farbtönen
Pastellfarben/ Hellfarben, als Verblendrnauerwerk in roten Lind braunen Farbtönen, als
Holzfassade oder in Verbindung der verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten
zulässig. Holzfassaden sind auch in naturbelassener Farbgebung zulässig.

1.2.2 Außenwände aus Blockbohlen (Blockbohlenhäuser) sind unzulässig. Unzulässig sind
hochglänzende Baustoffe (zum Beispiel Edelstahl, emaillierte Elemente einschließlich
Fliesen o.a.), kleinteiligere Baustoffe als dünnformatige Ziegel bei
Verblendrnauerwerk.

2. ZAHL DER STELLPLÄTZE
(§86 Abs. 1 Nr. 4 LBauO M-V)

2.1 lnnerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete sind je Wohnung mindestens
zwei PKW-Stellplätze auf dem Grundstück zu errichten. Garagen und Carports sind
auf die Anzahl der Stellplätze anzurechnen.

3. GESTALTUNG DER PLÄTZE FÜR BEWEGLICHE ABFALLBEHÄLTER
(§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBau0)

3.1 lnnerhalb des Plangeltungsbereiches sind Abfallbehälter und Mülltonnen auf dem
eigenen Grundstück und nicht einsehbar unterzubringen. Standplätze für bewegliche
Abfallbehälter irn Vorgartenbereich sind nur zulässig, wenn sie zur öffentlichen
Verkehrsfläche optisch abgeschirmt sind. Vorgärten werden definiert als Bereiche
zwischen straßenseitiger Gebäudefront Lind deren gedachter Verlängerung über die
gesamte Grundstücksbreite und der zugehörigen nächstgelegenen privaten
Erschließungsfläche auf der gesamten Breite des Grundstücks.

4. GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLÄCHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE
(§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBau0)

4.1 Soweit keine Gefährdung von Boden oder Grundwasser zu erwarten ist oder
Anforderungen des Schallschutzes entgegenstehen, sind Stellplätze und sonstige zu
befestigende Grundstücksfreiflächen aus versickerungsfähigern Material
auszuführen. Die Verkehrssicherheit darf nicht beeinträchtigt werden.

4.2 Vorgärten werden definiert als Bereiche zwischen straßenseitiger Gebäudefront Lind
deren gedachter Verlängerung über die gesamte Grundstücksbreite und der
zugehörigen nächstgelegenen privaten Erschließungsfläche auf der gesamten Breite
des Grundstücks.
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lnnerhalb der Vorgärten sind flächenhafte Steingärten mit Schüttungen aus Schotter,
Kies, Splitt und Kieselsteinen oder Steinbeete unzulässig.

5. HÖHE DER EINFRIEDUNGEN
(§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBau0)

5.1 Einfriedungen zu der privaten Straßenverkehrsfläche sind in den Bereichen der
Sichtfelder von Grundstückszufahrten nur bis zu einer Höhe von 0,80 m zulässig.
Alternativ kann hier über den Nachweis erforderlicher Sichtfelder die Zaunhöhe bis zu
1,20 m zugelassen werden.

6. WERBEANLAGEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 86 LBau0)

6.1 Im Plangebiet sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung als Schilder an den
Hauswänden oder freistehend zulässig. Die Größe der \Nerbefläche darf maximal
0,30 m x 0.60 rn betragen. Je Grundstück sind höchstens zwei Werbeanlagen
zulässig. Es sind keine selbstleuchtenden Werbeanlagen zulässig.

7. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN
(§ 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V)

7.1 Ordnunöswidrig nach § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBau0 M-V sowie nach § 5 Abs. 3
Kommunötíortasöng `1! V handelt, wer vorsätl:ch obo oh soig ohne eine
Ausnahmegenehmigung zu besitzen von den örtlichen Bauvorschriften nach § 86
Wau0 M-V abweicht. Die Ordnunaswidrigkeiten können gemäß § 84 Abs. 3 LBau0
M--V mii einer Geldbuße geahndet werden.

IV. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

1. BAU- UND KULTURDENKMALE/ BODENDENKMALE

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bau- und
Kulturdenkmale sowie Bodendenkmale bekannt.

Für Bodendenkmale die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die
Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die zuständige untere
Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle
sind bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur
und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür
der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen,
die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach
Zugang der Anzeige.

V. HINWEISE

1. BODENSCHUTZ

Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die Grundstückseigentümer in
Grundlage von § 2 des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg —
Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] verpflichtet, der unteren
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Bodenschutzbehörde des Landkreises Nordwestrnecklenburg hierüber Mitteilung zu
rnachen.

Der Grundstückseigentürner und der lnhaber der tatsächlichen Gewalt über ein
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundesbodenschutzgesetzes
genannten Personen sind verpflichtet konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine
schädliche Bodenveränderung oder Alt last vorliegt, unverzüglich die Landrätin des
Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständige Bodenschutzbehörde mitzuteilen.
Diese Pflicht gilt bei Baurnaßnahrnen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen
Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusätzlich für die Bauherren und die
von ihnen rnit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter,
Sachverständige und Untersuchungsstellen.
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die Grundstückseigentümer in
Grundlage von § 2 des Gesetzes zum Schutz des Bodens irn Land Mecklenburg —
Vorpomrnern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] verpflichtet, den unteren
Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu
rnachen.

Bei alien Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen,
welche eine Verschrnutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens,
Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, verrnieden
werden.

Der Oberboden ist gemäß § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten Lind vor
Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Erforderliche Bodenarbeiten sind schonend
und Linter sorgfältiger Trennung von Oberboden Lind Unterboden durchzuführen.
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Oberboden ist nicht zulässig.

2. ABFALL- UND KREISLAUFWIRTSCHAFT

Sollten während der Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen bzw.
Gerüche des Bodens auftreten, ist die Landrätin des Landkreises
Nordwestrnecklenburg als zuständige Behörde zu inforrnieren. Der
Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz
(KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs
verpflichtet.

Al le Baurnaßnahrnen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass von den
Baustellen und fertiggestellten Objekten eine sach- und urnweltgerechte
Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Bestimrnungen) gerneinwohlverträglich und
geordnete Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises
Nordwestmecklenburg erfolgen kann.

3. MUNITIONSFUNDE

Munitionsfunde sind nicht auszuschließen. Konkrete und aktuelle Angaben über die
Kampfmittelbelastung (Karnpfrnittelbelastungsauskunft) für das Plangebiet sind
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- Lind Katastrophenschutz M-V, Graf-York-Str.
6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Baubeginn
ernpfohlen. Auf der Homepage www.brand-kats-rnv.de ist unter
„Munitionsbergungsdienst" das Antragsformular sowie ein Merkblatt über die
notwendigen Angaben zu finden.
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4. GEWÄSSERSCHUTZ

im Hinblick auf den vorbeugenden Gewässerschutz ist die Lagerung von
wassergefährdenden Stoffen (u.a. Heizöl) gemäß § 20 Abs. 1 Landeswassergesetz M-
V (LWaG M-V) sowie die Errichtung von Erdwärmesondenanlagen gemäß § 49 Abs. 1
Wasserhaushaltsgesetz bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises
Nordwestmecklenburg anzuzeigen.
Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschlüsse (auch Flächenkollektoren
oder Erdwärmesonden für Wärmepurnpen) notwendig, rnit denen unmittelbar bzw.
mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt
wird, sind diese gemäß § 49 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i.V.m. § 118
Landeswassergesetz (LWaG) sechs Wochen vor Baubeginn bei der unteren
Wasserbehörde anzuzeigen. Dies trifft ebenso für eventuell notwendige
Grundwasserabsenkungen zu.

5. ZEITRAUM FÜR DIE REALISIERUNG VON ANPFLANZGEBOTEN

Die Pflanzmaßnahmen gemäß textlicher Festsetzungen 11.1 sind spätestens eine
Vegetationsperiode nach Errichtung der Wohngebäude herzustellen.

6. ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE

6.1 Reptilien und Amphibien
Bei Erdarbeiten st daraut zu achten. class steile Böschungen vermi-den 'Nerden bzw.
die Gräben und Gruben schnellstmöglich ZU verschließen sind und vorher eventuell
hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gräben und Gruben zu
enttemen sind.

6.2 Brutvöoel
Zum Schutz der einheimischen Brutvögel ist die Beräumung der Flächen (Entfernung
der Gebüsche der Armenischen Brombeere und der Freiflächen) gemäß § 39 Abs. 5
Nr. 2 BNatSchG nur außerhalb der Brutzeit im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum
letzten Tag im Februar eines Jahres zulässig bzw. die Fläche ist durch zweimalige
Mand kurzrasig zu halten.

6.3. Gehölzschnitt und Gehölzbeseitiquno
Der Schnitt oder die Beseitigung von Gehölzen auf privaten und öffentlichen Flächen
darf gemäß § 39 Abs, 5 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im
Zeitraum vom 01. Oktober bis zurn letzten Tag im Februar durchgeführt werden; in
einem anderen Zeitraurn sind nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur
Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen
zulässig.

Ausnahmen können auf Antrag von der zuständigen Naturschutzbehörde zugelassen
werden. Dazu ist vom Antragsteller ein gutachterlicher Nachweis zu führen, dass keine
besonders geschützten Tierarten entgegen § 44 Abs. 1 BNatSchG betroffen werden
(z.B. Brutvögel, Fledermäuse).

6.4 Nachtaktive lnsekten, Fledermäuse und nachaktive Vogel
Zum Schutz einer übermäßigen zusätzlichen Lockwirkung der Beleuchtung auf
nachtaktive lnsekten, Vogel und Fledermäuse sind irn öffentlichen Bereich
Natriumdampf-Hochdrucklampen oder LED-Leuchten zu verwenden.
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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf "An der Mühlenstraße" für den
südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

Teil 1 Städtebaulicher Teil

1. Planunqsqeqenstand

1.1 Planungsanlass

Die Gemeinde Lüdersdorf liegt im Landkreis Nordwestmecklenburg in
Mecklenburg-Vorpommern und wird durch das Amt Schönberger Land
verwaltet. Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Boitin-Resdorf, Duvennest, Groß
Neuleben, Herrnburg, Klein Neuleben, Palingen, Schattin und Wahrsow,

Lüdersdorf liegt an der Grenze zu Schleswig-Holstein und befindet sich knapp
10 km südöstlich der Hansestadt Lubeck. Aufgrund dieser Nähe bildet
Lüdersdorf einen attraktiven Wohn- und Gewerbestandort. im Westen Lind
Südwesten grenzt der Ort an die Hansestadt Lübeck sowie die Gerneinden
Grönau und Groß Sarau in Schleswig-Holstein. Im Süden befinden sich die
Gerneinden Rieps, Thandorf sowie Utecht, östlich schließen die Gerneinden
Lockwisch und Niendorf an. Im Nordosten grenzt die Gerneinde Lüdersdorf an
die Gemeinde Seirnsdorf.

Mit einer Gesamtfläche von 54 km' beherbergt das Grundzentrum Ludersdort
rund 5.300 Einwohner, was eine Bevölkerungsdichte von 98 Einwohnern pro
km' ergibt. (Stand 31. Dezember 2018) • Die Siecl ngsschwerpLiuküc iegen
den Ortsbgen Herrnburg und Ludersdorf.

An lass für die Aufstellung eines Bebauungsplans ist die Weiterentwicklung der
Ortslage durch die Schaffung von Wohnbauflächen, unter der Berücksichtigung
der ortstypischen Bebauungsstruktur. Es besteht in der Gemeinde Lüdersdorf
die Notwendigkeit der Bereitstellung neuer Flächen für Wohnbebauung und es
ist zwingend erforderlich, einen neuen Standort für die Eigenversorgung
vorzubereiten. Die hierfür vorgesehenen Flächen befinden sich an der
„Mühlenstraße", südlich der Grundstücke Mühlenstraße 41, 43 und 47. Der
Bereich soli für eine Bebauung vorbereitet werden. Die Flächen wurden im
rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde als Teilbereich 14 (TB
14) ergänzt. Das Plangebiet ist mit Ausnahme eines Nebengebäudes noch
nicht bebaut, der Rückbau dieses Nebengebäudes ist mit Umsetzung der
Planung vorgesehen. Eine Zufahrt in den rückwärtigen Bereich ist möglich.

Die Planungsziele bestehen in der planungsrechtlichen Vorbereitung einer
Bebauung im rückwärtigen Grundstücksbereich über eine Zufahrt der
„Mühlenstraße". Die Zufahrt von der Mühlenstraße ist als Privatstraße
vorgesehen. Sie kann entweder als Verkehrsfläche besonderer
Zweckbestimmung oder als Fläche mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrechten
beachtet werden.

' vgl. Statistisches Amt M-V: Bevölkerungsstand der Kreise, Ämter und Gemeinden
2018
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1.2 Erforderlichkeit der Planung

Der Bebauungsplan Nr. 15 grenzt unrnittelbar an die bebaute Ortslage an und
ergänzt diese. Es ist beabsichtigt Grundstücke in der 2. Reihe bzw. hinter der
straßenbegleitenden vorhandenen Bebauung vorzubereiten und zu erschließen.
Die Planung trägt dazu bei, den Bedarf an Wohngrundstücken der Gerneinde
Lüdersdorf für den absehbaren Bedarf abzusichern. Die Aufstellung eines
Bebauungsplanes ist erforderlich, da die Flächen im Geltungsbereich derzeit
teilweise als Außenbereich nach § 35 BauGB zu beurteilen sind. Die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15 erfolgt irn beschleunigtern Verfahren
nach § 13b BauGB unter Einbeziehung von Außenbereichsflächen.

lm rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gerneinde Lüdersdorf sind für
den zur Bebauung vorgesehenen Bereich südlich der „Mühlenstraße"
Wohnbauflächen berücksichtigt. Die bauliche Entwicklung entspricht darnit den
Zielen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes.

Regelungen der Belange der Ver- Lind Entsorgung, insbesondere der
Abwasser- und Oberflächenwasserbeseitigung sind festzulegen. lm Verfahren
nach § 13b BauGB ist eine Prüfung der Umweltbelange ohne Durchführung
einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB vorzunehmen.

1.3 Abgrenzung des Plangeltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Lüdersdorf unmittelbar südlich der
„Mühlenstraße". Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 15 wird wie
folgt begrenzt:

- im Norden:

- Osten:

- im Süden:
- im Westen:

durch die Mühlenstraße sowie den rückwärtigen Teil der
Grundstücke Mühlenstraße 41, 43 und 47,
durch vorhandene Bebauung an der Mühlenstraße, Haus
Nr. 49,
durch Flächen für die Landwirtschaft,
durch vorhandene Bebauung an der Mühlenstraße, Haus
Nr. 39.

Die Größe des Plangebietsumfasst ca. 0,63 ha. lm räumlichen Geltungsbereich
des Bebauungsplans befinden sich die Flurstücke 254/14, 254/16, 254/18,
254/19 und 254/22 der Gemarkung Lüdersdorf, Flur 1.

Der Geltungsbereich wurde unter Berücksichtigung des derzeitigen
Bearbeitungsstandes angepasst und urn den Bereich der Grundstücke
Mühlenstraße 41, 43 und 47 reduziert. Die Auswirkungen der Planung auf die
nachbarschaftlichen Belange dieser Grundstücke sind ohnehin ZU beurteilen,
weitergehende Festsetzungen sind aus Sicht der Gemeinde Lüdersdorf für die
angrenzenden Grundstücke nicht erforderlich; eine Einbeziehung in den
Plangeltungsbereich ist deshalb nicht notwendig.
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• C-1.,1hcfotu über!acrier, mit Flurstücken

000..Duelle H31•1.1sris-:ber GeoBasjs-DE/MV- Abair 18.D9 .2529 miL eiqerie
PBM,

1.4 Planungsrechtliche Ausgangssituation

Der nördliche Bereich des Plangebietes ist als lnnenbereichsfläche gemäß § 34
BauGB, der südliche Bereich als Außenbereichsfläche gemäß § 35 BauGB zu
beurteilen. Zur Entwicklung der Flächen ist daher aus Sicht der Gemeinde
Lüdersdorf die Aufstellung einer Satzung nach § 13b BauGB zur Einbeziehung
von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren geeignet.

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Lüdersdorf
(Neufassung) stellt für den Plangeltungsbereich Wohnbauflächen dar. Die
bauliche Entwicklung entspricht daher den Zielen des rechtswirksamen
Flächennutzungsplanes. Eine Anpassung des Flächennutzungsplanes nach
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 ist somit nicht erforderlich.

2. Einordnung in übergeordnete und örtliche Planunden

2.1 Landesraumentwicklungsprogramm

Die Gemeinden haben ihre Bauleitpläne gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen
der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. lm
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern vom 27.05.2016
(LEP M-V) werden die Ziele der Raumordnung und Landesplanung dargestellt.

Für die Gemeinde Lüdersdorf gelten folgende Ziele und Grundsätze der
Raumordnung und Landesplanung:

Planungsstand: Vorentwurf — 27.10.2020 5

Seite 24 von 150
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Die Gemeinde Lüdersdorf befindet sich im Norden der Region
Westmecklenburg im Landkreis Nordwestmecklenburg und wird vom Amt
Grevesmühlen Land verwaltet. Die Gemeinde wird dem Mittelbereich
Grevesmühlen, Oberbereich Schwerin zugeordnet.2 Sie befindet sich in einem
Vorbehaltsgebiet Tourismus und ist als Zentraler Ort definiert.3 Zentrale Orte
stellen gemäß LEP M-V die Knotenpunkte des Versorgungsnetzes, in denen
Einrichtungen der Daseinsvorsorge für eine flächendeckende Versorgung der
Bevölkerung gebündelt werden, dar. Die Gemeinden Rieps, Thandorf und
Utrecht gehören zum Nahbereich des Zentralen Odes Lüdersdorf.

Ungefähr 60 m nördlich des Plangeltungsbereiches verläuft die Bahnstrecke
(1122) Lübeck - Bad Kleinen - Strasburg (Uckerm.). Das LEP M-V definiert
diese als Teil des großräumigen Eisenbahnnetzes. Nördlich von Lüdersdorf
verläuft die B 104 als Teil des großräumigen Straßennetzes, südlich die A 20
(E22) als Teil des internationalen Straßennetzes (Programmsatz 5.1.1 (1)).
Diese lnfrastrukturtrassen werden aus Sicht der Gemeinde Lüdersdorf durch
die Planung nicht nachteilig berührt.

Östlich von Lüdersdorf beginnt ein Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft
(Programmsatz 4.5 (3)). Durch die Planung werden keine Ackerbauflächen in
Anspruch genommen, sodass die Belange der Landwirtschaft durch die
Planung nicht berührt werden.

Gemäß den übergeordneten Planungen liegt das Gemeindegebiet im ländlichen
Raum. Die ländlichen Räume sollen so gesichert und weiterentwickelt werden,
dass sie einen attraktiven und eigenständigen Lebens- und Wirtschaftsraum
bilden. Die Entwicklung der Gemeinde ist auf den Eigenbedarf der
ortsansässigen Bevölkerung auszurichten (4.2 (2) Z LEP M-V), was mit dieser
Planung erfolgt. Aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit innerhalb der
Ortslage erfolgt die Ausweisung von Wohnbauflächen in Angrenzung und
Arrondierung der vorhandenen Wohnbebauung. Der geplante Wohnstandort
schließt unmittelbar an die vorhandene Wohnbebauung an und erfüllt in
angemessener Weise die raumordnerischen Anforderungen insbesondere an
die Lage innerhalb der vorhandenen Siedlungsstruktur. Dies dient der Stärkung
der Gemeinde und verhindert gleichzeitig eine Zersiedlung des ländlichen
Raumes. Den Zielen der Landesplanung wird daher aus Sicht der Gemeinde
Lüdersdorf entsprochen.

2 vgl. LEP M-V, S.29, Abb. 6
3 vgl. LEP M-V, Anhang 1 - Übersicht der Zentralen Orte und deren Nahbereiche
(Stand: 31.12.2015)
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Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft

Vorbehaltsgebiet Tcutismus

, Internaticnales Straßennetz

,--;rcArAurrilljes

Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 15
der Gerneinde Lüdersdorf

Vorranggebiet Naturschutz und Landschaftspflege

Vorbehaltsgebie: Naturschutz und Landschatspflege

Großräumiges Eisenhahnnetz

Abb 2• Auszug aus der Karte der raumordnerischen Festlegungen des LEP M-V
(Ohne Maßstab. Otte Ile. Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vcrpornmem. Stand.

f.5 eicener Benrbertunct PBW

2.2 Regionales Raurnentwicklungsprogramm

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM)
vorn 30. August 2011 werden folgende Aussagen zu den Zielen und
Grundsätzen für den Bereich der Gemeinde Lüdersdorf getroffen:

Die Gemeinde Lüdersdorf befindet sich im Westen der Planungsregion
Westmecklenburg und im mecklenburgischen Teil des Stadt-Umland-Raums
Lübeck. Die Gemeinde ist gemäß Programmsatz 3.2 RREP WM als Zentraler
Ort sowie als Grundzentrum festgelegt und dem Mittelbereich Grevesmühlen
zugeordnet. Zentralörtlichen Funktionen, zu denen auch die bedarfsgerechte
Versorgung der Bevölkerung mit Dienstleistungen und Gütern zählt, sind
gemäß Programmsatz 3.2 (2) (Z) in den Hauptorten der als Zentrale Orte
festgelegten Gemeinden zu bündeln. Abweichend von der Regel wird dieser
Hauptort in der Gemeinde Lüdersdorf nicht im namensgebenden Ortsteil des
Zentralen Ortes, sondern im Ortsteil Herrnburg verortet.

Die Grundzentren sollen in ihrer Leistungskraft gestärkt werden, um auch
überörtliche Aufgaben für ihre teilräumlichen Verflechtungsbereiche erfüllen zu
können. Die Grundzentren bilden die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Schwerpunkte der Ländlichen Räume und sollen als Standorte für die
Versorgung der Bevölkerung ihres Nahbereiches mit Gütern Lind
Dienstleistungen des qualifizierten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Grundbedarfs gesichert und weiterentwickelt werden (Programmsatz 3.2.2 (1)).
Gemäß Programmsatz 3.2.2 (2) liegt die Gemeinde Lüdersdorf darüber hinaus
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irn Stadt-Urnland-Raum Lübeck und soil deshalb in besonderem Maße
Entwicklungsimpulse für Wohnfunktionen und für Gewerbe aufnehmen.

Die Grundkarte der räumlichen Ordnung stellt für die Gerneinde Lüdersdorf ein
Vorranggebiet für Gewerbe Lind Industrie gemäß RREP WM Prograrnrnsatz
4.3.1 (1) (Z), einen Tourismusentwicklungsraurn entsprechend den
Programmsätzen 3.1.3 (3) und (4), im östlichen Teil des Gemeindegebietes ein
Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 3.1.4 (1) sowie irn westlichen Lind
nördlichen Teil des Gemeindegebietes Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und
Landschaftspflege 5.1. (5) dar.

Durch die Gemeinde Lüdersdorf verläuft die Bahnstrecke (1122) Lübeck - Bad
Kleinen - Strasburg (Uckerm.) als Teil des überregionalen Schienennetzes.
Ungefähr 200 m nordwestlich des Plangebietes befindet sich ein ausgebauter
Haltepunkt für den Regionalverkehr (Haltepunkt Lüdersdorf). Die Gemeinde
Lüdersdorf ist an das bedeutsarne, regionale Straßennetz angebunden. Aus
Sicht der Gemeinde Lüdersdorf hat die Planung keine nachteiligen
Auswirkungen auf das Straßen- Lind Schienennetz.

Mit der Planung möchte die Gemeinde Lüdersdorf das Grundzentrum weiter
stärken und aufgrund der Lage im Stadt-Umland-Raum der Hansestadt Lübeck
Lind damit im Grenzraurn gemäß Programrnsatz 3.2.2 (3) die Wohnfunktionen in
besonderem Maße sichern Lind entwickeln. Den Zielen der Raumplanung wird
daher aus Sicht der Gemeinde Lüdersdorf entsprochen.

LÜDERSDORF

Vorbehaltsgehiet Naturschutz und
Landschaftspflege

Großraurniges Schienennetz

Grundzentrurn

Geltungsbereich des ' •

Bebauungsplanes Nr. 15 (:7Y
der Gemeinde Lüdersdorf

,

Tourisrnusraurn
Tounsmusentwicklungsraum

Regionales Straßennetz

Abb. 3: Auszug aus der Karte des RREP WM
(Ohne Maßstab, Quelle: RREP WM 2011, Stand: August 2011, mit eigener Bearbeitung, PBM)
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2.3 Flächennutzungsplan

Die Grundlage für die Weiterentwicklung des Wohnstandortes bildet der
wirksame Flächennutzungsplan der Gerneinde Lüdersdorf, welcher die
Zielsetzungen für die bauliche Weiterentwicklung darstellt. Für einzelne
Teilbereiche wurden Änderungen des Flächennutzungsplanes vorgenommen.

Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 15 der Gemeinde
Lüdersdorf besteht aus unmittelbar an der „Mühlenstraße" gelegenen Flächen
Lind dem Teilbereich 14 (TB 14), der im Flächennutzungsplan ergänzt wurde.
Der Bereich südlich der „Mühlenstraße" im Ortsteil Lüdersdorf ist bereits als
Arrondierung der Ortslage bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes
berücksichtigt worden. Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 15
sind Wohnbauflächen dargestellt. Die bauliche Entwicklung entspricht daher
den Zielen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes.

.44 fleve
0

It' 'IA e

Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 15
der Gemeinde Lüdersdorf

Abb. 4: Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Lüdersdorf
(Neufassung) mit Darstellung des Plangeltungsbereiches (rot)
(M: 1:5.000, Quelle: Gemeinde Lüdersdorf, mit eigener Bearbeitung, PBM)

2.4 Landschaftsplan und übergeordnete Landschaftsprogramme

Der rechtswirksame Landschaftsplan der Gemeinde Lüdersdorf (Stand 2004)
stellt das Plangebiet als Flächen mit hochwertigem bis durchschnittlich
historischem und ländlichem Ortsbild dar. Eine geringe Beeinträchtigung durch
Bahnlärm wird ebenso dargestellt.

Die Zielsetzung des Bebauungsplanes Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf steht
im Widerspruch mit dem rechtswirksamen Landschaftsplan der Gemeinde
Lüdersdorf, laut dem keine weiteren baulichen Entwicklungen innerhalb des
Bereiches vorgesehen sind. Der Landschaftsplan stellt ein
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Selbstbindungsinstrument der Gemeinde Lüdersdorf dar und gilt nicht als
Rechtsnorm, sodass keine Rechtsbindung besteht. Die Zielsetzungen für die
bauliche Entwicklung werden entsprechend der rechtswirksarnen Neufassung
des Flächennutzungsplanes (Stand 2006) entwickelt. Der Landschaftsplan
(Stand 2004) wird derzeit angepasst. Die Fortschreibung des
Landschaftsplanes befinclet sich derzeit in der Entwurfsphase. In der aktuellen
Fassung ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 15 der Gerneinde
Lüdersdorf bereits als potentielles Baugebiet verrnerkt.

Bei der Aufstellung der Satzung wurde das Gutachtliche Landschaftsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern Lind der Gutachtliche Landschaftsrahmenplan
Westrnecklenburg beachtet. Die Zielsetzungen der Prograrnrne stehen der
Planung nicht entgegen.

3. Planunqsziele und Planunqsalternativen

3.1 Planungsziele

Das Planungsziel der Gemeinde Lüdersdorf besteht in der planungsrechtlichen
Vorbereitung einer Wohnbebauung in zweiter Reihe über eine Zufahrt von der
„Mühlenstraße". Die künftigen Baugrundstücke sollen jeweils etwa 600 rn2
umfassen. Die Zufahrt von der Mühlenstraße ist als Privatstraße vorgesehen.
Sie kann entweder als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung oder als
Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten beachtet werden. Die Belange der
Ver- und Entsorgung, insbesondere der Abwasser- und
Oberflächenwasserbeseitigung, werden im weiteren Planverfahren geregelt. Die
Abstimmungen hierzu sind mit den zuständigen Ver- und Entsorgern sowie
Behörden und TÖB zu führen. Dafür ist das Planverfahren vorgesehen. Die
wesentlichen Auswirkungen auf die Urnweltbelange sind darzulegen. Die
Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist im Verfahren
nach § 13b BauGB nicht erforderlich.

3.2 Städtebauliches Konzept

Mit dem Bebauungsplan Nr. 15 werden die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur städtebaulichen Entwicklung der derzeit brachliegenden
Fläche in zweiter Reihe geschaffen. Das städtebauliche Konzept der Gerneinde
Lüdersdorf sieht die Errichtung von dem Dauerwohnen dienenden
Einzelhäusern in offener Bauweise vor. Die Gebäude sollen vorrangig der
Deckung des Wohnbedarfs der Bevölkerung der Gemeinde Lüdersdorf dienen
und höchstens zwei Wohnungen je Gebäude umfassen. Auf eine Festsetzung
von zulässigen Dachformen verzichtet die Gemeinde Lüdersdorf mit Blick auf
den heterogenen städtebaulichen Bestand in der Umgebung des Plangebietes
sowie die Lage des Plangebietes in zweiter Reihe bewusst. Durch die
Gemeinde wird festgelegt, dass die Dachneigungen in Allgemeinen
Wohngebieten maximal 45° betragen dürfen. Aus Sicht der Gemeinde wird eine
Vielfalt an Dachneigungen Lind Dachformen zugelassen. Es werden bewusst
sowohl Flachdächer, flachgeneigte Dächer als auch Steildächer ermöglicht.

Das städtebauliche Konzept der Gemeinde Lüdersdorf sieht unmittelbar südlich
der bestehenden Wohnbebauung eingeschossige Gebäude mit einer
maximalen Firsthöhe von 6,50 m vor. In diesem Bereich wird das Allgemeine
Wohngebiet WA1 festgesetzt. Für den als Allgemeines Wohngebiet WA2
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festgesetzten Bereich werden ein- bis zweigeschossige Gebäude mit einer
Firsthöhe von maximal 9,00 m festgesetzt.

Die Gebäude sollen traufständig zum deutlich ausgeprägten Südwesthang
ausgerichtet werden. Als überbaubare Grundstücksflächen werden
vergleichsweise großzügige, grundstücksbezogene Baugrenzen zugunsten der
Variabilität und der Entscheidungsfreiheit künftiger Bauherren festgesetzt. Der
Waldabstand gemäß § 20 LWaldG M-V wurde bei der Festsetzung der
Baugrenzen beachtet.

Die Gemeinde sieht in ihrem städtebaulichen Konzept eine Anbindung an die
"Mühlenstraße" über die bereits bestehende Zufahrt zurn Plangebiet vor. Es ist
eine private Erschließungsstraße als Stichstraße mit Wendemöglichkeit
vorgesehen. Die Art und der Umfang der Herstellung der privaten
Erschließungsstraße sind im weiteren Verfahren abzustimmen; die Herstellung
der Zufahrtsflächen ist durch den privaten Antragsteller zur realisieren. Die
Zufahrt ist entweder als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung oder als
Fläche mit Geh-. Fahr-, und Leitungsrechten festzulegen.

Die bestehenden, ortsbildprägenden Baunireihen im südwestlichen und
südöstlichen Bereich des Plangebietes sollen erhalten werden. Entsprechende
Festsetzungen sind Teil dieser Satzung. Eine Grünfläche im südlichen Bereich

llÍtP ri

Übergang zwischen Siedlungsraum und Landschaft zu schaffen.

3.3 Planungsalternativen

Aus Sicht der Gerneinde Lüdersdorf sind keine alternativen Flächen zur
Entwicklung von Wohnbauflächen im Gemeindegebiet verfügbar. Die in der
Gemeinde verfügbaren Bauflächen werden im wesentlichen bereits
planungsrechtlich geregelt und für eine Bebauung vorbereitet. Die
lnanspruchnahme zusätzlicher Flächen ist durch das bisher vorliegende
Konzept der Flächennutzungsplanung begrenzt. Die hier beanspruchte Fläche
ist bereits im Flächennutzungsplan der Gemeinde Lüdersdorf geregelt. Eine

_ _ _ _ Variantenuntersuchung auf der Grundlage des rechtswirksamen
Flächennutzungsplanes ist daher aus Sicht der Gemeinde entbehrlich.

Innerhalb des Plangeltungsbereiches ergeben sich aus Sicht der Gemeinde
Lüdersdorf aufgrund der vorhandenen Zufahrt sowie der Höhensituation mit
dem nach Süden abfallenden Gelände ebenfalls keine anderweitig zu
betrachtenden altemativen Konzepte.

4. lnhalt des Bebauunqsplanes

4.1 Planungsrechtliche Festsetzungen

4.1.1 Art der baulichen Nutzung

Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung wird die Wohnfunktion unter
Berücksichtigung der Anforderungen und Vorgaben des § 13b BauGB
entsprechend beachtet. Deshalb werden auch nur ausnahmsweise
Zulässigkeiten für die Feriennutzung für Räume nach § 13a Satz 2 BauGB
geregelt. Selbstständige Ferienwohnungen und Beherbergungsbetriebe sind
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unzulässig. Darüber hinaus sind diejenigen Einrichtungen unzulässig, die nach
§ 4 Abs. 3 BauGB ansonsten ausnahmsweise zulässig wären. Hierzu gehören
Beherbergungsbetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe Lind
Tankstellen. Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe wären ausnahmsweise
zulässig. Die nach § 4 Abs. 2 ansonsten zulässigen Nutzungen für kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche Lind sportliche Zwecke sind in diesern
Plangebiet durch die Gemeinde aufgrund der Lage des Gebietes zu den
Hauptorten nicht vorgesehen.

4.1.2 Maß der baulichen Nutzung

Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung wird die Grundflächenzahl mit
0,3 bei einer Zulässigkeit der Überschreitung um 50 von 100 festgelegt. Die
Gemeincle hat bei lhren Entscheidungen auf die Festsetzung der Traufhöhe
verzichtet. Die Gemeinde erachtet die Festsetzung der Firsthöhe als
ausreichend und trifft die entsprechenden Festsetzungen. lm Zusamrnenhang
mit der Ausrichtung der Gebäude nach Süden und dem abfallenden Gelände ist
dabei zukünftig auf die Ausbildung von Souterrains und die cladurch
entstehende Höhe der Gebäude einzugehen.

4.1.3 Bauweise

In Bezug auf die Bauweise gilt ausschließlich die offene Bauweise und es
werden nur Einzelhäuser unter Berücksichtigung der Vorgaben im Ort
berücksichtigt.

4.1.4 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden

Um Einfluss auf die Größe der Gebäude weiterhin auszuüben, wird die Zahl der
Wohnungen auf maximal zwei begrenzt, wie dies in diesern Ortsteil üblich ist.
Darüber hinaus ermöglicht die Festsetzung von der Anzahl der Wohnungen
auch die Einflussnahme auf die zukünftig zu erwartenden städtebaulichen
Auswirkungen.

4.1.5 Nebenanlagen, Garagen, überdachte Stellplätze und Steliplätze

Für die Errichtung von Nebenanlagen werden Festsetzungen getroffen.
Dadurch soli gesichert werden, dass Vorgartenbereiche erhalten bleiben.

4.1.6 Höhenlage

In Bezug auf die Höhenlage wird eine bewährte Festsetzung gewählt. Da ein
abfallendes Gelände vorhanden ist, wird der Bezug durch die Eckpunkte der
überbauten Grundstücksteile genutzt. Die mittlere Geländehöhe ist aus den
Eckpunkten des Gebäudes entsprechend zu ermitteln. Dadurch kann in
Abhängigkeit von der Lage des beabsichtigten Gebäudes zur Straße die
Variabilität des Gebäudes für die Festsetzung genutzt werden. Das Gebäude
wird somit in das vorhandene Gelände entsprechend eingefügt. Die
Anforderungen an die Ver- und Entsorgung insbesondere in Bezug auf die
Ableitung des anfallenden Schmutzwassers Lind des Oberflächenwassers sind
hierbei ZU berücksichtigen Lind in der Entwurfsphase entsprechend zu klären.

4.2 Grünordnerische Festsetzungen

Unter Berücksichtigung der Tiefe der baulichen Nutzung auf östlich
angrenzenden Grundstücken wird die Begrenzung des Baugebietes nach
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Süden vorgenomrnen. Die verbleibende Fläche wird als private Grünfläche mit
der Zweckbestimrnung Obstwiese festgesetzt.

lnnerhalb des Plangebietes werden Festsetzungen für die Anpflanzung
vorzusehenden Bäumen, Sträucher und sonstigen Bepflanzungen vorgegeben.
Es werden Vorgaben für die Erhaltung von Bäumen getroffen und für den
Schutz des vorhandenen Gehölzbestandes werden entsprechencl
Wurzelschutzbereiche berücksichtigt.

Ebenso werden Festsetzungen zum Schutz des Grundwassers getroffen und
Vorgaben für die VenNendung von beschichteten Material für die Dachflächen
vorgenommen.

4.3 Örtliche Bauvorschriften

In Bezug auf die örtlichen Bauvorschriften begrenzt die Gemeinde unter
Berücksichtigung der heterogenen Gestaltung der baulichen Urngebung den
Umfang der Festsetzungen. Für die Gerneinde ist wichtig, class die
Farbvorgaben der Dächer auf rot bis braun oder anthrazit farbige Dachflächen
begrenzt wird. Glänzende und reflektierende Dachdeckungsrnaterialien sind
auszuschließen. Für die Hauptgebäude gelten diese Festsetzungen. Für
Garagen, Stellplätze und Nebengebäude wird davon Abstand genomrnen.
innerhalb der Voroaben der maximalen 7ulassiden Dachneidund his 45 Grad
sind sämtiich inögiiche Dachneigungen zuiässig. Es wird geregeit, dass ciie
Dachneigungen nicht für Dächer von Dachaufbauten deten.

Für die Gestaltung der Fassacien jercf [11-11-b\ir(.2aben :jeti-oIlem ciie dern
örtlichen Spektrum entsprechen. Da Blockbohlenhäuser untypisch sind. wird auf
die Herrichtung von Blockbohlenhäuser verzichtet und auf die Verwendung
ortstypischer Materialien Lind Gestaltungsvorgaben eingegangen.

Wichtig für die Gerneinde ist, dass je Wohnung zwei Stellplätze abgesichert
werden. Diese sind auf den Grundstücken entsprechend herzustellen.

Zur Gestaltung des Gebietes ist es der Gerneinde wichtig, dass die
Abfallbehälter nicht einsehbar untergebracht werden. Dies ist entsprechend zu
berücksichtigen.

Für die unbebauten Flächen werden Vorgaben derart getroffen, dass keine
Vorgärten als Kieselgärten entstehen. Es sind begrünte Vorgartenbereiche
herzustellen und Zielsetzung der Gerneinde.

Die Gestaltung der Einfriedungen wird so geregelt, dass diese unter
Bezugnahme auf die Vorgaben von Sicherheit uncl Leichtigkeit des Verkehrs
eine Höhe von 0,80 cm nur dann überschreiten dürfen, wenn ausreichend
Sichtverhältnisse gegeben sind Lind dann eine Höhe von 1,20 m nicht
überschritten wird.

lnnerhalb des Allgerneines Wohngebietes wird clie Verwendung von
Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung, wie für Allgemeine Wohngebiete
typisch, zugelassen.
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5. Verkehrliche Erschließunq

Die Anbindung des Plangebietes ist aus Richtung Norden an die Mühlenstraße
vorgesehen. Eine entsprechend Zufahrt von der „Mühlenstraße" besteht bereits
in unbefestigtem Zustand. Die Zufahrtsbreite mit 5,50 rn wird als ausreichend
angesehen. lrn Einmündungsbereich von der Mühlenstraße in das Plangebiet
stehen ausreichencl Verkehrsflächen im öffentlichen Raum zur Verfügung, so
dass hier die Kurvenradien entsprechend ausgebildet werden können und die
Zufahrt sicher ermöglicht wird. Die Zufahrt ist von ruhenden Verkehr
freizuhalten. Erforclerliche Sichtverhältnisse für die Sicherheit des Verkehrs sind
zu gewährleisten. Es ist eine private Erschließungsstraße als Stichstraße mit
einer Wendemöglichkeit für Müllfahrzeuge vorgesehen. Die Sicherung der
privaten Erschließungsstraße ist im weiteren Planverfahren entweder als
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung oder als Fläche mit Geh-. Fahr-,
und Leitungsrechten zu regeln.

Die Zufahrt zu den einzelnen Grundstücken ist gesichert. Irn weiteren
Planverfahren ist die Abstimmung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb bezüglich
der Müllentsorgung zu führen. Vom Grundsatz wird davon ausgegangen, dass
durchaus eine Müllentsorgung durch Befahrung des Gebietes und
entsprechende Wendemöglichkeiten eingeräumt ist. Sollte dies im Rahmen des
Abstirnmungsverfahrens nicht möglich sein, ist die Entsorgung von der
Mühlenstraße zu sichern. Hierfür wären dann entsprechende Aufstellflächen,
die nur am Entsorgungstag zu nutzen sind vorzusehen. Ansonsten sollen die
Abfallbehälter auf den Grundstücken der Allgemeinen Wohngebiete verbleiben.

6. Ver- und Entsorgung

Die Belange der Ver- Lind Entsorgung sind mit den zuständigen Behörden und
TÖB abzustimmen. Hier kommt es maßgeblich auf die Anforderungen und
Abstimmungen mit dem Zweckverband in Bezug auf die Ableitung des
anfallenden Schmutzwassers und auch die Trinkwasserversorgung an.

Das Konzept für die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist im
weiteren Planverfahren darzustellen und durch eine technische Planungsstudie
zu untermauern Lind zu unterstützen.

Die weiteren Ver- und Entsorger werden im Planverfahren beteiligt und urn ihre
Stellungnahme Lind Hinweise gebeten.

Planungsstand: Vorentwurf — 27.10.2020 14

Seite 33 von 150



Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf ''An der Mühlenstraße" für den
südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

TEIL 2 Ausfertiqung

1. Beschluss über die Beqründunq

Die Begründung zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde
Lüdersdorf "An der Mühlenstraße" für den südöstlichen Bereich des Ortsteils
Lüdersdorf wurde in der Sitzung der Gerneindevertretung am
............................. gebilligt.

Lüdersdorf. clen ................................... (Siegel)

Prof. Dr. Huzel
Bürgermeister
der Gemeinde Lüdersdorf

Arbeitsverrnerke

Aufgestellt in Zusarnmenarbeit mit der Gerneinde Lüdersdorf durch das:

Planungsbüro Mahnel
Rudolf-Breitscheid-Straße 11
23936 Grevesmühlen
Telefon 03881 / 71 05 — 0
Telefax 03881 / 71 05 — 50
mahnelepbrn-mahnel.de
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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An
der Mühlenstraße" für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

Beteiligung der berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

i
VORENTWURF
Lfc1.-Nr. Trager öffentlicher Belange Aufforclerunct Posteingang Schreihen vom

I. Planungsanzeige 1 2 3

II. Trager öffentlicher Belanue
11.1 Landkrers NV,' M 07.0 12021 12.02.2021 08.02.2021 x x
11.2 Arnt für Rasmordnung 07.0 1.2021 03.02.2021 03.02.2021 X
11.3 StALU 07.01.2021 08.02.2021 02_02.2021 x
11.4 LA für Umwelt. Naturschutz u. Geologie 07.01 2021 02.02.2021 02.02.2021 x x
11.5 Strallenbauamt Schwerin 07.01.2021 27.01.2021 20.01.2021 X
11.6 Deutsche Teiekom AG 07.01.2021 18.012021 18.01.2021 X
11.7 Zweckverband Grevesmühlen 07.01.2021 10.02.2021 08.022021 x x
11.8 E.DIS AG 07.01.2021
11.9 Hanse Gas GrnbH 07.81.2021 08.01.2021 08.01.2021 x
11.10 Travenetz GmbH Lübeck 07.01.2021 14.01.2021 14.01.2021 x
11.11 50 Hertz 07.01.2021 08.01.2021 08.01.2021
11.12 GDMcorn 07.01.2021 11_01_2021 11.01.2021 x
11 12a BIL-Leitungsauskurft 21.04.2021 21.04.2021 x
11.13 LA für Kultur Lard Denkrnalpflege 07.01.2021
11.14 LA für zentrzle Aufgaben und Technik der

PBK
07.01.2021 18.01.2021 18.01.2021 X

11.15 Eundesvebr 07.01_2021 11.01.2021 1'1.01.2021 X
11.16 Arol SchCnbercer Land • Brandschutz 07.01.2021 05.02.2021 05.02.2021 x
11.17 BUND M-V e.V. 07.01.2021 18.01 2621 18.01.2021 x x

111. Nachbarnemeinden
111.1 Gemeinde Selmsdorl 07.81_2021 13.01.2021 13.01.2021 x
111.2 Gerneard- Siemz-Niendorf 07.0 I 2021 26.01.2021 26_01.2021 X
111.3 Stadt Schönberg 07.01.2021 19.02.2021 19.02.2021 X
111.4 Hansestadt Lübeck 07.01.2021
111.5 Gemeinde Thandorf 07.01.2021 18.0 1202 i 14.01.2021 X
111.6 Gerneinde Rieps 07.01.2021 18.01.2021 14.01.2021 X
111.7 Genre al de utecht 07.01.2021 18.01.2021 11.01.2021 X
111.8 Gernemde Grünau 07.01 2021 21.01.2021 21.01.2021 X
111.9 Gemearde Groß Sarau 07.01.2021 21.01.2021 21.01.2021 x

IV. öffentlichkeit
IV.1 Einwerder 1 06.01 2021 06.01 2021 X
IV 2 Eirr..nrrdvr2 21.01 2821 21.01 2021 x
IV 3 Einwender 3 21.01.2021 21.01.2021 x
IV.4 Einwerder 4 21.01.2021 21.01.2021 x
1V.5. Einwender 5 22.01.2021 22.01.2021 X
iv.6 Einwender 6 22.01 2021 22.01.2021 x

1 Abwägungsrelevanz
2 Hinv,eise
1 Ohne Artregunden
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lfd. Nr. Stellungnahrne von/vom Behandlung_ der Stellungnahmen Entscheidunab/Beschluss

I) ie (irundlaiien liir die 13ewerning im Rahmen des StellunianahmeverlArens werden zur

kenntnis genommen.

z.0 2.
1)ie Beteili2uniz der Fachdienste und des Abfallwirtschartsbetriebes wird zur kenntnis

genommen und nachlblgend behandelt.

Zur Kcniunis zu nehmen.

/.ur keninnis zu nehnien.

0 Landkreis Nordwashnecklenburg
4 Die Landrätin

12,.Feb, 2621

VB
it

PP
i í i

_ Sfabsstelle für Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung R11121144i,

Landltrala Worövrestmecklenburp . Postfach 1565 23858 41.1%-nar Auskuhtt tidal haw 1-481ce Glelow

Zimmer 2210 • 1116r2ower Weg 3 - 23938 GrErmsmühlon
Amt Schönberger Land

Toleten 03841 3040 6314 Pas 03841 3340 86314
Für die Gemeinde Lüdersdorf E-,1,110 hei505e4horrhvesIntealenbut0de

Am Markt 15
g. 4

Unsure Sprochutten
23923 Schönberg -17— Di 00:00 - 12:00 Uhr • nico -lair*U7v

D . =00 - 12:00 Uhr . 13:00 - 18230 Uhr

Unser Zekhen

(irevesmOltleri, 08022021

Bebauungsplan Nr. 15 „An der Mühlenstraße" für den sficilichert Bereich des Ortstells
Lüdersdorf der Gemeinda Ltidersdorf
hter: Stellungnahme der betroffenen Behorden des LK NWM auf Grund des
Anschreibens vom 07.01.2021, Mar eingegangen am 11.01.2021

Sehr geehrte Frau Müller,

Grundlage der Stenungnahrne bilden die Vorentwurfsunterlagen zur Aufstellung des
Bebauungspians Nr. 15 ,An der Mühlenstraße" der Gemeinde Lüderscforf mil Planzeichnung
im Maßstab 1:500, Planungsstand 27. Oktober 2020 und die dazugehörige BegrOndung mit
gleichem Bearbeitungsstand.

—
Die Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte in den nachfolgenden Fachdiensten und im
Abfaliwirtschaftsbetrieb des Landkrelses MAIM:

stabsstene Wirtschaftsförderung, RegfonatentwIcklung und Planen

FD Bauordnung und IJmwelt

. SG Untere Naturschutzbehörde

. SG Untere Wasserbehörde

FD Bau und

Gebäudemanagement

. Straßenbaulasttrager

. Straßenaufsichtsbehörde
. SG Untere Abfall- und Imrnissionsschutzbehörde

. SG Untere Bauaufsichts- Lind Denkmeischutzbehörde

FD 0rdnung/Slcherheit und

Straßenveritehr

. Untere Straßenverkehrsbehörde

FD öffentilcher Gesundheit:Wiens! Kommunalaufsicht

FD Kataster und Vermessung

0060 1114
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It'd. Nr. stellungnahrne von/vorn Behandlung dcr Stcllungnahmen Entscheidung/Beschluss

Die .Äußbrungen und Hinweise sind diesem Schreiben als AnIage beigefügt, die in der'
weiteren Bearbeitung zu beachten end.

Mit freundhchen Grüßen
im Auftrag

Heike Gielow
SB Bauleitplanung

Scila 2114

zu 3.
Die aligemeinen ttS.til!,...ruti2elt (.2Rien zur Kenninis genomrnen. Die -itelluntniiihmen
werden ,;t_entill3 iktli.indlung t nit kevutriting nil Kuhmen der Ahwäutig herücksichligt.
Vorausscizunt: i.-ti iltiti. lirgehnk der ( iemeinde \ ertreiung der Cieineinde Lidersdorli

Zur Kenntnis zu nehmen.
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Ifd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidun(VBeschluss

Ar_ jug. A
Stabsstelie Wirtschaftsförderuno, Regionalentwickluno unct Planen
Bauleltplanung
Nach Prüfung der vorllegenden Vorentwurfsunterlagen wIrd gentle § 4 Abs.1 BauGB bereits

ZL II .
Die Gemeincle setzt sich init den bauleitplanerischen Beknigen und Zur Kenntnis zu nehmen.

im Vorfeld der been-Mc:hen Trägerbeleiligung nach Maßgabe § 4 Abs. 2 BauGB auf hauplanum,srechtlichen 13cl:1112(2n auscinander und be \\ crtui cliese nachfolgend. Sick

nachfolgende bauplanungsrechtliche Belange hingewiesen, die in der weiteren naclifolgende behandlung.
Planbearbeitung der Gemeindevertretung zu beachten sind:

J. Allriameines zii 2.
Der vcrliegende Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB, ohne Die Ausführung wird zur Kenntnis genoinrnen. Zur Kenntnis zu nehmen.
Umweltbricht aufgestellt Der Bebauungsplan entwickelt sich aus den Darsteliungen des
wirksamen Flächennutzungsplanes.

/LI 3.

Die Ausiiihruiloen iverden heachtet. Line Baulast für die Straße ist im Grunde zu sichern. In dicsein Zusammcnhang ist zu

11. Planerische Festsetzunclen - - so es sich um einc Privatstraße handelt. Für den Fall, dass es sich um eine öffentliche klären. oh eine Privaharaßc hier
Planzeichnung: Straße mit Sicherune, der Wendeanla2e handelt, ist eine öffentliche Straße festzusetzen. zweckinäl3ig isl. \\ (am cs sieli
Der Bebauungsplan selzt eine private Erschrießungsstraße fest. lch gebe dazu nachfolgendes doch um Lane Straße handelt. die
zu beachten: mil WcinIcanlagL. ailgestauct
Die Ausweisung einer Privatstraße zelgt lediglich die privatrechtliche Sicherung der \vial. so das t:ine
Erschließung an, ich weise darauf hin, dass sie Jedoch im baurechtlichen Sinne nicht ausreicht •̀ Wendeniöglichkeit auch air
und die Grundstückseigentümer gem. § 59 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 1 LBauO M-V gehatten sind,
die Zufahrt durch eine Baulast zu stchem. Willhhrzunge i2eQ.ebeit wird.

Die ( ieineinde enischeidet sich
1. unter Berücksichtiuung der
Rechtlich herrschende Meinung ist dabel, dass bundesrechtlich im bauplanungsrechtächen gesamtheitlichen Be \\ ertum2 I'M.
Sinn die Erschließung nicht durch die pianerische Festselzung gesichert 1st, sondem in der (lie l'estsctzunu eincr
Regel durch eine privatrechtliche Grunddienstbarkeit wie auch durch ein ideelles Miteigenturn
gesichert wird
(vgl. BVerwG, Beschl. v. 27. 09. 1990 - 4 B 34 und 35.90 - BauR 1991, 62 unter Berufung auf

Privalstralšc ()der iilkuthcho
Straße.

BVerwG, Urt. v. 03. 05. 1988 - 4 C 54.58 -, BauR 1988, 576).
zu 4.

2. - - __— Die Ausllihrunoen zur Sicherung der Zulhhrt werden zur Kenntnis izenorninen und sind zu Zu berücksiclitigen.
Das Bundesrecht schließt Jedoch schärfere landesrechtliche Anforderungen im Rahmen der berücksichtiacn.
Bauordnungen nicht aus, wovon such M-V in seiner LBauO Gebrauch gemacht hat. Sewall
elne privatrechtliche Grunddienstbarkeit wie auch das ideelie Mitelgentum an einem Privatweg

zu 5.unterilegt der von den privaten Interessen bestimmten Dispositionsfähigkelt der Betroffenen '1--
und ist damit jederzeit einvernehmlich änderbar, weshalb § 59 Abs. 3 i.V.m § 4 Leau0 M-V , 1
eine grundsätzliche tigfentlich-rechtliche Absicherung mittels Baulast fordert

Die Verkelirsfläche ist (lurch Baulast zu sichurn. Zu herücksichligen.

Das ist such bei genehmigungsfreien Vorhaben nach Maßgabe § 62 Abs.2
L BauO M-V zu beachten. Zu 6.

Flächen min Geh-. I'LLIIII- Mid I.ciluip‚srcchLeit sind derzeit nicht \,orgcsehen. Der I Iiii\\Cis /Alf KcnnlnisZLI nehmen.
Das gilt ebenso für die Festsetzung als Geh-, Fehr- und Leitungsrecht. wird dennoch zur Kciuunis gLmiorruiumi.
Die Festsetzungen im WA 1 (Firtshöhe 6,50 m und Dachneigung bis 45), bzw. die
Eingeschossigkeit bei dem bewegten Gelande sind zu prüfen, '

ZLI 7.
Die Festsetzum,en zur baulichen Ausinitzung werden überpria llierzu gel-linen atich die Zit berücksichtigen.
Festsetztin.en zur Geschossigkeil.

Sella 3/14
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Anlage I zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. I 5 der Gemeinde Lüdersdorf „An der t lühlen3traße- für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lidersdorf

la Nr. Stellungnahrne von/voni Behandlun2 der S1ellun2nahmenStellungnahrne von/voni
Planzeichenerklärung:

Text - Teil 13:
Zu 1.1.2
Die Festsetzung ist nicht zwelfelstrei. Ich gehe damn aus, dass die Ferienwohnung sich der

Hauptnutzung untercrdnen muss.

Zu1.5.1
Es ist zu en:den ob tatsächlich die Gebäudeflucht den Vorgartenbereich definieren soil, oder oh

die Baugrenze und damit ein 3 m Streifen ausreichend ist. Was gilt hei Grundstücken die an 2

Erschließungsstraßen grenzen?

Sofern bauliche Aniagen, die aber den § 4 der Waldabstandsverordnung M-V hinausgehen in
diesem Bereich zugelassen werden &Alen. sind eiese genau zu bestimmen. Die
Ausnahmegenehmigung der Fortsbehärde muss mit Satzungsbeschluss vorliegen.
7-Tasr-----7=1.-.. _

;Aferet'.-A0
174,—

Die Waldgrenze ist zu überprüfen.

Zu 111 5.1

Die Festsetzung ist eindeutig und zweifelstrei zu forrnulieren.

IV. Beorändunq

In der Begründung sind die gegebenen Hinweise und Ergänzungen einzustellen.

Zu 3.2 Seite 11

„Die Gebäude seller) traufständig zum...." Diese Ziel muss mit dem Plan nicht umgesetzt
warden, da eine Gebäudeausrichtung nicht festgesetzt ist.

Salk arm

zu 8.
Feriennutzuw2eu Hrld icu1liclì der l laupinulzung unierzuordnen. l liur gelten die

hestsetzun,!__ieu

zu 9.
Der Vornrienh.,-[..:i,...11 c,i,prechend dcliniert. l lier gilt der Vorgartenhercich
cntsprechend Strilic his\ :Jr Wendeanlage. liegt ein neues Konzept zugrundc.

dass 5 Grundstucke orsicht.

zu l O.
Dic zuni WuldAstand und zur Wuld.dhstandsserordnung scrilcir RIF
Kemunis gcnoirlull 11. I )i,2 un.,.,,rechenden Anlagen crden Waldgrente
wird mil der al-gcstimmt.

zu l I.
Fs hunch:It sich Ilicr tun die I e•lselzun2 zur !Rik: der 1.infrieduntten. Hier ist eine

Prazisicrung ri.lcrlich.

zu 12.
Die cgriiiiduii ssircl entspr.icliend Urfordernis anaepasst.

zu 13.
Ilinsichllich der I:4c der ist einc linursiellung nicht zwingend erlbrderlich.

Dicsc Festsetzullg innuesctst crdcn.

Entscheidung/Beschluss

Zu herücksichtigcn.

/A Iberüchsichlig,:n.

▪ berücksicluigen.

Zu berücksichtigen.

Zu berücksiehtigen.

Zu herücksichligen.
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al. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

„...die Herstellung der Zufahrtsflächen ..". Ich weise ciarauf hin, dass es sich hier
Angebotspian handett und die Erschtießung zunächst Aufgabe der Gemeinde gem.
BauGB ist.

Zu 3.3
Auf Grund der Hanglage solite such im WA 1 eine Zweigeschossigkeit geprüft werden.
auch die Aussagen unter 4.1.2

Zu 5.
Ich gehe davon aus, dass eine Bereitstellung der klülItonnen an der Mühlenstraße,
bergan zur Abhoiung bereitgestelit werden müssen, nicht den Anforderungen
gemeindliche Planung gerecht werden.

Die Begründung ist im Entwurf zu vervoliständigen.

FD Bauardnunq und Urnwelt

um einen
§ 123

Dazu

die zudem
an eine

,,.

__

- - -

'
_ .

zi

-

,-- ---,
(C..)
•—_,..,

zu i4.
Die verkehrliche Erschließuna und Erreichharkeit der Grundstücke ist zu sichern.

zu 15.
Das WAl-Gcbiet beEmdet sich uninittelbar hinter der vorhanclenen 13ebauung. Das W.A2-
Gehict ist Lunt Landschailsratun hin orientiert. Die Geineinde 1.(idersdorf.hesehaliigt sich
erneut mit den Gcsehossickeiten.

zu 16.
Die (iemeinde überprüft. die Müllbehliner an der Wendeanlage bereitzusiellen, die
entsprechend groß dimensioniert wirci.

zu 17.
Die Begründung wird ergänzi.

B

zu I .
Es \vial zur Kenntnis genornmen, class keine entgegenstehenden Belange bestehen.

zu 2.
Es \vird zur Kenntnis eenommen, dass abliillreehtliche Belancle nicht herührt werden.

C

/Al i .
ES wird zur Kenntnis genommen, class keine entgegenstchenden Belange bestehen.

Zu berücksichtigen.

Die Zahl dcr Vollgeschosse \vial
überprüft und reslgelegt. 1:nter
4.1.2 der 13egründuma sind die
Ausrühruneen zur Firsthöhe
ii-etroffen. Unter Würdiaung der
flöliensituation wird auch fur die

\VA I urns() nichr beiCiebiete •
dern veränderien
Erschlidlun2skonzept inn
kürzerer Veikehisanhinclung auf
cine Zi\ eigesehossigkeit
oriennert. Dic /Ail der
Vollgeschosse \\ ird überprüfi
und lestgelect. Unter
13ertieksichngung der
Zulässigken von
Soulerraingcschossen \\ ird aur
die l'estsetz.tinc2. eincr
Zweicesellossigkeit init "frauf-
und Firsthöhen orientiert.

Zu herücksichtigen.

Zu berücksiehtigen.

Zur Kenntnis zu nehmen,

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Untere Abfaftbehtitdei Herr Baal ''':

Die Steltungnahme weist auf erhebiiche antgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung kaum tlberwindbar sind.

Die Stetlungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berücksichtigt werden
müssen.

Die Steliungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Abfaltrechtliche Belange werden durch die Planung nicht berührt.

Urdu» Roderisehuebeherde: Hor Scholz ... - ::

Die Stellungnahme weist auf erhebäche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauteitplanerischen Abwägung kaum überwindbar sind.

i'., —7

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Betange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berücksichtigt werden
müssen.

Die Stellungnahine weist auf keine entgegenstenenden Belange hin.

sae 5/14
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Nr. Stellungnahme voll/vom

Bodenschutzrechtliche Belange werden durch die Planung nicht erheblich beruhn.
Die Festsetzung Nr. 6.2 wird begrük da sie zur Verrneidung von Dodenbewegungen und
zum Erhaft des natüdichen Geländereliefs beiträgt.

Untere tnunissionsschutzbehörde: Hen- Faasch

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung kaum überwindbar sInd.

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,
die irn Rahmen der baufeitplanerischen Abwägung ben7cksichtigt werden
müssen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehendan Betange hin.

Settee der Unteren imrnissionsschutzbehörde bestehen keine Bedenken, Anmerkungen
oder Versagensgründe gegen den Vorentwurf der Satzung der Gemeinde LOdersdorf über
den Bebauungsplan Nr. 15 mit Planungsstand vom 27.10.2020.

Untare Wasserbehärde: Herr Schawe

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange bin,
die irn Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung kaurn überwindbar sind.

3. Niederschlaqswasserbeseitiauna:
Die Unteriagen sind hinsichtlich der Niederschlagswasserentsergung nicht prüffähig.
Die wasserrechtliche Erieubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer ist
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Nondwestmecklenburg zu beantragen.

Rechtsarundlagen

WHG Gesetz zur Ordnung des VVasserhaushalts in der Neufassung des Art.1 des
Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31.Juli 2009 (BGBI. I S. 2585)
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1408)

LWaG Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommem vom 30.November 1992
(GV0131.1M-V 8,669), zuletzt mehrfach geändert durch Art.2 des Gesetzes van 5. Juli
2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)

Brandschutz
Brandschutz -Grundsätzhches

sae 6/14

Bellandlum der S tel I Lin g.nahmen
zu 2.
I2s riird zur Kenmni, l ienonni Miss bodenschutzrechiliche Belange nicht berührt
werden und es isr rI.rlsiiclrlich uie Absicht Budenbev\ egungen zu minimieren.

zu I .
Us \\ ird zur Kenumis /eiminn (lass keine emgeuenstehenden Beimpp.: Luis

inunissionsschmir i d le r ieht bestehen.

zu 2.
U.s wird zur Kennini, rhiss keine uninissionsschutzrecinlichen Išeticnken
besiehen.

zu 1.
lis \\ ird zur Kenninis genonni-m. Miss erhebliche Redenkcn bestehen. die im triuc der
weiteren Bembenung :Mzukr,iren sind.

zu 2.
Ein Ent\rässcrum2sHu/upt Eh die Ablenung des NiederschlatIsrrassers ist \ 017111(223211.

zu 3_
Die Ruchlsgrundlrqren sind cni;prechend ¡u hcacklyn.

F

Erdscheidung/Beschluss

t u r Kenninis zu nehmen.

tur Kenntnis zu nehmen.

t ur Kerintnis zu nehmen.

Zu berücksiehtigen,

t tr berücksichtigen.

tur Kenntnis zu nehmen.
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Anlage 1 zurn Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gerneinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

lfd. Nr. Stellungnahme von/vorn Behandluna der Stellungnahmen EntscheidunglBeschluss

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten,
dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch
(Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bel einem Brand die Rettung von Menschen

•

und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. (§ 14 LBauO M-V)

Erreichbarkeit bebaubarer Flächen

zu l .
A112,erneine Ausführungen zunt Brandschutz werden zur Kenninis genoininen.

zu 2.
nic Frreieltbarkeit hebaubarer Fltichen soll durch eine Straße mit entsprechend großer

W encleanlage uesieltert \lerden.

zu 3.
Löschwasser ist im erforderlichen Umlimg hereitztistellen.

Zur Kenntnis zu nchmen.

Zu herücksichtigen.
Das Konzept wurcle. eeändert urn
eine Wendeanlage inötdich zu
in achen.

Zu berücksichtigen.

lnsofem Teile geplanter (zulässiger) Gebäude mehr als 50 m von einer mit
Fahrzeugen der Feuerwehr befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche entfemt liegen,
sind zur Sicherstellung des Feuerwehreinsatzes gemäß § 5 Abs. 1 Satz4 LBauO M-
V Zufahrten zu den vor oder hinter den Gebäuden gefegenen Grundstticksteilen und
eventuellen Bewegungsflächen herzustellen.

Zufahrten und Bewegungsflächen sowie ggf. Aufsteliflächen sind entsprechend der
Richtilnie über Flächen der Feuerwehr 1.d.F. August 2006 zu bemessen und zu” "

befestigen. Am Ende von Feuerwehrzufahrten muss eine für Fahrzeuge der
Feuerwehr ausreichend bemessene Wendefläche zur Verfügung stehen.

Die Flächen der Feuerwehr sind entsprechend der Adage zu o.g. Richtlinie zu
kennzeichnen und müssen eine jecierzeit deutliche Randbegrenzung haben.

Löschwasserversorounq

Gemäß § 2 Abs. 1 Pkt. 4 BrSchG (i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. Dezember
2015) hat die Gemeinde die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Stellt die
Bauaufsichtsbehörde auf der Grundlage einer Stellungnahme der zuständigen
Brandschutzdienststelle fest dass im Einzelfall wegen &tier erhöhten
Brandgefährdung eine Löschwasserversorgung erforderlich ist, hat hierfür der
Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen.

Eine wesentfiche Planungsgrundlage zur Bemessung eines angemessenen
Grundschutzes stellt derzeit das DVGW-Arbeitsblatt W405 in der Fassung Februar
2008 i.V.m. dem Arbeitsblatt W405-B1 in der Fassung Februar 2015 dar.

Nach den jeweils örtlichen Verhältnissen, insbesondere der Typik des Baugebietes,
der zulässigen Art und des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung, der
Siedlungsstruktur und der Bauweise, slnd die anzusetzenden Löschwasserrnengen
anhand der im Arbeitsblatt W405 angegebenen Richtwerte zu emiitteln, wobei ein
nicht ausgeschlossenes, erhöhtes Sach- und Personenrisiko hierbei zu
berücksichtigen ist

See 7/14
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Anlage 1 zum Beschluss 2022- ___________- BehauuntIsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdurf „An dcr den siidöstlichen Bereich des Ortsteils LUdersdorf

Nr. I Stellurlimahme von/vom Behandi um2 (1.2r -, i . cl l , _1, -i Ltnahmen

Allgemeln gilt, dass der über den Grundschutz hinausgehende, objektbezogene
Löschwasserbedarf, mit einem erhöhten Brand- und Personenrisiko durch
Schadenfeuer, nicht durch die Gemeinde getragen werden muss.

Ermöglicht die Gemeinde jedoch über ihre Bauleitplanung die Errichtung von
Gebäuden mit erhohtem Löschwasserbedarf, so hat grundsätzlich sie — vori
atypischen Ausnahmefällen abgesehen — auch für dessen Sicherstellung Sorge zu
tragen. (s. Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg vorn 28 Mai 2008)

Kann keine ausreichende Löschwasserversorgung über das Trinkwasserrohrnetz
nachgewiesen werden, muss die gesarnte Löschwassermenge für den Grundbedarf
in dem jeweiligen Löschbereich (300 m Umkreis um das Bauobjekt) bereitgestellt
werden durch:

• Löschwasserteiche nach DIN 14210 oder natürliche Gewässer mit nachhaltig
gesichertem Wasservolumen (u.a. mit frostfreien Ansaugstellen, wie
Löschwassersauganschluss nach DIN 14244 sowie Zufahrten mit
Aufstelllechen für Fahrzeuge der Feuerwehr)

▪ Löschwasserbrunnen nach DIN 14220
• Löschwasserbehälter (Zisternen) nach DIN 14230 unter- oder oberirdisch

Bei der Entfernung zur Leschwasserentnahmestelle muss die praktische
Erreichbarkeit durch die Feuerwehr realistisch sein. Die praktisch nutzbare
Wegstrecke zum Aufbau einer Wasserversorgung durch die Feuerwehr, darf nicht
wesentlich höher als die linear gemessene Entfernung sein.

Bei einer Löschwasserversorgung über Hydranten soltten Abstände vom Bauobjekt
zum nächst liegenden Hydranten in Abhängigkeit der Dichte der Bebauung in
Anlehnung an die bezüglichen Vorgaben irn Abschnin 16.6.2 DVGW-Arbeitsblatt
W400-1 gewählt werden.

Richtwerte:

• offene Wohngebiete 140 m
• geschiossene Wohngebiete 120 m
• Geschäftsstraßen 100 m

Untereinander sollten die Hydranten nicht mehr als 150 m auseinander stehen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die zuvor aufgeführten Angaben
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Sic gelten als grundlegende Ansätze bei der Planung eines Bebauungsgebietes —
stellen aber für sich, keinen Nachweis der Löschwasserversorgung irn konkreten
Bebauungsplan dar.

Seite 8/14
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Anlage 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behanungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße- fur den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

It'd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Besehluss

in

gestellt.

bilanzieren
und

För
gemäß
festzusetzen.

Innerhalb
Baumpflanzungen
gemäß

Gernäiš
Einzelbäume

Dieser ist durch den Pianer, ggf. auch unter HinZuziehung eines Fachplaners, zu
erstellen.

'-i

,
i

»:.:.

--'
I

ef

3
7

G
zu I .
his \\ ird zur Kenntnis ,,cnominen. dass im Rahmen der ì \ eiteren Behandlung
Stellunenahmen zu bcwerten sind bzo. Belange zu präzisiercn sind.

zu 2.
Die Finwände, Hinwcisc und Bedenken werden nachfolgend behandelt. Siche
nachrolgende Behandlune.

Die Gemeinde Lüdersdorkstellt den Bauleitplan unter Berücksiehtigung der
�$�Q�N�R�U�G�F�U�X�Q�R�Ã�������H�Q���G�H�V���%�D�X�*�%���D�X�
�����'�F�U���%�D�X�O�F�L�W�S�O�D�Q���Z�L�U�G���Q�D�F�K���†�������E���%�D�X�*�%���D�X�I�J�H�V�W�H�O�L�W��
Somit kann aureinen I imochhcrieht und eine Einerink-/ Ausaleichshilant verzichtet
werden. wcil Einaritfc als zulässig acIten.

zu 4.
Die Rechts,,rundla..e zur Ánoendune des Verfahrens nach § 13b BauGB ist gegeben. Die
Gemeinde hält an dein Vcrlhhren lest.

Die Austiihrunocn werden zur Kenntnis genommen. Für die Bearbeituna wird dic
Planerundlaue oemäß Stand der Aufnahme vom 23.09.2019 aenutzt. Kenntnis über die
Rodune von Bäumen liegt hier Mein vor. Antracsverinhren wurdcn luell hei der
Gemeinde Liidersdorf nicht 2cstellt und sind aueh im AIM Schónbcreer I,and nicht
hekannt. Der ursprün2lich in der Vernicssungsunicrlage autgenommene Bestand an
13tiumen kann als Grundliee ,2enutzt oerden. Dic Bcocrtune des ursprünglich
vorhandenen Baumbestandcs wad vorecnommen. :1ntriiec werden nicht mar gesondert
"estellt werden. Einc Beocriune der kinzelhatime wird vorgenommen und in den
AbwägungsproZess cingcstellt.

zu 6.
Die Anforderun,en an den Bainnsehutz sind unabhängig von der Anoendung des:.-,
Verkahrens nach § 13b BauGB zu hcachten. Dicsc Bewcrtune wird vorgenommen miter
BerücksiehtMuno des konkreten Baumbesiandes. Die Hcoertung des liatimhustandes
erfolm ,iernäß Karlinmrundlaue unhand des Lace- und Höhenplanes. Damn werden die
Auswirkungcn ant- den 13aumhestand heachtet.

zu 7.
Die rtinweise fitir das AnpIlanzen sind zu berücksiehtigen.

zu 8.
Die Hinweisc ilir das Anpllanzen sind zu berücksichtigen.

Zu berücksichtigen.

Zu berücksichtigen.

Teilweise zu berücksichtigen.
Die Begründung wird ergänzt
um die Ausführuneen zur
Anwendung dcs Verlhhrens nach
§ 131) BauGB.

Nicht zu berücksiehtigen. Dic
Gcmcindu stein. den Bauleitplan
weiterhin im Verfahnm Hach §
13 h IlauG13 aur.

Ieilweisc zli berücksiciMgcn.
Bewertung MI Rahmen der
Abwä2une und Voibereilung tlir
die Satzu112.

. .
Zit herücksichtigen.
Bewertung des Baumbestandes
im Rahinen der Aboiiguna und

im IZahmen der Vorhereitung der
Satzune.

Zu herücksiehtigen.

Zu berücksichtieen.

Untere Naturschutzbehilede: Frau Meißner

1Die Steilungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
di e i m Rahmen der baul ei tpl aneri schen A bwi tgung kaum überwi ndbar si nd. i

Di e Stel l ungnahme wei st auf errtgegenstehende Bcl ange hi n,
di e i m Ral uri en der baul ei tpl aneri schen Abwägung berücksi chti gt werden müssen.

Di e Stel l ungnahme wei st  auf  kei ne entgegenstehenden Mange bi n.

1. EingrIffsrenelunn: Frau Meißner

nicht

einer

der

im

See 9114

Zum Bebauungsplan Nr. 15 werden die folgenden Einwände, Hinweise und Bedenken
vorgebracht

den Plangeltungsbereich der Satzung werden Außenberelchsflachen einbezogen.
Naturschutzbelange wurden nicht abgearbeitet Eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz liegt
vor.

Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde bestehen Einwände gegen die Aufsteflung
Satzung nach § 13b BauGB, da auch Außenbereichsflächen in den Plangebungsbereich
einbezogen wurden.

Nach Abgleich mit dem Orthototo war im Bereich der Zufahrt und auf einem Großteil
Fläche im Plangeltungsbereich 2016 noch Großbaumbestand vorhanden, der im Zeitraum
bis 2019 beseitigt wurde. Bei der unteren Naturschutzbehärde wurden keine Fäflanträge

Ausnahmen vom gesetzlichen Baumschutz bedürfen der Genehmigung der unteren
Naturschutzbahörde. Nicht geschützte Gehölze &rid Ober die EIngriffsregelung zu

und zu kompensieren. Die beräumte Fläche 1st nach dem Zusland vor Fällung
Berätmung zu bilanzieren.

die Pfianzung von Einzelbäumen skid Pflanzqualitäten von 16 — 18 cm Stammumfang
"Hinweisen zur Eingriffsregeiung" und Baumschutzkompensabonserlass

Die Ausgleichspflanzungen sind in der Planzeichnung darzustellen.

des Plangeltungsbereiches der Satzung sind Ersatzpflanzorte for

Planzelchenverordnung als Einzeibäume darzustellen.

Baumschutzkompensationserlass entsteht eine Kompensationspfiicht für
auf der Grundlage der naturschutzrechtiichen Eingriffsregelung, wenn

10
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Anlage 1 zum Besehluss 2071-

Nr. Stellungnahme von/vom

- Behauum4splan Nr. 15 der Gerneinde Lüdersdorf „An tLr 11:1111etisLraße" für den siidöstlichen Bereich des Ortsteils Liidersclorf

Rahmen größerer Vorhaben zum Belspiel bel der Enichtung baulicher Anlagen — neben
anderen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft auch Einzelbäume betroffen sind.
Mit Inkrafttrelen des Baumschutzkompensationserlasses tritt die Anfage 9
(Biotoptypenkatalog Mecklenburg-Vorpommem [-nit Bewertung und Status) der ,,Hinweise zur
Eingriffsregeiung" hinsichtlich der in ihr genannten Biotoptypen Mecklenburg-Vorpommern
der Nummern 2.5. bis 2.7.2. außer Kraft. Der Ausgleich für den Kompensationsumfang bei
der Beseitigung von Bäumen richtet sich nach Anlage 1 zu Nummer 3.1.2 des
Baumschutzkompensationserlasses.

2. Natur- und Landschaftsschutzctebiete: Frau Besse

Zum o. g. B-Planvorentwurf bestehen keine Einwände oder Bedenken. Für das weitere
Planverfahren werden folgende Hinwelse gegeben:

Berücksicitg_ung_des_GLIe—Jegdschaftliche Einbindung
In das weitere Plerwerfehren sind die gemäß § 9 Abs. 5 BNatSchG auch in der
BauleitplanUng zu berücksichtigenden Anforderungen des Gutachterlichen
Landschaftsrahmenplanes (GLRP)
Westmecklenburg (S. ill-109, Nr. I1(4.7.3) an die Siediungsentwicklung mit einzustellen,
wonach imÜbergang Zur freien Landschaft regionaltypisch ausgebildete Orrsränder u, a.
durch Geholzstrukturen entwickelt werden sollen.
Dies ist in diesem Fall von erhöhter Bedeutung (Abschirmungs- und Pufferfunktion), da die
geplante Bebauung an den Naturraum des Niederungsbereiches des Lüdersdorfer Grabens
anschließt, der für Naturhaushalt und Landschaftsbild lokal von besonderer Bedeutung ist
und deshalb gemäß der bisherigen Fassung des Landschaftsplanes der Gemeinde
Lüdersdorf eigentfich auch nicht weiter durch Bebauung in Anspruch genornmen wercien
sollte.

Neturschonengeklalettpileng
Aufgrund der Nähe zu diesem Naturraum sollten weiterhin auch Festsetzungen zu einer
möglichst naturschonenden Beleuchtung getroffen werden. Mit dem vom Bundesaml für
Naturschutz (BfN) veröffentlichten ,Leitfaden zur Ausgestallung und Umrüstung von
Außenbeleuchtungsänlagen —Anforderungen an eine nachhaltige Außenbeleuchrung•
(2019) liegt eine praxisorientierte Grundlage such für mögliche B-Planfestsetzungen für eine
nachhaltioe und naturschonende Beleuchtung vor.
Hiernach sollten Regelungen zu folgenden Parametem getroffen werden:
Beleuchtungsstärke, Abstrahlungsgeometrie und Uchtfarbe.
Hinsichtlich der Lichtfarbe sollten Leuchtmittel mit elner Farbtemperatur von rnöglichst 2400
Kelvin 'Ms maximal 3000 Kelvin verwendet werden.1 UV- und IR-Emissionen sind gänzlich zu
vermeiden.

131N•Leitfacten S.74: jichfandssionen von Außenbelcuehtungen uilfien dahee angemein und swingend Arcane und ln der

Wane van Nan, und LondadscreseNtergebieten aim konollcrte Fictifernpereler (CC7) von Maxinm, 3000. baNentatis von

2400 Kelvin aultec4son. Aes desert, Griend sine fie SchutzgOiNeis WX, nice gszeiziish 944cha7t4 abOr nesiesdlutzfache+

onitAnsao Getable folgende Lcushirale4 eingehlenswere Nedurnecing-A.SederdrueJilernpon, Netriumdempf-Houndrucklempen

in0 EcksoehtungssIlidewegulierung und LED ndt morNeiust gerIngem Biocklitanto0 boisploiswatse schenskandloo Amber

eider PC Arrisat LEA•

Gems.: Venneldung zu honer Blaulichiannglic. die gemeß ForschuNeztand bsSonders nachisit7a Ausivirkungbre ate 2anksiche

Ongsnisenen treben kennen (golnsztellich des (i1enschen)

See 10(14

Behandlunu Licq. Stelltict2nahrrien

zu 9.
Die An \\ L:FrOlgl enisprccliciid I3edurrsfull.

i U l 0,
Es wird zur lUlìlìllLlu 5UIÌiII1iHCII. dass keinc l'.inwande oder Bedenken besichen.

/di 1 1.
Die Gerneinde l adersdorbb,:t iieksichtigt dies durch V,2ränderung des Konzeptes. Die
Zahl der (irunk.Hücke i iid ,:nt>precli,:nd reduzierl. Dies ist Limb cine Iteweriung aulUrund

der UrschliCaablsoliniuni2_. /tun Rand Inn wird irünfläche resigesetzt.

zu 1 2.
Die Anlbrdertin ii niadri hooende Iteleocluong \Nerden be:1(2111ot.

Entscheiclunil/Beschluss

eilivuise tu benieksichtigen. je
nuch rsConicrilis.

Zur kcnnlnis zu

Zu bcrücksiehtigen.

Zu berücksichtigen.

1 I
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Anlage I zum Beschluss 2022- ___________- Behanungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorts „An der Mühlenstraße für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Liidersdorf

Ifd. Nr. Stellungnahrne von/vom Behandluna der Stellungnahrnenc
Entscheidung/Beschluss

2ur Abstrahlungsgeometrle könnten beispielsweise folgende Festsetzungsrnöglichkeiten
(ganz oder teitweise) geprüft warden:
- ausschließliche Nutzung voll abgeschirmter Leuchten mit gerader Glasabdeckung ohne

Abstrahlung in den oberen Halbraum (um...--o%) und in die Horizontale
- Die Abstrahlungsgeometrle saute in möglichst steilen Winkeln von oben nach unten
gestattet werden und möglichst geringe Leuchtdichten aufweisen. Abstrahlungen in
Abstrahlwinkeln > 70° sollten nur erfolgen, wenn dles besondere sachilche Grunde
erfordem.

- objektbeleuchtungen sollten möglichst in einem von oben nach unten gerichteten Winkel
installiert werden.

- Lichtemiesionen aus Innenräumen mit größeren Fensterflächen &rid während der
Dunkelheit weitestgehend abzudecken.

Die Beleuchtungsstärie sollte (auch zeitlich) nicht Ober das Anforderungsprofil bzw. den
Bedarf hinausgehen.

3. Artenschutz: Herr Höpel

zu I 3.
Artenschutzrecluliche Aussag.en u-erclen cntsprechend ergiui* zt. Zu beriieksichti2en.

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es u.a. verboten, wild lebende Mere der bescnders
geschOtten Arten zu verletzen oder zu töten, bzw. deren Fortptianzungs- oder Ruhestätten
zu beschädigen oder zu zerstören. Femer ist es verboten, wiid lebende Tiere der streng
geschützten Arten und der europäischen Vogelarten erheblich zu stören, so dass sich
dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschtechtern kann.

Daher sind die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung auf Arten, die einen
Schutzstatus gemäß §44 Abs. 1 BNatSchG aufweisen, in einem ArtenschutzrechtlIchen
Fachbeitrag (AFB) darzustellen und der Unteren Naturschulzbehörde zur Prüfung
vorzulegen Dabei sind alle wildlebenden Vogelarten sowie die Aden des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie zu berücksichtigen. Bestandteil des AFB sind such ggf. erforderliche
Vermeidungs- bzw. vorgezogene Ausgleichs-(CEF-) Maßnahmen.

Im Hinblick auf .ggf. erforderliche Arterfassungen wird auf die fachlich einschlägigen
Regelwerke verwiesen, u. a. LUNG (2018). Die Untersuchung cles Vorliegens eines i
Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann auch auf Grundlage einer
Potenzialanalyse erfolgen. In diesem Fall ist eine worst-case-Betrachtung durchzuführen,
bei der fOr she Arten, für die eine Habitatelgnung vortiegt, von einer Betroffenheit
ausgegangen warden rnuss (LUNG 2012 ).
Im AFB sInd die europarechtlich geschützten Arten unabhängig von ihrer Gefährdung zu
behandeln. Vorkommen national geschützter sowie ggf. regional gefährdeter Alen (s. Rote
Listen) slnd auf Ebene der Eingriffsregelung zu berücksichtigen. Eventuelle Betroffenheiten
sind nachrichtlich in den AFB zu übemehmen.
Sämtliche aus dem AFB abgeleiteten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen sind in die
Satzung des B-Planes aufzunehmen.

Bei Abweichung von den Verbotstatbeständen im Rahmen eines Vorhabens bedürfen
Baulettplanungen setbst keiner Ausnahrnegenehmigung, jedoch sind die Im Ergebnis einer
rechtswirksamen Baulettplanung zulässigen Handlungen, die gegen Verbote des § 44 Abs.
1 BNatSchG verstoßen, ausnahmepflichtig gernäß § 45 Abs. 7 BNatSchG. Sofem ein
solcher Ausnahmeantrag erforderlich wird, sollten berets auf Ebene der Bauleitplanung
entsprechende Begründungen dargelegt werden.

— —

Sig* 11/14

. -,

Seite 46 von 150



Anlage zum Beschluss 2022- ____________- Bebauungsplan Nr. 15 der Gerneinde Lüdersdorf „An der N I ühlensi-aße" für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lidersclorf

Ifd. Nr. Stellummahme von/vom

Nature 2000/ GaB

Ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GgB) ist durch die vorgelegte Planung nicht
betroffen.

4. Biotopschutz; Herr Berchtold-Mlcheel

Europäiscne Vottelschutzoeblete

Ein Europäisches Vogelschutzgeblet 1st nicht betroffen.

Biotapsanuta nach § 20 Abs, 1 NalSchAG

Es ist seitens des Plangebers auf der Grundlage einer aktuellen Bestandserfassung
fachgutachtlich prüfen zu lessen, ob das geplante Vorhaben zu bau-, aniage- oder
betriebsbedingten (ggf. auch mittelbaren) Auswirkungen führt, in deren Folge es zu einer
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder sonstigen
erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen von Blotope komrnen kann, die nach § 20
Abs. 1 Naturschutzausfühningsgeset (NatSchAG) besonders geschützten sirid. Wenn dies
der Fall ist, muss geprüft werden, ob die Beeinträchtigungen bzw. Eingriffe vermeidbar sind_
1st dies nicht möglich und liegt einer der beiden Ausnahmetatbestände nach § 20 Abs. 3
NatSchAG vor, muss bel der unteren Naturschutzbehörde ein Antrag auf Ertellung einer
Ausnahmegenehmigung nach § 20 Abs. 3 NatSchAG gestellt werden. In dern Antrag ist
ausführlich darzulegen, class der Eingriff ausgleichbar oder aus überwlegenden Gründen des
Gemeinwohls erforderlich 1st (Ausnahmetatbestände im § 20 Abs. 3 NatSchAG). Es ist eine
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung vorzulegen. Die Antragsunterlagen sind in 6-facher
Ausfealgung elnzureichen, da die anerkannten Naturschutzvereinigungen im Verfahren zu
beteiligen sind ( 30 NatSchAG).

Reehtsgraridlageh

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz vorn 29. Juli 2009 (BGBE S. 2542) in derjeweils
gültigen Fassung

NatSchAG Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpomrnem zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23.
Februar 2010 (GVOBI. 2010 S. 66 ff.) in der jeweils gülttgenFassung

GLRP WM Gutachtlicher Landschaftsrahrnenplan Westmecklenburg, 1, Fortschreibung
September 2008, Herausgeben Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
Mecklenburg-Vorpommem

Verzeichnls der gesetztich geschützten Biotope im Landkreis Nordwestmecklenburg
Landesamt für Umweit, Naturschutz und Geologle Mecklenburg-Vorpommem (2000):
Grundlagen der Landschaftsplanung in Mecklenburg-Vorpornmem, Band 4 a.
Verzeichnis der gesetzlich geschützten Biotope im Landkreis Nordwestmecklenburg.

EG-Vogelschutzrichtlinle Richtlinie 200911471EG des Europäischen Padaments Lind des
Rates v. 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifizierte
Fassung) (Amtsblatt der Europäischen Union 2010 L20f7)

Natura 2000-LVO M-V Landesverordnung über die Nature 2000-Gebiete in Mecklenburg-

Vorpommern v. 12. Juli 20

&tile 12114

Behandlun2. der `»;Iellulgnahmen

zu 14.
12.s oird (Lis Ntaurti 20(a)-(ichiete nicht berührt sind. Soinn
ereibt sich Jeii l r iu: : J l ociteren Benach1un.2..

zu I 5.
rs \\ ird zur Kemulw-, dass keine Natura 20(t0-Gcbiete bcrührt sind.

zu 16.
Mich Wertuntl und iše›tand.-a..ilbahine sind 21) Hiotopc nicht berührt.

zu 17.
D ie

Rc'clibgniriJI.i2.J,. \\ :nisprcclicnd KiR2hici Lind anegeben.

Entscheidung/Beschluss

lur Kenntnis zu nehmen.

/.ur Kenninis zu nehmen.

/.tir kenntnis i.0 nehmen.

tur Kenntnis zu nehmen.
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Ifd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheiduin2/Beschluss

Unt ere Denkrnal schut zbehörde
Auf Basis der von l hnen ei ngerei chten Unteri acen wurde festgestel l t ,  dass kei ne Anderungen
vorzunehmen si nd.

FD Bau und Gebäudemanagement _

11
zti 1.
Es wird zur Kenntnis genommen, class keine Änderungen vorzunehmen sind.

1
zu I .
Es wird zur Kenntilis .enornrnen. class keine Einwände bestellen. wed Privalstraßen herührt
sind. In der Planzeichnuiw isi einc Privatstraße i ulest setzt. [In r Bte erücksichtigung der
Anforderunoen aus der le-chnischen P lanun 2 \\ urden die MilLdichkeiten liir die
WencleanlaJe überpriirt. Wenn. Lich die Diskussions2rundlauc des 13ebautinesplanes Hue
orößere Vv.jinleatilaoe vorsieht. wurde die Antbrdertin2 tin die Wendeanlage iin Ralunen
�G�F�U���O�F�F�K�L�O�O�V�F�O�N�O�Q���O�
�O�O�L�O�� �O�L�O�O�L�� �� �� �P�L�O�O�L�O�O�O�L�H�U�O�‡ �� �O\\ ll-Ll cirle kleincre Werldeanläge vorgesellen. \lie itis
Sicht der technischen Planer lUr die Manövrierharkeit in Abstiminung init dem Landkreis
oeeianet ist. Die Situation der Nlüllentsoroun2 i  i i h ß bli I I�?�Y�Ä�U�/�H���V���H�B���U�Q�D�������J�H���������H�������Y�H�U�H�V�V�H�U�Q�����?�?���H�L�O���G�L�H
LiingTe des Zurückstoßens reduziert wni.de. Die Hnischeidunn der (icineinde ist in 1.3ezug a(ir
die Festseituito einer dlientlichen oder pris aten Straße zu treffen

zu 2.
Es wird zur Kenntnis genorninen. dass keine Einwände bestehen und keine Straßen und
Anlatten der Straßenbaulasttragersehaft des Landkreises berührt sind.

Zur Keniunis zu itchmen.

ln Abhängigkeit \ on der
Enischeidunil der (leinehide
wird eine ölkentliehe ()der private.
Straße testgesetzt. uin die .
Wendeailluge tit sichern. Die
Entscheidung obliegt der
Cieineindc. Die entspreebende
Wencleatilage wird restgesetzt.
1)i \\ i 1..d,' ...'enceiindige 5\ ird
ausreichend beinessen. Es wird
entweder eine illfentliche oder
pris ate Straße Cestgesetzt.
Dabei ist zu enischeiden. ob hier
intiß<teblich öffentl ielte Belange
oder pris ate &hinge einzelner
Priv titer berührt sind. Nadi
derzeitiuein Sttind ist davon
auszu;2elien. dass tinter13erileksiclitigung einer

°CS21111thjtildlell LÖSLIlla fur die
Ortskute eher ein Zildentlicher
Charakter berührt ist: bei
Bead-111111g der ei nzel nen
privuten ni;uen Grundstücke
private ( irundsiiicke be rii hrt
wuren. Dies bedurrder
Untselieidun2 der Gemeinde für
Lli,..; ursjellung Lit., kiii,o,iu.l's.

Zur Kenntnis zu nehmen,

straßenaufsichtsbehörde -
Von Sei t en der  St raßenauf si cht sbehörde best ehen gemäß § 10 St r I NG-MV keine
Ei nwände zu o. g.  Pl anung.  Bei  der geprant en Erschl i eßungsst raße handel t  es si ch 1
urn ei ne Pri vatst raße,  fur di e di e St raßenaufsi chtsbehörde ni cht  zuständi g i st .

Straßenbaulastträger
Zum o. a. B-Pl an gl bt es unserersei ts kei ne Ei nwände .
Es si nd kei ne Straßen und Anl agen i n unserer Trägerschaft  betrof fen.

Abfallwirtschaftsbetrieb .__aus Si cht  des Abfal twi rt schaf t sbet rl ebes bestehen gegen di e vorl i egende
Baul ei t pl anung zum derzel t i gen Zei t punkt  kei ne Bedenken.  Es wi rd j edoch um
Beacht ung der nachf ol genden Hi nwei se gebet en. -

_.,..._Di e Pl anung si eht  di e Bebauung ent l ang ei ner pri vat en Anwohnerst raße von Di e
St raßenbrei t e wi rd mi t  5, 50 m angegeben,  am Ende der St raße sol i  ei ne
Wendeani age f ür 3- achsi ge Abf al l sammel f ahrzeuge hergest el l t  werden.  Di e -7
Si cherung der Befahrbarkei t  der Pri vat st raße durch Abfal l sammel fahrzeuge wi rd i m
Verl auf  der Pl anung vorgesehen.

�²
Für di e wei t ere Pl anung wi rd um Beacht ung der nachf ol genden Hi nwei se gebet en:

1.  Derzei t  werden i m LK NVVM 3 bzw.  4 achsi ge Abf al l sarnmet f ahrzeuge mi t
ei nem Gesamt gewi cht  bl s zu 35 t  ei ngeset zt .  Di e St raßen und Wege müssen i.,
ent sprechend t ragfähi g ausgebaut  sei n.

2.  Di e Mi ndest st raßenbrei t e bet rägt  3, 55 m (ohne Gegenverkehr) bzw.  4, 75 m, __ _ -
wenn Gegenverkehr ni cht  ausgeschl ossen werden kann.  Di e i i cht e
Durchf ahrt shöhe bet rägt  mi ndest ens 4, 00 m zzgl .  Si cherhei t sabst and.
l nsbesondere Aste und St raßenl atemen dürf en ni cht  di eses Li cht raumprof i l
hineinragen. �²

3.  Di e Schl eppkurven der ei ngeset zt en Abf al l sammel f ahrzeuge (vgl .  RASt  06 ,
Bi l d Nr.  23,  24) si nd bei  der (Neu-) Gestat tung der St raßenf l ächen sowi e
deren Ei nmündungen zu berücksi cht i gen.  Di es gi f t  auch bei  der Gestal t ung
von Pf l anzj nsel n o.ä.  zur Verkehrsberuhi gung.

4.  Sof ern Bodenschwel l en zur Verkehrsberuhi gung ei ngeset zt  werden sol l en,  i st _._
di e erforderl i che Bodenf rei hei t  der hi nteren Standpl ätze zu beachten,  dami t 7
ei ne gefahrl ose Oberf ahrung mögl i ch i sL (.---

Sella 13)14
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An lage zunl Beschluss 2022-

Ifd. Nr. I Stellungnahme von/vom

- Behauungsplan NI'. 15 der Glemeinde Lüdersdorf „An .1L2i- lühleis:caße" für den siidöst lichen Bereich des Onsleils Lüdersdorf

Untere Denkmalschutzbehörde
Auf Basis der von !linen eingereichten Linteriagen wurde festgestellt, dass keine Anderungen

vorzunehmen sind.

FD Bau und Gebäudemanagpment
Straßenaufstchtsbehörde

Von Setten der Straßenaufsichtsbehörde bestehen gemäß § 10 StrWG-MV keine
Einwände zu o.g. Planung. Bei der geptenten Erschließungsstraße handelt es sich
um eine Privatstraße, fur die die Straßenaufsichtsbehörde nicht zuständig ist.

Straßenbaulastträger
Zum o. a. B-Plan gibt es unsererseits keine Einwände.

Es sind keine Straßen und Anlagen in unsererTrägerschaft betroffen.

Abfatiwirtschaftsbetrieb
aua Sictit des Abfaltwirtschaftsbetriebes bestehen gegen die vorliegende
Bauleitplanung zum derzeltigen Zeitpunkt keine Bedenken. Es wird jedoch um
Beachtung der nachfolgenden Hinweise gebetert

Die Planung sieht die Bebauung entlang einer privaten Anwohnerstraße vor. Die
Straßenbrette wird mit 5,50 m angegeben, am Ende der Straße soil eine
Wendeargage Mr 3- achsige Abfallsammetfahrzeuge hergestellt werden. Die
Sicherung der Befahrbarkett der Privatstraße durch Abfalisammelfahrzeuge wird im
Veilauf der Planung vorgesehen.

Fur die weitere Planung wird um Beachtung der nachfolgenden Hinweise gebeterr

1. Derzeit werden im LK NWM 3 bzw. 4 achsige Abfallsammelfahrzeuge mit
einem Gesamtgewicht bls zu 35 t eingesetzt Die Straßen und Wege müssen
entsprechend tragfähig ausgebaut sein.

2. Die Mindeststraßenbreite beträgt 3,55 m (ohne Gegenverkehr) bzw. 4,75 m,
wenn Gegenverkehr nicht ausgeschlossen werden kann. Die lichte
Durchfahrtshöhe beträgt mindestens 4,00 m zzgl. Sicherheitsabstand.
insbesondere Aste und Straßenlatemen dürfen nicht dieses Lichtraumprofil
hineinragen.

3. Die Schleppkurven der eingesetzten Abfallsammelfahrzeuge (vgl. RASI 06,
Bild Nr. 23, 24) sind bei der (Neu-) Gestaltung der Straßenilächen sowie
deren Einmündungen zu berücksichtigen. Dies gilt auch bei der Gestaltung
von Pflanzinseln o,ä. zur Verkehrsberuhigung.

4. Sofem Bodenschwellen zur Verkehrsberuhigung eingesetzt werden solien, ist
die erforderliche Bodentreiheit der hinteren Standplätze zu beachten, damit
eine gefahrlose überfahrung möglich ist.

Seite13/14

Behandlunu dur lun.2.nahmen

zu 1.
l s \ \

ird zur kcininu (kiss Leine 13edenl,cn hesichen. judock I Ihmeke

vorizeiragen iicrIii. ;11.2 zu he Inert Sind.

zu 2.
Die alleemeinen . \ \\ erden zur Kennints genninmen liir private

wAn oh-neis UAL:.

zu
Anibrderuni2en a l l  I I I L l 1;12n)110:cil Sind zu hcaelnen.

zu 4.
Die Ausrührungen ucnoininen und können cnisprechund liciehici

erden. icclulkchen Mulling.

z.0 5.Die Schleppktir\ eise ciiisprechcnd erbringien. Dies crlìili ini huhmen der

technischen

zu 6.
Diesc Ausiiihrum. gennumen.

Entscheiclun2/Beschluss

Zur Kunian is zu nehmen.

/Air Kenninis ìu nehmen.

Zu berth:I:sir:Witten.

Zu berücksichtigen.

Zu berücksichtigen.

tur Kcnnin is zu nankin.
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�$�Q�� �O�D�X�� ���� �]�X�P�� �%�H�V�H�K�O�X�V�V�� ���������� �� �B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�� �� �%�H�K�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �1�U�� �� ������ �G�H�U�� �*�H�P�H�L�Q�G�H�� �/�•�G�H�U�V�G�R�U�I�� �Ä�$�Q�� �G�H�U�� �0�•�K�O�H�Q�V�W�U�D�‰�H��für den südöstliehen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

lfd. Nr. Stellun2nahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

5. Die geplante Wendeanlage muss den Richtlinien der RASt 06 zu
Wendeanlagen für 3 his 4 achsige Abfallsammelfahrzeuge entsprechen (Bild
58, 59).
In diesem Zusammenhang ist darauf zu achten, dass die Wendeaniage frei
von jeglichen Hindernissen (baulichen Antagen, geparkten Fahrzeugen)
gehalten wird. - —

6. Bei der Festlegung der straßenseitigen Grundstücksgrenzen im Bereich der
Wendeanlagef Einmündungen und Kurven ist auf den Fahrzeugüberhang von -

t)
bis zu 1,00 m zu achten. In diesern Bereich sind baulichen Anlagen und <1

Einfriedungen auszuschließen. Andemfalls können Beschädigungen an
selbigen und am Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden. Zudem kann dies
zu Beeinträchtigungen bei der Leichtigkeit der Abfallentsorgung führen.

7. Die Straßen- und Fußgängerflächen sInd so anzulegen, dass durch die
Bereitstellung der Abfallbehälter keine Beeinträchtigungen sowohl für den 7
Straßen- als auch Fußgängerverkehr entstehen,

8. Die Abfallbehätter dürfen am Vortag der Abholung frühestens ab 18:00 Uhr,
spätestens jedoch bis 06:00 Uhr morgens des Abfuhrtages (bei
feiertagsbedingten Terminverschlebungen ab 05:00 Uhr morgens) _
bereitgestellt werden. Nach der Leerung sind die Abfallbehälter unverzüglich
auf die Grundstücke zurückzuholen.

9. Bei der Bereitstellung der Behälter ist darauf zu achten, dass diese keine
Beeinträchtigungen für den fließenden Verkehr (Fahrzeuge, Fußgänger)
darstellen.

soe 14/14

it> 7.
Diu Wendeaulaue ist entsprechend zu dimensionieren.

zu 8.
Die Betnessunz der Wendeanlage hat ausreichend zu erfolgen. üherhänge sind ggf. z - u

beachten.

Diese I I inivcisc sind zu beachten.

zu 10.
Dies ist kcin planunesrechtlicher 13elang.

zu I 1.
Sicherheitsbelamte sind zu beachten.

Zu herücksichtigen.

Zu berücksichticn.

Zu berücksichtigen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zu berücksichtiv.en.
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Anlage 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplani\lr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf _An der lühlenswaße" fin- den südüstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

lfd. Nr. stellungnahme von/vom

Amt für Raumordnung und
Landesplanung Westmecklenburg

Amt  i i i r  Raumccdnung uncl  Laneeset anung Wee7neckl enbur g
_ _ _ _ _ Wtsmarsche Straße 159, 19[153 Schwerin

Amt Schönberger Land
FCir die Gemeinde Lüdersdorf
Am Markt 15
23923 Schönberg

BoarbeCerin Frau Eberle
Teleforr 9385 58889 141

lana.eberlegtaftlennAlv-reglerung,cle
110-50809/21

Datum: 03.022021

nachrichtlich: LK NWM (StabsstellefürWinschaftsförderung, Regionalentwleung und Planen),
EM VIII 360

Landesplanerische Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 15 „An der Mühlon -
straße" der Gemeinde Lüdersdorf

Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB
Ihr Schreiben vom: 07.01.2021 (Posteingang: 07.01.2021)
Ihr Zeichen: 61.27.07.15

Sehr geehrte Frau Müller,

die angezeigten Planungsabsichten werden nach den Zielen und Grundsätzen der Raum-
ordnung und Landesplanung gemäß La ndesplanungsgesetz, Landesraumentwicklungspro-
gramm für Mecktenburg-Vorpommem 2016 (LEP MA) und Regionalem Raumentwicklungs-
programm Westmecklenburg 2011 (RREP WM) beurteilt.

Vorgelegte Unterlagen und Planungsziele
Zur Bewertung hat der Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 15 An der Mühlenstraße" der
Gemeinde Lüdersdorf bestehend aus Planzeichnung (Stand: Oktober 2020) und Begrün-
dung vorgelegen.

Das Planungsziet besteht in der Schaffung der bau- und planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen fur die Bereitstellung von Wohnraum. Die Bebauung ist auf einer brachliegenden Fläche
in 2. Reihe im Bereich der Mühlenstraße vorgesehen. Der Geltungsbereich umfasst eine
Fläche von ca. 0,6ha.

trn rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Lüdersdorf wird für den Vorha-
benstandort bereits Wohnbaufläche dargestellt.

Raumordnensche Bewertung
Der Gemeinde LOdersdorf wird gem. Rrogrammsatz 3.2.2 (1) Z RREP WM die Funktion
eines Grundzentrums zugewiesen.

Behand I unt vicï Stclhillunahmen

zu I .
c l 1lI r KCnnlI l ls

zu 2.
DiL.: fin- die I-kurle luug or.2 nterlaaen werdcn wiederaegeben.

zu 3.
Die Ausrührun12.2n zur mulnoldnerischen Boverlung werden %Ur KCnn tn Is genoinnlen.

EntscheidungAeschluss

/in Kellum is z11 nehmen.

/du Kennin is ill nchmen.

r Ken Mil i s zu nehmen.
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An laLle 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Liidersdorf

lfd. Nr. Stellungnahme von/vorn Behandlunu der Stellungnahmen_ Entscheidun2/Beschluss_
Das o.g. Vorhaben entspricht den Programrnsätzen 4.2 (1) Z LEP M-V und 4.1 (3) Z RREP
WM zur Konzentration der Wohnbauflächen auf die Zentralen Orte.

Gemäß den Programmsätzen 4.1 (5) Z LEP M-V und 4.1 (2) Z RREP WM sind in den Ge-
meinden die Innenentwicklungspotenziale sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung vor-
rangig zu nutzen. Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer
Siedlungsflächen in Anbindung an die Ortslage zu erfolgen. Die vorgesehene Bebauung
befindet sich in Anbindung an die Ortslage. Zudem ist den Unterlagen zu entnehmen, dass
im Gemeindegebiet keine altemativen Flächen zur Entwicklung von Wohnraum zur Verfil-
gung stehen. Mögliche Bauflächen sind bereits planungsrechtfich erfasst und werden für
eine Bebauung vorbereitet. Das Vorhaben ist mit den vorgenannten Programmsätzen ver-
einbar.

Dleim Grenzraum zur Metropolregion Hamburg und im Stadt-Umland-Raum Lübeck Heger>
den Grunclzentren Boizenburg/Eibe, Dömitz, Lübtheen, Zarrentin am Schaalsee, Schon-
berg, Dassow und Lüdersdorf sowie die Gemeinde Selmsdorf sollen in besonderem Maße
Entwicklungsimpulse für Wohnfunktionen und Mr Gewerbe aufnehmen (vgl. Programmsatz
3.2.2 (3) RREP WM).

Laut der Karte M 1:250.000 des LEP M-V und der Karte M 1:100.000 des RREP befindet
sich der Vorhabenstandort in einem Vorbeh al tsgebiet Tourismus (vgl. Programmsatz 4.6 (4)
LEP M-V) bzw. einem Tourismusentwicklungsraum (vgt. Programmsatz 3.1.3 (3) RREP
WM). Es sind die genannten Programmsätze zu berücksichtigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Vorhabenstandort laut der !Carte M 1:100.000
des RREP WM in unmittelbarer Nähe zu einem Vorbehattsgebiet Naturschutz und Land-
schaftspliege befindet.

Bewertungsergebnis zu 4.
Das Vorhaben ist mit den Melen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung -?,-r Die Vereinharkeit rnit den /Aden der Raumordnung und Landesplanung wird zur Zur Kenntnis zu nelunen.

vereinbar. Kenntnis gcnommen.

Abschließender Hinweis -----
Die landesplanerische Stellungnahme bezieht sich auf die Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung und Landesplanung und greift der erforderlichen Prüfung durch die zuständige Ge-
nehmigungsbehörde nicht vor. Sie gilt nur solange, wie sich die Beurtellungsgrundlagen für
das Vorhaben nicht wesentlich ändern.

zu 5.
Die Planuna wird init dem Entwurf fortgeführt und das erneute Beteiligungsverfahren
durchgefiihrt.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

(Janalerlef 7-
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Anlage 1 zum Beschluss 2022- ___________- BehauunrlsplanNr. 15 der Gemeinde Lüclersdorf ,.An iici i Inhlenswaße" für den siklöst lichen Bereich des Ortsteds Lüdersdorf

Ifd. Nr. Stellungnahrne von/vorn

Staatliches Amt
für Landwirtschaft und Umwelt

Westmecklenburg

StALU Westrnectaenburp
Bleicharufer 13, 19053 Scfwvelin

Amt Schönberger Land,
z. I-1. Frau Wier
Am Markt 15
23923 Schönberg

Amt Schönberger Land

0 8. Feb, 2024

Ur i

he,

Telefom 6385f 59 58 6-143
Telefax 0385159 58 6-570
E-Mait Heite.SbeetaltavrAmv-teg ftrnatle
Bearbeitet von: l-febe 61.4

AZ SLAW VAA60621-5127-74049
(bate be i Schriftverkehr engebe

Schwerin, 2. Februar 2021

Satzung fiber den BebauungsplanNr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der
Mühlenstraße" für den südüstlichen Bereich des Ortstetts Lüdersdorf

Ihr Schreiben vom 7. Januar 2021, 61.27.07.15

Nach Prüfung der mir übersandten Unterlagen nehrne ich In rneiner Funktion als Träger
öffentlicher Belange und aus fachtechnischer Sicht wie foigt Stellung:

1. La ndwirtschaftlEU-Förderan gelegenhelten

Die Planungsuntedagen habe ich aus Iandwirtschaftlicher Sicht geode.
Dutch die Umsetzung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf
,An der Mühlenstraße für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf wird teilwelse der
Außenbereich betroffen sein. Als Ausgleichsmaßnahme soll eine Obstwiese südlich au? dem
Grünland entstehen. Die Fläche des Bebauungsplanes Nr. 15 wurde Usher durch keinen
Landwirt aus dem StALU Westmecklenburg beantragt. Daher warden keine Bedenken und
Anregungen geäußert.

2. Integrierte ländlIche Entwicklung

Als rJstandige Behörde zur Durchführung von Verfahren zur Neuregelung der
Eigentumsverhältnisse nach dem B. Abschnitt des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes und
des Flurbereinigungsgesetzes telle ich mit. dass sich das Plangebiet in keinem Verfahren zur
Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet. Bedenken und Anregungen werden deshalb
nicht ge..äußert.

3. Naturschu1z, Wasser und Boden

3.1 Naturschutz

Maine Belange nach§§5 und 40 Abs. 2 Nr. 2 Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-
V vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66; letzte berocksichtigte Anderung: § 12
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)) sInd von
den Vorhaben nicht betroffen.

Behandlung tier tel I ii:-,gnahmen

zu 11.
Die Stellungnulun.:

zu I.
lTh \ vird zur Ken imiis tlenon:ti.en. duss Leine Ittedenken und Anregungen vortletragell

werden.

zu 2.
IHs ttial /Ur Kennutis tic:ion:men. class kcin Verlithren /111' Idurncuordnung durchgeführt

wird.

ill 3.1 .
zur ken:Inds ceiiiflni,li, dass nuturschutzlhehliehe Bt.:lunge des 5iAl.l nicht

hernial sind.

Eintscheidung/Beschluss

Zur Kennlnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Kenntnis zu nehmen.

Ztir Kenntnis zu nehmen.
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Anlage 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

Ifd. Nr. Stellungnahrne von/vorn Behandluno cler Stellunonahrnenb b Entscheidunob/Beschluss
2

Die Belange anderer Naturschutzbehörden nach §§. 2, 3, 6 und 7 NatSchAG M-V sind zu
prüfen.

3.2 Wasser

Gewässer erster Ordnung gem. § 48 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommem (LWaG) und wasserwirtschaftlicheAnlagen in meiner Zuständigkeit werden nicht

zu 3.2.
Ns \sin] zur Kenntn ‘,is enonimen. dass ssasserwirtschatilick 13elange des 511111 nicht Zur Kenntnis zu nehmen.

berührt, so dass von hier gegen das Vorhaben keine wasserwirtschaftlichen Bedenken
bestehen.

berührt sind.

3.3 Baden

Das Altlasten- und Bodenschutzkataster für das Land Mecklenburg-Vorpommem wird vorn zu 3.3.
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger
Stra6e 12, 18273 Güstrow, an hand der Erfassung durch die Landräte der Landkreise und

ks wircl zur Kenninis ‘,e1minillen. class lielange des 13odenscluitzes clurcli den Landlcreis.  , Zur Kenntnis zu nehmen.

Oberbürgermelster/Bürgerneister der krelsfreien Städte geführt. Entsprechende Auskünfte vertreien sscal t.211. Die Stellungnahme des Landkreises liegt ()line Linsvilinde (Ind Bedenken

aus dem Altlastenkataster sind dort erhältlich. \ or.

Werden in Bewertung dieser Auskünfte oder darüber hinaus durch Sie schädliche
Bodenveränderungen, Altlasten oder altlastverdächtige Flächen irn Sinne des
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind Sie auf Grundlage von § 2 des ''y &, iGesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommem

zu 3.4.
Ilinweise sind entsprechend beaclitct. /Air Kentitnis zu nelimen. da

(Landesbodenschutzgesetz — LBodSchG M-V) verpflichtet, den unteren 1)(2reits buach Wt.
Bodenschutzbehorden der Landkreise und kreisfreien Städte hlerüber Mitteilung zu machen.

4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Genehmigungsbedürfüge Anlagen nach dem Bundes-lmmissionsschutzgesetz zu -l. I .

(BlmSchG) Es wird zur Kenntnis 2(-2noiniiic‘.n. class Line 131m5cli-Anlagen im Relevanzbereicli Zur Kenntnis zu nelimcii.

V.
lm Planungsbereich und seiner immissionsschutzrelevanten Umgebung befinden sich keine

vorhatulen stud.

Anlagen, die nach dem Bundes-lmmissioneschutzgesetz genehmigt bzw. angezelgt wurden.
Eine Betroffenheit ist daher nicht gegeben.

lm Auftrag

Anne Schwanke
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom

Landesamt
für Umwelt, Naturschutz und Geologie

Mecklenburg-Vorpornmern
Landesamt Iürumwelt, Nahuschutz und Geologie
fi tachienburg-Vorpomfreem, Postfach 13 3E1.18263 GOstrow,

Amt Schänberger Land
Bauamt
Amt Markt 15
23923 Schönberg

E-Mail: s.mueller@schoenberger-landde

Jhr Zeichen: 81.27.07.15
ihru Nachrichl vom 07.01.2021
Bearbeiter: Frau Albrecht
Az.: - Bate stets angebeni •
LUNG-21008-510
Tel.: 03843 777-134
Fax; 03843 777-0134
E-Mail: toeb@lung.mv-regierung.de

!Datum. 112.1 re. 2021

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Muhlenstraße"
für den südöstlichen Bereich des ortsteils Lüdersdorf

Abteilungl Immissionsschutz und Abfallwirtschaft

Aus Sicht des Lärmschutzes wird nachfolgend Stellung genommen. Grundlage der Prufung
bilden folgende Unterlagen:

f1j Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15 An der Mühlenstraße für den südöstlichen
Bereich des Ortstells Lüdersdorf der Gemeinde Lüdersdorf, Vorentwurf vom
27. Oktober 2020

[2] Begründung zur Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 15 ,,Art der Mühlenstraße für
den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdcrsdorf der Gemeinde LOdersdorf, Vor-
entwurf vom 27. Oktober 2020

Nash Ansicht des LUNG ist Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungspla-
nes die Lärmsltuation zu untersuchen.
Das LUNG weist darauf hin, dass es hinsichtlich des Verkehrslärms zu schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Geräusche auf die schützenswerte Wohnbebauung kommen kann.
Deshalb 4Ird angeraten die Geräuschimmisslonen hinsIchtlich des Bahnverkehrs im Rah-
men einergutachterlichen Einschätzung auf Basis der DIN 18005-1 Schaltschutz irn Städte-
bau in Verbindung mit der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung"- 16. BlmSchV) zu beurtellen.
Hierbeilst.die Aniage 2 zur 16. BlmSchV (Schell 03)' zu berücksIchtigen.

Im Auftrag

J -D. von Weyhe

Behandlung LIcr `-:lellungnahmen

zu 1.
Die I \\ ird r.ur Kenninis genommeil.

zu 2.
Die Ausliihrum: de, 1 I 'N( i \ \

ird zur Kenntnis genommen. Der 1.andkreis hat_ nieln das
Lrrordernk Clli CIî,iiliLClîl elien l intersuchung geliend eenìuLlii, kine überprürung der

Auss\ irkungell \ ,...r-zehrskirm errolgl. l lierie \\ erden gmachterliehe
lirhenninisse dei ..r.:cangeteeen. gehi hier maßgeblich tun die Auswirkumlen
des Schienenlin \ usfthrun2en des Verisehrs1Jrms sind Sichl der Gemeinde Mehl
\\ Liner heuehtlk h des ssisidßi..ii erkehrsiiirms. Aulilrund der linifernung tur Hahn Lind
aur2rund der N. i,reelde..iriell i l ens \  orl i i i ndenen 13\21-mti t i n2 \ \  i rd CHIL:
nicht erlìirdei I kit Mid erluihnisse künnen gesichert erden. In
der I ini,i)ehuni, h. ek.:1- de ohnen dienende umlbihil-eichein

vorlianden. l)iC i ,iîiciiide eN[Cllic gnichterliehe 1..rkenrrdiisse. um die \ ussage uher

ausreichenden i i,l nisreichenderl.rurernung /Ll lrelTen.

zu 3.
Die Anibrderuneen DIN I SOn5 bC\\CliCi

Entscheidung/Beschluss

Zur Kennlnis zu nehmen.

Teil \\eise zu hcrücksichtiecni
1;e\\ eriung der nelanige ini
Rahmen der AbwIi2ung.

Zu berücksiehtigen.
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An lage 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeincle Lüdersdorf „An der Mühlenstraße" für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüclersdorf

lfd. Nr. StelIungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
pdlit ,,,....,....,...

Straßenbauamt 27. Jan. 2021
Schwerin �1�H�R�Q�����‡���Z�R�P�X�O�P�Q�D

Seite 1 von 1

1

Izu .

Die all2cinchic Aussiti4c \vial zur kenntnis gcnrilinnen.

zu 2.
1:. \ \ ird z.ur Kentitnis ,ientunnicn. (hiss kchic I lintscise und Bedenken bestehen und

Bundcs- und Landesstraßen nicht beriihrt sind.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehrnen.

it*lillumummea
�U�6�W�U�R�O�H�Q�E�D�X�D�U�Q���� �6�F�K�Z�H�U�L�Q���‡�� �.�Q�H�H�Q���� �� �� �L�O�L���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �6�F�K�Z�H�U�L�Q

Amt Schönberger Land 8 eartelte n Herr Jere mow
Für die Gemeinde Lüdersdorf

Telefon: 0385 588 81148
Telefax: 0385 588elfiDOAm Markt 15 E-Ni e hiameilehenr.vesbv.rnv-regicrung.dü

-----

23923 Schönberg Geechäftszelchen: 2441-512-2021/002-144a

Datum: 20..la truer 2021

L J

Stoi lungnahme
zur Satzung der Gemeinde Lüdersdorf über den B-Plan Nr. 16
„An der Mühlenstraße" nach §4 Abu. 1 BauGB
1hr Schrelben vom 07.01.2020 — T(513 - Abfrage

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

ich nehme Steltung zu den eingereichten Unteriagen vom 07.01.2021 zur Satzung
meinde Lüdersdorf ciber den vortiegenden B-Plan Nr. 15 „An der Mühlenstraße°
nungsstand vom Oktober 2020.
Gegen den Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf bestehen in verkehrlicher
straßenbaulicher Hinsicht keine Bedenken.
Belange von Bundes- oder Landestraßen sind nicht betroffen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

der Ge-
mit Pla-

und
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Anlage 1 zurn Beschluss 2022- ___________- Bellauunizsplan Nr. 15 der Gerneinde Lidersdorf'„An der \ lühlePsraße" Mr den sLickisIlichen Bereich des Orlsteils Liidersdorf

Nr. Stellungnahme von/vorn

DEUTSCHE TELEKOM TECH N IK GMBH

Arnt Schönberger Land

Arn Markl 15

23923 Schfinbery

iliTUIVIZEII v0111 1. Januar 2021

AMPRECHPAC1141 PTI  23 Lire Glaesel AZ: PLURAL 273842/ 93417128/ Lfd. Nr.16

ru.uoiemodem 0385/723-79593r Lke.Glaesel@telekom.cle

LUNN 18. larder 2021

errAff Satzung der Gerneinde Lüdersdorf über den Bebauungsplan Nr. 15 "An der Mühlenstraße"

Sehr geehrte Frau Müller,

die Telekam Deutschland GrubH (nachfolgend Telekorn genarinü - als Notzeigervaimerin und

Nutzungsberechtiore r. S. v. •§68Abs. I TKG - hat die Deutsche Telekom Technik Grubfl beaufrragt und
bevallmächtigt. age Rechte und Filichten der Wegesicherung wahrzunehrnen sowie ufie Flanverfahren Critter

entgegenzunehrien rind demantsprechend die eriorderlichen Stellungnahnien abzugeben. Zu der a. g.
Planung nehmen folgt Stellung:

•.

Anbei die aktuellen Bestandspläne der Telekornmunikatiansanlagen der Telekorn. Wir bitten Sie,.uie ihnen

übeilassenc Planuntedage nur Iür interne Zweckezu benutzen und nicht an Dritte v.eiterzugeben.

Gegen die o. g. Flanung haben wir nann keine Einwände, wenn fur die Telekarn die erforderrichen
UnIcrhaftungs- und Erweiterungsmaßnahrnen an ihrein obei- und unterirdischen Kabelnetz jederzei: maglich

sind rind die nachfolgend genannten Auflagen und Hinweise eingchalten werden.

Wir bitten falgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan autunehrnen:

In anon Shaun Lind Gehwegen (ader ggf, unbefestigten Randstreifen) sind geeignete und ausreichende
Trassen mit einer Lekringszone in einer Breke von ca. 1,Orri für die Unterbringung der

Telekomrnunikationslinien der Telekom vorzusehen (die Unteriaringung der TK-Linien iri aspharkeitan Straßen

und W e g e n )ührt erfahrungsgemäß zu erheblichenSchwierigkeiren ber der Bauausführung sowinde,späteren
linterhaltung und ELweiterungdieser TK-Linien).

Behandlune der -.,rclkl--il.mahrnen

zu l .
Die /..ust'‘indiukeit dcr l )cuts211,11 Felekorn Icehnik (.1mbl I Rir relckom 1)eulsehland
(iinbl \\ RI; ren )111111C11.

/Ai 2.
Die Bestandsplmie zu lcrr Verrahrensunterklucll Eenornmen. 1ls handen siell run
Leitungs\ erkiuks ìii de-1-1--.4rar;,... kullisionen \\.erden nieht gesehen. Planungsabsieht Linn

vcrli41. rkL•rdr2r,

zu 3.
f)ic wsl arlulir is) so vorgcsclIcrl.

' AI 1.

[in t fink kek sk ( f i r ,[1,2

Entscheidung/Besehluss

tur kenninis zu nehmen.

kenntnis zu nehmen.

tur kenntnis zu nehinen.

berücksiehligen.
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lid. Nr. Stellunu.nahrne von/vorn Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

atNi.)E.1.

DATIAI 18,01.202:

EAVEÄNse Amt Schönberger Land

SEITE 2

, Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des Neu baugebietes rnit

Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer aauweise nur bei Ausnutung aller Wined° einer
koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. Wir bitten darter(f
sicherzustellen, dass

i- der Erschließungstrager verptlichtet wird, rechtzeitig verlässliche Angaben zum Zeitpunkt der
Bebauung der Gnindstücke sowie der Dirnensionierung und Nutzung der Gebäude zu haler n.

..e eine rechizeitige und einvernehrnliche Abstirnmung der Lage und der Dimensionierung der
Leitungszcnen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau

und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt,
> die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage und Verlauf nicht mehr

veränden warden.

> entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB die Verkehrsflachen, die nicht Ws öffentlic he Verkehrsflächen

gewidmet werden, als Flächen lestgesett werden, die mit einern Leitungsrecht lbeerthrantde
persönliche Dienstbarkeit) zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sit Bonn, belastet werden.

Generell sind wir an einer koordinierten Erschließung des B-Planes sehr interessiert, Für den rechtzeitigen

Ausbau des Telekontrnunikationsnetes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und cien ,
Baumaß nahmen der anderen Leitungsträger is t  es notwendig, dass Beginn und Ablaut der II..

Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik Gmbhl so früh wie
möglich, mindesiens 6 Monate vot Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

Bitte stellen Sie uns die Ausbaupläne (Parzellierungspläne, Straßenbaupläne, QuerschnAte usw.) in
elektronischer Form als pdt-Datei unter der eMail-Adresse A Lowerenet-Jekom,de zur Verfügung. Dis .

z u  5 .
Die Ausführung.en zur Wirtsehaftliakcitsbetrachtuna werden zur Kennutis penornrnen
und sind irn Rahnien der teclinisclien Vorbereitung zu beaeltten.

Die I tiny\ eise zur reclitzeitigen Abstimniung sind iin Rahnien der technischen l'innuitii zu

b each  ic i i .

z u 7.
Die ontspreehenden Pläne sind in der erforderlichen Qualität zur Vertligung zu stellen.

z u  8 .
ErschliclitlirgsvereinbarunP., ist entsprechend abzuschließen.

Zu herücksiehtigen.

/iiii Kenittnis zu ['amen.
H e a c h t u n i in Rahnien derg

technischen Plaritinu .

Zu herileksiehtigen.

Zu berücksiclitigen.

endgüttige Ausbauentscheidung erfolgt nach interner Wirtschaftlichkeitsprü lung.

De e

notwendig an. Gr)

M it freundlichen Grüßen

i A Digital

Ute unterschrieben
von Ute Glaesel

Ute Glaesel

2D0a2M170...18Glaesel ;
113228 +oleo.

Aniagen

1 Lageplan
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ltd. Nr. Stellungnahrne von/vorn 1 Behandlum2 LILT '7,tcltri2.nahrnen Entscheidunu/Beschlussc

¡LI 9 .

F.)cr Lagcplan wird1.11 VardwensunIcrhigcn beigclligt. Zu berücksichligen.

1

I _..1.,
.--

/1i 1

Ii 1
2 2 f

21 • ,i
—

m--- 4— - c,. - _ _ _ _ Qi. . _ ‘;,-, • I
, 050 sc)

22 -
,,,,, x  • -

..............

-

7 eb
, 0,7(31:8

7447c
1C4g

2(4)
i

,

I

i
1

I —
,

I

I

c:id

, ..
• \

\, ,
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Anlage 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße- für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

lfd. Nr. Stellunanahme von/vom Behandlimg der Stellumznahnien Entscheiduna/Beschluss
,

6

z LI 10.
Die rrläuterun2en zur Zciehnung \ Nerden den Unterlagen beigefügt. Zu berücksichtizen.

ERLÄUTERUNGEN DER ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN IN DEN LAGE-

PLÄNEN DER TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH

BeaMeest und Herausgagatisn yonder Tetakom Deulachland Cnnb.4 Standa.o62ot 7

Kabehototrasse

,

i

�V�²��

1

Mt mindemare (*tern Rob
— . — . Kabentase ale Mabel andwdept

Kabaltrasse dentin:Fisch rebel

Beniebsgebnude

t o e Kaboiruhrvarband am 2 n 3 Nabelkana'relgan (Ktari -Auden dtoriunaster 110 rrrn)s • •
Kabakzknet mi12 Einaidgetneldan

1 Kabalschadn 1 Einsempdffnungme

Ka balkarial au Kabetkanaltennstein mit 2 Zug6ttnungen_ E L L (WI)

I . — - O iklussigkesten Mt Ed:cal:41m Air...deasdpuskt des Linisenetzes (API.) irn Gebeude

Cuerschnttts 'bid der in able,Trasse vadaufendon Teakorrartviitmionsaniape,
00 000040 Nan 2 Eldkabul und 4 KunstrIctfrehre (nuBondurchmossor 40 mmi

0,4 Ctbd hier.3 Betordomelaine und I Stahlhalinfehr, didppolt Ern Ow überdeckung non 0,4rn
GEZI —O—

Rohrentarbfechungeala

I f f i E t
mix,ü,Toil dines wig bone n Katelexhachtes rre nictri iin HasiebX ' liafindhar7volLdanan Erdkabel und au! aagebanar voiMandener Verbindinssteda

LIN tierce:en bzw.Schraubklannlitting Oborbelde lien-Untstüneungdealie

•

0

I

•
• I

I
.:

i
i

Stand:

Abzweigt.elkn/ Uniortkuteheiter nut unbeledler Kobeikanal-Hauswfahning

• Katelschacid.I.enchlostoni KabsizagacN. nersieikedian und eMoone,ch geschützt

Kabaheuvrelper/ GI.Notzweafer/ Einspeimmunkt 23OVAC / Abgesetzta EVO.Gruppo

Rohrenda,Beginn Mir Erdkabelnalogung

•  —  " Ii i Abweigieuffo mit Enikebai rim Tukicnhägichen.-zelte,•hatte..5.31.de. TelastaUon

Unmntelbar Im Erdoeidr ausgekeies Talekor.Kittel;ab9ndecin
ir.• •rot Mauerziagel ode.Alideckpladen, flenn auch doppeitabgedackt siatn)

• -mit Kabetabdockbduben

- zwai )(abet mil Etassenntriltiend

6.F..I 2 Kebalschufzereaus Kunstett, Stiehl, verzinkten Stahl ode, &tun,
a der Strichrelle in Pfsikinhtmg 6.5 in Lem

28.06.2017 Seite 4 von
—
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Nr. Stellungnahme von/vom

; 3111173 Kabul rnarke iaus Fans Imull I odor Kabelmerrstam (au: Ewan',

Kebab-nark, rril eletIrmischern Marklerer

kuonischar Marketer chile Katelmarke ImikerresMI vedogu

45 43 Konnzaichnuag der Eiremessadek durch vine %kblnie, au! die ally AlastandMaße
' 4 5 6 �Ã �8 �0Kabokotbancl (Kal>el le 4 bis 61 bezogen sind.

IA oder auf GalMudung &aril Feinmgisum await der Gm:raved ouch `JOE BOO. Tail 3
überschnIlen mrd und Ortsspaisuag mil 730 VIACY40.9VIX)I y.

Sctirmleter Ober Freabul•
Frauvas Sue kstrumkabel frerndes Te14.ornkabal (+Toni/

- + • fishrleitung fix Eiss‘ge Odra gaslarnage Sidra (Gas, Wassur, Erdül, Fornheinegi

Erder euz Kopf mail/ kerzinktemSlahMtahl ah Otortflaarenorder

Obe dlächenender nut abschkeßandern lielonorder (Erdunpräb)

KOTT the Korroszonclrutzeinrichlung f Patentiahnass. crier -abgleict;ouoldlu EVz-53W2

_ _ _ _ _ 0 EMP Efoluataahnesspunkl

( I D 6ber Stichkabel anpeschIceseno Warman-me ZWii in clacker NSA° on Miler Mutt / ear,
Verdarkorgehäuse

Malta nail Ube/ Stids kabe I rieschla5sonerWannennulfa out2WA en >2n4 Endernung zu Gee;
VS

—

i y v p

I  °
;  gs e

YtIV
•  0
l V

ölJIT2

• Vöt•fi-3

:0MT4

Mast Bean der laddrabolveritgung

Abschlussp.irikl des linienrmtuas (An) }Copier
Gladaser •Abschlussouald (GI AP)

Kabul nut Verlogeruflua einuephigt

60e ire verleeePtite B i n  M a e

Rohr rat Spiabohrverf Area eingeorazIll

%he nut godernedrangunu singer/hue

Fichr/SNRVInd Mficrouenching eingebracht

nau7SNIRV fret Miniaenc Ung eirtgerroclu

Rahr/St4Ç2V ruilMaleotrunuhing ekigobrocla

Telekomrnunikationslinienbenlagen werden als Einsulehdarstellung im Lageplan dargesteitt. Der tatsächliche

Umtang der Anlage ist der Legende (Querschnittsdazsteltung) zu entnehmen

Sled: 28.G6.2017 Seite 5 von 6

Behandlum2 der Stelhiugnahmen Entscheidung/Beschluss
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Anlage I zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße- für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

Ifd. Nr. Stellungnahme von/vom Behancllunu der Stellungnahmen EntscheidungiBeschluss

Lediglich die in den Plänen vermerkten Maße (nicht die zeichnerische Derstellungl)geben einen Anhalt für die
Lage der dargestelten Telekommunikationslinientenlagen. Einrnessungen an Kabelrohrverbänden beziehen
sich auf die Mitre der Kabelschacht-Abdeckung. Alla Matte sind In Meter vermerkt.

Bitte beachten Sie, rtas es aufgrund von nachfriglicher Bauteeigkeit zu Veränderungen in der verlegeliefe der
Telekommunikationslinient-anlagen kommen kannl Im Bereich von Verbindungsmuffen,

Hohrunterbrechungen und Kabeiverbänden ist rnit größeren Ausbiegungen der Kabellage zu rechnen!
Im Bereich der Kabeleinführungen von Multifunktionsgehiusen, Kabelverzweigern und sonstigen
Vertelteinrichtungen ist besondere Vorsicht geboten. / 14

Kreuzungen ured Näheningen son Sterkstrornkabeln und Rohrleitungen sind nur eingezeichnet %widen,
soweit sie bel Arbeiten an den Tatekommunikationslinien[anlagen vorgefunden wurden oder in anderer
Weise nachträglich bekanntgeworden sind.

Oberflächenmerkmale und deren Abkürzungen sired der DIN 18 702 2elchen für Vermessungsdsse.
grotimallstšbigeKartenund Mine zu entnehmen.

•

Stand: 28.06.2017 Seite 6 von 6

zu 1 1.
pie I I in \\ ;isc Sind al I2Incin und \scrclon zu (1‘211 Veriblircitsunicrkigen genoinnten.
Dirckie Abstininiungen \\ crden scsuchl.

Z(11' Kenntn is zu nJuncii.
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Anlage I zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorl"..An Ller lühlensiraße- für den südästlichen Bereich des Ortsteils Liidersdorf

Ifd. Nr. stellurnznahme von/vorn

breckverhand
Grevesmühlen

edxust denewie.,ken • 7/~..r.e3613.enneier,

Amt Schönberger Land
FB IV
Am Markt 15
23923 Schonberg

Karl-Marx-Str. 7/9
29936 Greuesmühlen

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
II fin] ers c hat t ties eflenllIclien

- Der Verbandsvorstetier -"2_________Standort- und Anschlusswesen

Amt Schönberger Land spmcnzeiten:

a Feb.e Montag 99: hexed, und Freitag 9.00- 16-00 Uhr—uonnintaag OA, - 10.W 1.111,

17U PS II r l ä

Cornelia Rflinfiermuss 75 f `,8.02.2021

Satzung der Gemelnde Ltldersdorf über den Bebauungsplan Nr. 15 „An der
Mühlenstraße für den südöstlichen Bereich des ortsteils Lüdersclorf
Reg.-Nr. 0228129-19

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Schrelben vom 07.01.2021 (PE 11.01.2021) betcn Sie um unsere Steltungnahme zurr2
Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Ludersdori. (Planungsstand: 27.10,2020)

Der Geltungsbereich des 18-Planes Nr. 15 grenzt unmittelbar an die bebaute Ortslage an und
ergänzt dIese. Es warden die Voraussetzungen für elne Wohnbebauung. Insgesamt 7
Beugrundstücke mit max. 2 WE geschaffen.

1. Alleemelnes

Int welteren Planverfahren muss vor Satrzungsbeschluss eine
Erschtießungsvereinbarung zwischen dem Erschließungsträger und dem ZVG
a bgeschlossen werden.

Für alle Leitungen, die slch nicht lm Offentlichen Bauraum befinden, müssen die erforderlichen
Geh-, Fehr- und Leitungsrechte über eine Baulast bzw. Grundbucheintrag gewährleistet
werden.
Elne Bepflanzung der ZVG - Trassen ist unzulassig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung
des ZVG unter Anwendung des DVGW- Arbeltsblattes GW 125.

2. Wasservereorqung

Für die Erschlleßung des Gebietes ist die Erwelterung des LeItungsbestandes aus der
Mühlenstraße erforderlich. Dle technische Planting ist mit den zuständigen Mitarbeitem des
ZVG abzustimmen und ygr Satzungsbeschluss vorzulegen.

3. Loschwasserversorgunq

Löschwasser kann der ZVG nur lm Rahmen seiner technischen und rechtlichen Möglichkenen
bereitstetlen, In der näheren Urngebung zum B-Plan gibt es elnen Hydranten. Der Hydrant
8,e113-1001 brhebei Einzeederägjeniger ais 48

Behandlung Jur StclluilLwahmen

zit O.
Die all \terneinen \ usrühriine:i werden /MY Kenninis rrcnuiriincn

zu l .

Die krschließunes\ Muss abgL2scillosSCH ri crdcn. Vorausset,:ung 1st eine
entsprechencle PI:11,1[11g.

zu 2.
Die Siehcrung Li. I' VOULlic ilc il.

zu
Anpllanzninten \\enn der I eitungsbestand eesicherl wird.

zu .
Die icultniselre \ 5LII/L1112shcsciliLISS itbzusiiinmen und zu regcln.

z.0 5.
Läschwasser isi nusierehendem \ orhanden. Bis zum Suizungsbuschluss
ist tiler eine enisprecliende 1:eelung zur LäselmusserbereitstellunrIzu rcicinliruen.

Enischeidung/Beschluss

Zur Keniunis nclunen.

Zn berücksichtigen.

Zu berücksichtigen.

Zu berücksichtigen.

Zu berücksichtigen.

Zu herücksichtigcn.
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandluna der Stellungnahrnen Entscheiduna/Beschluss
2

Daher ist davon auszugehen, dass über einen zusätzlichen Hydranten im B-Plangebiet die
Löschwasserbedarfsdeckung von 48 rn3th nicht garantiert warden kann.Diesbezüglich sind lm
Verfahren mit der Gemeinde Altemativen zu besprechen bzw. fesizulegen. —

4. Schmutzwasserentsorgunq
/l1 (i.

Die Erschließung zum B-Pla n erfolgt Ober elne Erweiterung des zentralen Die. Abstirninuno zur Schmutzwasserbeseitigung ist zu rühren. Vor Satzungsheschluss ist Zu berücksichtigen.
Schmutzwassersystems in der Mühlenstraße. Wahrscheinlich ist eine freigefällige Abieitung
aufgrund der Höhenverhältnisse nlcht mögllch. Elite Hebeanlage ist dann in die Planung zu
integrieren. Die technlsche Planung zur Erschliel3ung ist mit den zuständigen Mitarbeitem des

eine ReL,elunia zu scififfla.

ZVG abzustimmen und vor Satzungsbeschluss vorzulegen.

6. Nioderschleaswasserbeseitigung

Die Ortslage Ladersdorf ist Bestandteit der Versickerungssatzung des ZVG.
Der Nachwels zur Versickerung ist in Form eines Baugrundgutachtens vorSatzungsbeschluss
vorzulegen. zu 7.

Die Anlagen zur Reg enwasserverslckerung sind auf der Grundlage des Arbeitsblattes DWA A
138 ,,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser zu
bemessen und zu bauen. Die gültigen Regeln der Technik sind bei der Herstellung zu
beachten.

1) ic Nacio\ cise zur Ablenuno des anfällenden Obertlächenwassers sind zu 11111i-en und zu,
crbrin;2en. Dies hat \ or Satzungsbeschluss zu erfolgen.

Zu berücksichtigen.

Bei der Versickerung des Regenwassers auf dem Grundstück ist darauf zu achten, dass
Belange des Nachbarschaftsschutzes nicht beeinträchügt werden. Von einer Beeinträchtigung
ist besondere dorm aps7ergehen, wenn Niederschlagswasser oberirdisch oder unterirdisch auf
ein Nachbargrundstück abftießen kann.
Spike eine Versickerung nicht oder nur teilweise möglich sein, slnd andere Möglichkeiten der
Niederschlagswasserbesedigung mit dem ZVG vor Satzungsbeschluss abzustimmen sowie Ai b;.
die notwendige technische Planung vorzulegen. Der Ziyucl:\ crhand ivird ini \\ citercii Beteihungs \ erliihren hinzugezogen und die Zu beriici:sielnigen.

Jede welterführende Planung und Anderung ist dem ZVG erneut zur Abstirnmung vorzulegen. Abstiminung gesucht.

Far Rückfragen stehe ich !linen gem zur Verfügung. zu 9.
Die Kontaktinforinationen s\ erden tor Kenntnis genontinon. Zur kenntnis zu nehinen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Lachmann

Vertei ter'
- Empfänger
- ZVG t1

Aniagen:
- Bestandspläne Trinkwasser und Hydranten Bowie Abwasser
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An lage 1 zum Beschluss 2022- ____________- Bebauungsplan Nr. 15 der Gerneinde Lüdersdorf „An der liihlensl-aße" hit- den siickist ichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

Ird. Nr. Stellununahme von/vom Behandlurh! der --,tclILtilunahmen Entscheiclung/Beschluss
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Dcr Lcitu 1. i,1 i L.i \\ id d k:r mzu un Vcrfahrensun higen unomen. Zu bcrücksichti,un.

9

11!..1--11

ir - --±.----- ---- ' Li_

' II' c.-.

,  f ,
1

r---

0 ‘

.

e
A

g
a

5

e
-8

g,

5

.
4,

•

p _

___---i ' __ ,
p,..---- 1.---1!!

•

, i
im. ---.!h!
:  I _

----IJLI

12

_

1

,-  .
It

ti U
>

L J

31

Seite 65 von 150



Anlage 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behauunesplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße" fur den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

It'd. Nr. Stellummahme von/vom Behandlun2- der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
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Der Leitungsplan Wasser wird zu den Verrülrensunterkwen genoinmen. Zu herücksichtigen.
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Anlatle 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behauumzsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der s lühlen'traße- RIF den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lidersdorf

Ifd.Nr. Stellununahme von/vorn

Hanse
Gas

Amt Schönberger Land
Stefanie M011er
Am Markt 15
23923 Schonberg

414370(bd Real r rgeo birtc aggebe.)

Baumaßnalunc: Planung Bebauungsplan Nr. 15 Gerneindc
Ltidersdorf

Ort: 23923 Lildersdorf Wahl:sow Mühlenstraßc (It.
1 Lageplan)

Chen Tag,

Leitungsauskunft

IlanseGas Outbn

Turn Ongelow
Bellevue ?
2.39OS Gagelow

leitungsauskunfl-mve
bensegas.cern
T 03841-6261-4420
F 03841-62-61-4450

OS.01.2021

IlanseGas Gmbil
bei Störungen und Gasgeritchen

0385 -58 975 075

Tag and Nacht besetzt

gute Naehrichtcn lrn angefragten Bercich befmden sich !mine Leitungen dcr
HanseGas Gmbil.
Trotzdem ist es wichtig, dass Sie jederzeit mil unterirdischen Leitungen
rechnen, z.B. von anderen Versorgem.
Wir wiinschen Ihnen vie] Elfolg het Ihrem Vorhaben.

Freundliche Grüße

Team Grägdow

Di csci  Sci dc i hcn wi ndc maschi ncl i  crst cl  I t  r i nd i st  ouch &me
nacisehrift

L.eitunasauskunft - Reg.-Nr.: 414370

Gesnhal t i l l Immg.
KusicnFust
Dr. Joachim Kabs
Stefan Strobl

Sitz Quiet:born
Amtsgericht Pinntecrg
FIR 12571 PI

28!2971.25914

Seite 1/1

Behandlum2 vlcF StclIlidenahmen

7.1.1 l .

ES wird zur lcìiniiii ncniiililiicn. dass lscin 1..,2hum2en bi2rührt sind.

zu 2.
Die Gemeinde ìseìni lini die .J(.H direr Sieht zìi beieiligenden 13ehörden und «M.

EntscheidunelBeschluss

tur KLIII11111ti zu nehmen.

/Air Kennm is zu nehmen.
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Anlage 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 1.5 der Gemeinde Ltidersdorf „An der Mühlenstraße für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Liidersdorf

It'd. Nr. Stellungnahme von/vorn BehandlunG der Stellungnahmenb Entscheiduna/Besehluss

-1.CA 0
Von: Warns, Holzer
Gesendet: 14.01.2021 09:32
An: s.rnueller@schoenberger-land.de
Cc: Planung netz-luebeck
Betreff: AW: TöB-Beteiligung - Satzung der Gemeinde Lüdersdorf über den
Bebauungsplan Nr. 15 "An der Mühlenstraße"
Importance: Normal

Sehr geehrte Frau Muller

t.t i  I .
Von Seiten der Travenetz bestehen gegen den 8ebauungsplan keine Bedenken,

I S \ vial zur Kenntnis genommen. class keine Bedenken bestehen und die Versorgung Zu berücksichtigen.
Eine Gasversorgung ist Grundsätzlich möglich.
Die Erschließungskosten sind durch den Erschließer zu tragen. 2rundsätzlich inöglich Is l .

Mil freundlichen Grill:ten zu 2. .
Ini Bedarfsfall ist ein Ersehließungsvertrag vor Satzungsbeschluss ahzuschließen. Zu berücksichtigen.

Holger Wilms
Betriebsingenieur
8860 Gas, Wasser, Wärme

Telefon: 04 51/ 8 88 - 26 12
Telefax: 04 51/ 8 88 - 32 26 12
Mobil: 0163 / 36 93 468

mail: holger.wilmsßtravenetzde
www. travenetz.de

Travenetz GmbH
Geniner Straße 80 • 23560 Lubeck
Briefpost an: Netz Lubeck GmbH • 23533 Lübeck

Aufsichtsratsvorsitzender: Andreas Zander
Geschäftsführung: Sven Baumler
Amtsgericht Lubeck, HRB 5885

Ein Untemehmen der stacitwerke Lübeck und der HanseWerk-Gruppe

Bitte beachten Sie: Diese E-Mall kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Inforrnationen
enthalten,
Der lnhalt ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Ste nicht der richtige
Adressat oder dessen Vertreter sind, setzen Sic slch bitte mit dem Absender der E-Mall in Verbindung.
1 ede Form der Veröffentlichung, Vervielfaltigung oder Weitergabe des Inhalts fehlgeleiteter E-Mails ist
unzulässig
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-Anlage I zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gememde Lüdersdorf „An der \ ltihIrr l.c íììr den südösthehen Bereich des Ortsteils LUdersdorf

Ifd. Nr. Stelluntmahme von/vorn

tromn151e00etH-11,:lee.0,2- Orer Bon.

Arnt Schönberger Land
Postfach 1152
23921 Scheriberg

Satzung über den Be bauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Ludersdorf „An der
Mühlenstraße" fur den südöstlichen Bareich des Ortsteils Ladersderf

Sehr geehrte Frau Muller,

ihr Schreiben haben wir dankend ertisiten.

Nach Prüfung der Unterlagen teller' wir Ihnen rnit, dass sich irn Piangebiet derzeit
keine von der 501-lertz Transmission GmbH betrlebenen Anlagen (z. B. Hochspan-
nungsfreilellungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenterbindungen sowie Ver-
und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant skid.

Diese Stellungnahme gilt nur fur den angefragten räumlichen Bereich und nur für die
Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH.

Freundliche Grüße

501lertz Transmission Gmb1-1

Krelschmer Neel)

Dieses Schreiben wurde maschtnell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

51110 Group

5191er tz Trans4sslon Gra

72
Nsnbolrob

10557 Bode

Datum
Os 01.2021

UnFcr Zaichen
202140017r-01-T3

Analanchpannede
Fran Front

7iiketon43nrchwant
noierso-ues

FedOkachwun

54/01
lardradnadakull9930norta.Cork

nau disichan
61.27.07.15

Itor F46178011 en
07.01.2021

Vesdaervdar cles Aulskhtearea
Chrennan Peelers

0each0r1e01n41
stet an Kay(ear. Venn<
Or. DÌ,u Bermain
seiä Berchordin0
Or. Frank GOAtItt
Marco N4

- 962 de &met:actual
Been

Nelda:nee:der
arnagunetn Chatencnbar2
HR904446

enk,eftcneung
aup panto, ,NL F9)4
KZ 512 106170
Kiantc-71, 9223 7410 15
IKAN.
0E755121 0300 9223 7410 19
WC:870PADerg

Behandlum2 LIL:r

zu 1.
Es wird zur Kellum is genonill (m. duss keinc .\illauen hcrührl. sind.

2.
Gerneindc 1,.21,211Mš die eu ihrer Siclu 13ehörden und 1013.

Entscheiduncr/Beschluss

Zur Keniunis zu nehmen.

tur Keinunis zu nehmen.
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An lage I zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße" für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

lfd. Nr. Stellununahrne von/vornz, Behandlung der Stellungnahrnen Entscheicluna, /Beschluss

1

PE-Nr .  0013321 -  11. 01. 2027 - Seito 1 von 4

GDMcom

GDrAcem GrniM Liaxenillanafta 4 04129 Legaz.9

Amt Schemberger Land Ansprechpanner Ines Urbanneck

Stefanie Mülier Teie(on 0341 3509 495
Dassower Straße 4 E-Mall ieltungsauskunftegdmcorn.de

23923 Schönberg
Omer Zed-en Reg.-Nr.: 00133/21

PE-Nr.: 00133/21
t,

Reg.-Nr. bei welteremSehriftverketir
bee unbedingt angeberd

Datum 11.01.2021

TöB-Beteiligung - Satzung der Gemeinde Lüdersdorf fiber den Bebauungsplan Nr. 15 "An
der Mühlenstraße"

Ihre Anfrage/n vom: an: 1hr Zeicheru
E-Mail 07.01.2021 GDMCOM 61.27.07.15

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannten Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zurn angefragten Berelch für
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Ha upts i t z Betro f f enhelt Anha ng Z U 1 .
Erdgasspeicher Pei:Zen GMbH Halle nicht betroffen Auskunft AlIgernein Es wird zur Kenntnis 2enoninten. class die Belange nicht heriprt sind. Zur kenntnis zu itchinen.
Femgas NetzgeSelischaft rribH (Nelzgebiet Thüringen- Schwaig b. ni tht  beforren AuskUnft Mgemein
Sachsen) , Nürnberg
ONTRAS Gastransport GrnbH 2 1-0iPzig nicht betroffen AuskunttAdgemein
VNG Gasspeicher GmbH 2 Leipzig nicht behoffen Auskunft Aligerneln

» Die Ferggae Netzgesensebart rnbH (.ET) eit agentilmer und Betreiter der Aniagen der fr0beran Ferneas-fhünnen-Sachsen GmbH
���� �I�‡�*�U���� �� �G�H�U���(�U�F�O�J�D�V�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�J�H�V�H�L�O�V�F�K�D�I�W���7�K�L�U�L�Q�J�H�Q���6�D�F�K�V�H�Q���P�E�O�O�����(�9�*��bzw.der Erdgastranspcutgesellschaft Thuringen.
Sachsen mbH (ETG).

2) Wr weisen darauf hin, dass die Duren ggf. ais Bgenternerin von Energieuntagen bekannte VNG - Verbundnetz Gas AG. Leipzig, im
Zuge gesetzirctier Vors&triften zor Enttlechtung vertlkal integrierter Blergieversorgungsunternehmen zurn 01.03.2012 ihr bgentum
�D�Q���G�H�Q���G�H�P�� �*�H�V�F�K�D�,�W�V�E�H�U�H�L�U�K�� �Ä�1�H�W�W���]�X�]�X�H�U�G�Q�H�Q�G�H�Q���(�Q�H�U�J�U�H�D�Q�W�D�J�H�Q�� �D�X�I�� �G�L�H�� �0�$�$�6�� �� �� �9�1�*�� �*�D�V�W�U�D�Q�V�S�R�U�W���*�L�Q�E�+�� �� �P�Q�P�H�K�U
�I�L�U�P�L�H�U�H�Q�G���D�O�V���2�1�7�5�$�6���*�D�V�W�U�D�Q�J�R���U�W���*�P�E�K�ƒ���X�Q�G���L�K�U���(�O�J�H�Q�W�X�P���D�Q���G�H�Q���G�H�P���*�H�V�F�K�l�I�W�V�E�H�U���H�L�F�K���Ä�6�S�H�W�F�K�H�U���]�X�]�X�R�U�G�Q�H�Q�G�H�Q
Ener gi eanl agen auf  di e VNG Gasspei cher  Gmt al  Ober t r agen hat .  Di e VNG - Ver bundnet z Gas AGI st  dami t  ni cht  mei n- Elgenenerin
von Energleaniagen.

Z1.1 2.
Dlese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und ntr für die Anlagen der vorgenannten Es Keniunis iteitoininen. dass der Stellungnalunebereich getniiß Plan und Zur Kenntnis z.0 nehinen.
Unternehmen, so dass  noch mi t Ardagen weiterer Betrelber gerechnet werden muss, bei denen wegere

w i rd  zu r

Ausidinfte elnzuholen Mi ld! Ubersicht 11111.
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An lage I zum Beschluss 2022- ___________- Behauunesplan Nr. 15 der Gemeinde Lildersdorf „An (ler iühlenstraße-- für den südöstliehen Bereich des Ortsleils bidersdorf

lfd. Nr. Stellununahme von/vorn
PE-Nr. Of.1133/21 - 11.01.2021 - Seo 2 von 4

2 vo, 2

Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den lhrer Anfrage enthätt.

'<uric; orimaPs VG.e.oBasks-DE/BeCG/ZSH1-1

Darstellung angeeagter Beech: 1 WGUil - &..e.graphisch (EPSG:4326) 53.831105, 10.81908$

Freundliche GIBBe
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültIg.-

Kostenbs - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bll-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang

Behandlum2 dcr Stell ium a h m en

zu 3 .

Das koste n Mse rml l gen utzt.

Entscheidung/Beschluss

7.ur Kenntnis zu nehmen.
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�$ �Q �O �D �J �H �� �� �� �] �X �P �� �% �H �V �F �K �O �X �V �V �� �� �� �� �� �� �� �B �B �B �B �B �B �B �B �B �B �B �� �� �% �H �K �D �X �X �Q �J �V �S �O �D �Q �� �1 �U �� �� �� �� �� �G �H �U �� �* �H �P �H �L �Q �G �H �� �/ �• �G �H �U �V �G �R �U �I �� �Ä �$ �Q �� �G �H �U �� �0 �• �K �O �H �Q �V �W �U �D �‰ �H �� �I �• �U �� �G �H �Q �� �V �• �G �| �V �W �O �L �F �K �H �Q �� �% �H �U �H �L �F �K �� �G �H �V �� �2 �U �W �V �W �H �L �O �V �� �/ �L �L �G �H �U �V �G �R �U �I

lid. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheiduna/Beschluss
PE-Nr. 00133/21 17.01.2021 - Sege 3 von 4

GDNicom

Anhang - Auskunft Allgemein

zurr Betreff: TöB-Beteiligung - Satzung der Gemein de Ltidersdorf über den
Bebauungspian Nr. 15 "An der Mühlenstraße"

Reg.-Nr.: 00133/21
PE-Nr.: - 00133/21

PKERA-__.1nDät»stanit,

?

'

•

zu 4.

Es wird zur Kenntnis oenommen, class die Belange nicht herührt \\ erden Lind kettle
Einwiinde vorgetra2en werden.

zu 5.
Bei Verlaocrunt2 des Geltuntjsbereiches wird eine erneute Beteiliaune durchge fiihrt.

zit ().

erroDie Anzeiae hat rechtzeitig zu lgen.

zu 7.

Die Gerneinde beteilit die aus ihrer Sicht zu heteitigenden Behörden und TÖB.

Zur IS.cnittnis zu nehnien.

Zur kenntitis ZLI nehrnen.

Zur Kenntnis zu nchmen.

Zur Kenntnis zu nehinen.

Fernnas Netznesellschatt inbH (Netzeeblet Thürincien-Sachsen)
VNG Gassbeicher GneJ
EteassmicherPeissen Gmbli

Im angefragten Berelch befInden sich keineAntagenund kettle zurzelt laufenden Planungen der/s oben genannten
Antagenbetrelber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sellte der Geltungsberelch bay/. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dagtellten
Planungsgrenzen überschreken, so ist es notwenslig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern Im Zuge des o.g. Vorhabens Bauma Bnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechizeitig
• also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine emeute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlz•cienbetteiber

Bete beachten Sie, dass sich im argefragten Bereidi Anlagen Drifter befinden können, für die G01loarn für die
Auskunft nice zuständig 1st.

- Dees Schrelben ist ohne Unterschrift gültig. —

38

Seite 72 von 150



Anlage 1 zum Beschluss 2022- - Bebauungsplan Nr. 15 der demeinde Lüdersdorf r.An der \ lühlersiraße" rür den südristlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

Ifd. Nr. Stellununahme von/vom Behandlune dcr tel1.1112nahmen

2

Entscheidung/Beschluss

zu
Die ILlersiclu \vird jii Verlahrensurocrliulcii Ziff Kennwis zu nehmen.

39

Seite 73 von 150



Anlage I zum Beschluss 2022- ___________- Behauumplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße- Ilk den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

Ifd. Nr. Stellunimahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheiduno/Beschluss

Planungsbüro Mahnel (.1.Rein) I

Al I .

Us \ ‘ ird zur Kenntnis genontmen. class keine Beteiliinen zu berücksichtigen sind. /ur Kenninis zu namen.

Von: BIL Leitungsauskurtft <no-reply@bil-leitungsauskunftdes.

Gesendet: Mittwoch, 21. April 2021 12:13
An: Planungsbliro Mahnel (.1.Rein)

Betreff: BIL Anfragestatus - Bebauungsplan Nr. 15 "An der Mahistra...

(20210421-0452)
---17--

!I • 12 Pi-., ,....‘, 7,;,--
Sehr geehrte(r) Herr Ronald Mahnel,

Sie haben bei BIL Leitungsauskunft eine Bauanfrage eingestellt.

lhre Anfrage ''Bebauunesolan Nr. 15 "An der Mühlstraße" der Gemeinde Lüdersdorr (202(0421-
0452) wurde an die foigenden Tellnehmer zur Beantwortung übermittelt.

Zuständige Tellnehmer

Keine zuständigen Teilnehmer

Link zu lhrer Anfracie im BIL Portal

Wie geht es wetter?
Die zuständigen Leitungsbetreiber bearbeiten lhre Anfrage, prüfen die Betroffenheit und stellen
lhnen die entsprechenden Antworten direkt über das BIL-Portal zur Verfügung. Über den
Fortschdtt der Bearbeitung werden Sie per Email informlert. Alle lnformationen und den aktuellen
Status Ihrer Anfrage können Sie jederzeit im B1L-Portal einsehen.

Rückfranen zur Beantwortung richten Sie bitte direkt an dle zuständinen Betrelber.

HäufIge Fragen haben wir für Sie in unseren FAQs beantwortet:
https://bil-leitunqsauskunft.de/taq

WICHTIG
Beginnen Sie erst mit Ihren Maßnahmen, wenn lhnen sämtliche Stellungnahmen aller betroffenen
Netzbetreiber vollständig und lesbar zur Verfügung stehen!
1m Zweifet besteht die Verpflichtung, slch mit den zuständigen Netzbetreibem direkt in VerbIndung
zu setzen.

Über das BIL-Portal können Sie zusätzlich den ALIZ-Recherchedienst nutzen. Über unseren
Kooperationspartner können Sie abfragen, ob weitere Leitungsbetreiber von lhrer Baumaßnahme
betroffen sein könnten. ALIZ verfügt irn Bundesgebiet über eine umfangreiche
Schutzflächendatenbank mit über 12.500 Leitungsbetrelbem. Erhöhen Sie lhre
Planungssicherheit, fragen Sle zusätzlich auch ALIZ an. Hierzu nutzen Sle bitte die im BIL-Portal
integderten Funktionen der ALIZ-Recherche.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr BIL Team
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Anlage 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gerneinde Lildersdorl...An der lühlerstraße" für den siid0stlichen Bereich des Ortsteils Liidersdorf

lfd. Nr. l Stellungnahrne von/vorn

Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Maii. Antworten auf diese E-Mail werden nicht gelesen!
Sollten Sie technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an supporebil-leitungsauskunft.de.
Mit alien weiteren Anliegen rund urn BIL wenden Sie sich bitte an infoeil-leitungsauskunft.de,

Diese Antrage wurde über das Portal dor BIL Lettungseuskuritt versendet. Vortretungsberechligte Vorstande: Dipt-ing, Jens
Focke und Rochtsanwalt Markus Heinrich. Sitz der oIngotraganon Genossenschatt. Josel-Wirmer Sfra Ile 1-3, 53123 8:3nli,
Germany, eingetragen beim Rogistergericht Amtsgerichl Bonn. Register-Nr.: GnR394. Umsatzstouor-identltikationanummer
gomäß §27a umsatzsteuergesetz/ VAT-ID: DE815 57/ 550. Steuer-Nummor: 5206,5897/0207.

This E-Meil was sent via the Portal of eft. Leitungsauskonri. Authorised Managing Directors: Dffit .-Ing. Jens Facile and
Advocate Merkus Heinrich. Registered office and German headquarters: Jnsol-Wirmor Straße 1-3, 53123 Bonn, Germany.
The company is recofded in tho commerciai register cl the City of Bonn District Court under number GnR394. VAT-ID: DE
615 571 550. German Tax ID: 5206/5897/0207.

ro,,,re0(mil ragenCr4:terr. Dateitut un2h01t
,:(21Cfliepsn odor oin Geschäftsocneirnms r,nr.rtenn Falls (217-

den, cringer: Sio uns bale umgakend ardor ado3b,i-fetuurt.,:i:
Arrivr,/ damn'. Sät,49,31,.., iellfgsiiihrie2r, nsir.hten ride Mairct.:2;:;,
emspr,rhen niebt notwendigenvelsc dcricr, fiCr Az.he

C.,,17-Mail (and any anachmants) "7,3y be cardidentia! and
P'easo rug, narnediately u.smp inmelatreining3naskrcer

anz at:Unions puniished ncre sri lei,r ha,ed :;,7; : u ,;; •
ncce5.5nr14, Cs reflecting ff. apiurca f tsfr et* c:,

derrl
WhOlf.:17

trrite disse:
;gen nos AJIC.,7

Behandluml dcr tcl LI:112,nahrnen Entscheidung/Beschluss
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Anlage I zum Beschluss 2022- ___________- Behauurntsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße- Mr den südöstlichen Bereich des Ortsteils Liidersdorf

It'd. Nr. Stellunonahme von/vomc Behandluna der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

BlL eG

Josef-Wirmer-straße 1-3 BIL0-53123 Bonn
Tel.: +49 228 92 58 52 90
info@bil-leitungsauskunft.de Die Leitungsauskunft.

Planungsbüro Mahnel
Ronald Mahnel
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 . i

23936 Grevesrnühlen IT-.2. ii.).ct

Zuständigkeiten und Nicht-Zuständigkelten zur Anfrage #20210421-0452

Sehr geehrter Herr Mahnel
Ihre Anfrage 'Bebauungsplan Nr. 15 "An der Mühlstraße" der Gerneinde Lüdersdorr mIt der
Numrner 20210421-0452 vom 21.04.2021 12:12:26 wurde an das BIL System übennittelt. Die
VerschneIdung Ihrer Anfragefläche mit den zu diesem Zeitpunkt gespeicherten Teilnehrnerflächen
ergab die folgenden Zuständigkeiten. lhre Anfrage wurde an die zuständigen Teilnehmer zur
Beantwortung weitergeleitet.
Die zuständigen Leitungsbetreiber bearbelten Ihre Anfrage, prüfen die Betroffenheit und stellen
lhnen die entsprechenden Antworten dIrekt über das BIL Portal ur Verffigung. Ober den Fortschritt
der Bearbeitung warden Sie per Ernail Informiert. Alle InformatIonen und den aktuellen Status Ihrer
Anfrage können Sie Jederzelt im BIL Portal einsehen.

Rückfragen zur Beantwortung richten Sie bitte dirokt an die zuständigen Betrelber.

. ,20210421-0452 .:,-------------________
Bebauungsplan Nr. 15 "An der Mühlstraße der Gerneind4gkialsisert. ''' ,S.'%',' ..., Co '7

zu 2.
Der  1. : Jbersi cht spl an ai r  den Lenungssherei ch i st  ordnungsgeraß wi ederg, egeben. Zur Kenntnis zu nehmen.

Typ: E.„ 7 gz.'r um [117-77, ,  . , ,7.1z.z..

Plenung

Klassifizierung:
Elebauungsplan / Ocnehrnigungsverfahren
ohne Einsatz von Spezialbau9or5ten

Start der Maßnahme:
17.01.2022

Auftraggeber:
Planungsbilro Mahn&

Beschrelbung:
B-Ptan Nit 15 OT Lade/seal'

Lagebeschreibung:
far den set/lichen Berelch

Koordinaten des Anfragegeblets (Rechtswert, Hochwert)

S ei te l l
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Anlage 1 zum Beschluss 2022- ___________- BehauumzsplanNr. 15 der Gerneindc Liidersdorf ,.An der Nlahlensiraße- für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorr

Ifd. Nr. Stellungnahrne von/vorn

in ETRS89-32N: 619722.86907334616966261.081331335

tn WGS-84: 10.819184107227616,53.83106832079202

Die Leitunesauskunft.

S te 12

Behandlum2 dcr Stc1Lhionahrncn Enischeiclung/Beschluss
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Anlage 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Ltidersdorf „An der Mühlenstraße" für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüclersdorf

Ifd. Nr. Stellunehahrne von/vorn Behandluna der Stel lun,,nahrnen=z, Entscheiduna/Beschluss

Die
Für den Anfragebereich zuständige Leitungsbetreiber

BIL
Leitungsauskunft.

z.0 3.
Ls \\ ird zur Kenntnis ,,enonlincn. class keine l e i l nehmer gefunden wurden.

zu 4.
D i e  n i c k berührten Leitunilsbetreiber \\ erden z.ur Kenntnis uenornrnen.

Zur Kenntnis zu nchnicn.

Zur Kenntnis zu nehrnen.

Keine zuständlgen Tellnehmer gefunden

Von der BIL Anfrage nicht betroffene Leitungsbetreiber. Diese Betreiber haben keine Lettungen im
von lhnen eIngezelchneten Bereich.

AIR LIQUIDE Deutschland GmbH

ASTORA GmbH i

Air BP

Amprion GmbH

BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH

BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH

BayWa r.e. Operation Service GmbH

Bunde-Etzel-Pipelinegesellschaft mbH & Co. KG

CEE Operations GmbH

CenturyLink Communications Gerrnany GmbH
(Beauskunflung dutch de Stauernagel GmbH)

Colt Technology Services GmbH - Bereich Nord

Colt Technology Services GmbH - Betelch Süd

Currenta

DOW Olefinverbund GmbH

Deutsche Transalpine Oelleitung Gmbli

Erdgas Münster GmbH

Evonik Operations GmbH 1 Technology & Infrastructure - Bereich Pipelines
(Beauskunftung ouch liir ARG mbH & Co. KG, BASF SE. Comstro AG, EPS GmbH & Co. KG, 00 Chemicals GrnbH, PRG
mbH & Co. KG und Westaas GMbH)

ExxonMobil Production Deutschland GmbH

FERNLEITUNGS-BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH

Ferngas Netzgesellschaft mbH
(Natmebia) Tharingen-Sachcan, Beauskunftung autornatisch due, do GDM.:orn GmbH)

GASCADE Gastransport GmbH
lam,skunrs,ngawn air NEL Gaztrensport GmbH TlastnOst", OPAL Gastransport GmbH & Co. KG und WINGAS GmbH)

GASSCO AS

GDMcorn GmbH
Iehernals GasLINE Nebegablet OST)

GEW Wilhelmshaven GmbH

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH

Gemeinde Heek

Harzwasseneerke GmbH

tnfraSery Gendorf - Vinnollt

InfraSery GmbH & Co. Gendorf KG

Sei te  13
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An lage 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf ..An der NlöldensTaße" für den siidöstlichen Bereich des Ortsteils üidersdorf

Ifd. Nr. Stellununahme von/vom

Bit
Die Leitungsauskunft,

Kreiswerke Olpe -Wasserversorgung-

MERO Germany AG

Mineralölverbundleitung GmbH Schwedt

NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH

Neptune Energy Deutschland GmbH

Netze SW GmbH

Netzgoselischaft Düsseldori mbH

NIppon Gases Rheinland

Nippon Gases Saarland

Nord-West Kavemengesellschaft mbH

Nord-West Oelleitung GmbH
(Eiesuskunaung auch tOrN ocskieueche OeHeitungsueseranhart rnbli)

Nowega GmbH

OMV Deutschland Operations GmbH & Co. KG

Ontras Gastransport GmbH
(Beauskunftung automatisch <lurch rlia GD k..nn (lmbh!)

PCK Raffinerie GmbH Schwedt

PLEdoc GmbH
(Beaualmnfiung lie Open Grid Europe, GosLINE (Sobtrassen), Fern= No egeroit.saluel (Neeuebet Nonlbayem).
TENP METG. NETG, Kokereposnal, Ruhr, Znyo Infras(ructure Deulsrirland)

RAG Montan Immobilien GmbH

ROG GmbH & Co. KG

Rhein-Main-Rohrieitungstransportgesellschaft m.b.H.
(Beauskuriftung ax(, für Mainline Van...Cons-Gm:2M

Rotterdern-Rtin Pfipleiding Maatschappij

Ruhr Oel GmbH

RuhrEnergle GmbH, EVR
(Auskunft fCr Uwe, Kroftwerke Grnb1-1, Boreal Ruhrgebet)

STADTWERK AM SEE GmbH & Co. KG

STORAG ETZEL GmbH
(ahem. NG Ciwerns OrnbH, Eeoi)

SWM infrastruktur GmbH & Co. KG

Shell Rheinland Raffinerie

Stadtwerke Rosenheim / kornro

Statkraft Markets GmbH

TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GrnbH

TeleData GmbH

Telia Carrier Germany GmbH

Thyssengas GmbH

Uniper Energy Storage GmbH / Erdgas Speicher Ettel

Uniper Wärme GmbH

e I.LAA

Behandluml Lmahmen EnLscheidung/Beschluss
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An !age 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße- für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

Ifd. Nr. Stellungnahme von/vom unonahrnenBehandlunat, der Stel I .b Entscheidung/Beschluss

B1L
Die Leitungsauskunft.

VNG Gasspeicher GmbH / Erdgasspeicher Pelssen GmbH
(13aemkunftumi a utomalisch dutch die GOtticon, GmbH)

ValloSol GmbH

Westnetz GmbH

WIndpower GmbH

Wintershall Dea Deutschland GmbH

YNCORIS GmbH & Co. KG

Zayo In(rastructure Deutschland GmbH

Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung

Zweckverband Landeswasserversorgung

Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach K.d.O.R.

bayemets GmbH

terranets bw GmbH
(Netz SCed)

terranets bw Netz Nord
(ehemals (S 2c Unen)

Gemelnden im Bereich der Anfrage Z1.1 D .

Dk; ( icineincic in Ibrniationün werden entsprechend heachtet. Zur Kenntnis zu nehmen.Gemeinde Lüdersdorf - Gemeindeschlüssel: 13074049
c

Postleitzahlen im Bereich der Anfrage

23923 - 23923 Selmsdorf, Schönberg, Roduchelstorf, Niendorf, Lüdersdorf, Lockwisch, Groll
Siernz, Menzendorf

Mit freundlichen Grüßen
BIL eG

Seite 15
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An lage I zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Ludersdurf..An der slraße" für den südstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

tfd. Nr. Stellununahme von/vom

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz

Mecklenburg-Vorpommern
A bteilung 3

iP9A M V P.der.l.

A mt Schönberger Land
Postfach 11 52
23921 Schonberg

beartraketvon Frau Thiemarrn-Graß

7aralon: 0385/2070-2600

Te lefax: 0385/2070-2198

ablnikm35190k-01,r1a

Ahlonoeici'en. LPBK.Abt3-7013-1042021

Schwerin, 18. Januar 2021

Stellungnahrne als Träger öffenilicher Belange

Satzung der Gemeinde Lüdersdorf über den Bebauungsplan Nr. 15 "An der Mühlenstraße''

Ihre Anfrage yam 07.01.2021; Ihr Zeichen; 61.27.07.15

Sehr geehrte Darren und Herren,

zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt für zentrale Aufgaben und
Techrilk der Potizei, Brand- und Katastrophenschutz Meckienburg-Vorpommern (LPBK M-V) um
Stellungnahme als Trager offentlicher Belange.

Aufgrund des &dish begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender Landesrelevanz ist das
LPBK M-V als obere Landesbehorde nicht zuständig.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den
als untere Verwaltungsstufe &filch zuständigen Landkreis bzw. zustandige kreistreie Stadt.

Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommem
Munitionsfunde nicht auszuschließen sind.

Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhattung der öffentlich-rechtlichen Vorschrtften
verantwortlich.
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf
der Baustelie arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die
Ptlicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des
Baufeldes elnzuholen.

Konkrete und aktuelle Angeben fiber die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelestungsauskunft)
der in Rede stehenden Flache erhatten Sie qebührenoflichtig beim Munitionsbergungsdienst des
LPBK f.1-V

Behandlung der Stcl l Lu-nznahmen

zu I.
ls \\ ird zur kviannis uenon,ur2n. class kcinu l andcsrcl,:\ anz besIclu.

zu 2.

Us \\jai /Air kr.:1111[111,:,2,:11MIII11,211. (1,2r l ilillLiels sjeli bctelligt bat. I liniveise 711111

Braillkehl11/

zu J.
Ausliffirungen und zur liampnnittelauskunli sind zu heaclucn und

zu berücksielnig,li

Entscheidung/Beschluss

/Air Kenntnis zu nehmen.

t L i herücksichügen.

Zur Kenninis zu nehmen.
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Anlage I zurn Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gerneinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

ltd. Nr. Stellungnahrne von/vorn Behandlung der Stelluntznahrnen Entscheiduno/Beschluss

Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter 3.1unitionsbergungsdiensr das
Antragsformular sowie ein Merkblatt (ter die notwendigen Angaben.
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen.

tch bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

gez. Comelia Thiemann-Groß
(elektronisch versandt. güllig ohne Unterschnft)
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An laoe I zum Beschluss 2022- ___________- Behauun2splan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf ..An Iöhlensucaße" für dun südöstlichen Bereich des Ortsteils Liidersdorf

Nr. Stellungnahrne von/vorn

,or 1rAortraux. Ih•rre:ucnutt Deerte:1012.,,er: e t r e . c v a ,

VC • 5711/ ne,1

Amt Schtinburger Land
Sris i ie Mugu,
Eussu,iz S i e l
23223 Sc nberg

Nur per E.-Mni I ,•,,<,,,tr9Dschiertertyr-länd 11,2

Ons 55043563

Anforderung elner Stellungnehme:

Cn,rn-Eilde Ltidersdirf BBP Nr. 15 'An der MühlensTraße'

t.h:t.J,ruurig al5TrIger öffertlicher Belongs tjernAti i3aeGB

Iry Schreiben v(orn 07.01.2021 - !rt.' ZeTcIren: el .27.07.15

Senr geehrte Darren und Herren.

Ueudbyetcetetxrdeseeeht.-rn 11 01.2021

4
012

BUNDAWEHR

durch die oben genannte Line in den Uncerlagen näher beschriebene Planting werden
Beiange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeintrachtigt.

Vorbehaldich einer gleichbleiberinen Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung
ceitens der Bundeswehr els Trager offeddicher Belange keine Einwände.

Line erneuteBeteiligung des Bundesärnoes i ü r nfraetruktur, ljrnweltl,chjzz und
Dienstlei5tungen der Bundeswehr ist irn weiteren Verfahren nicht erfondcriich.

Mic freundlichen Crdfien
Irn Auftrag

Sauer

Oicees Schreibm osvreie elektfonecn erstefir ist ohm l imeade-A yük.9.

iniNDEEAMT FOR
JAPPASTRUMR,
UMWELISCHLETZ IND
DIENSTLEISTUNGEN DER
BUNDLSWEHR

REFERAT INFRA i 3

Fontalnenraben 253
53123 i3orn
Postfach29 03
53.919Bonn

Sol, 49(0)22(1,5594-469
Fan. 49 (01 225 55469-5753

F

MANW.BONLIESWEHR.DE

Behandlunp. der ,Ie11,1,-12nahrnen

i l l  I  .
Es wird zur K,mlnnis g..:nonwicn. doss Belong,: bcriihrtredoch nicht hceinträchtigt sind.

zu J.

ös wird iur Keuffin-. 2,_*Ilulnl11,211. (LISS L.:in,' kinwändc bestehen.

zu 3.
Dic Gcmcinde cutscheidet lCi dein rnt urCriber Chu: entente Belciligung.

Entscheidung/Beschluss

/Air Kc11n111 iS zu nulunen.

tur Kenninis zu nchmen.

/or kenntnis Ïli nchmen.
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An lage 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße fur den südöstlichen Bereich des Ortsteils Liidersdorf

It'd. Nr. Stellungnahrne von/vorn Behandlun0- der Stellunonahrnen,-,
,. 0EntschLidun /Beschluss

AMT SCHÖNBERGER LAND
Der Amtsvorsteher

Ne Solenbereer Laed .5 Am Markt 154 23923 Seenbsr9 Büroonuhrlt Dassmver Stralle 4, 23923 SchOnberg
Auslumrt emit' S. Koch

Im Haus 0.....11: 0385281330-1412
Fillr 0388215/330•2412
E-Mall: siroceschoanbarger-land de

Frau Müller Aktenzoiche. 66.06.011L.Q9
Dam. 5. Febnor 2021

. 7 - 1 0 6

Stellungnahrne zur Satzung der Gemeinde Ltidersderf über den Bebauungsplan Nr. 15 "An der
Mühlenstraße"
Ihr Schreiben vom 07.01.2021

Sehr geehrte Frau Mülfer,

aus Sicht des Vorbeugenden Brandschutzes In der Gemeinde Lüdersdorf ergeben sich zu der 0.9.
Satzung folgende Hinweise.

1. Die Feuerwehrzufahrten mussel jederzeit durch deutlich sichtbare Randbegrenzung
gekennzeichnet sein. i

2. Die Feuenvehrzufahrten und Feuerwehraufstellflächen müssen frelgehaften werden (im Winter
frei von Schnee und Eis).

3. 3,50 Meter Mindestbreite der Straßen entsprechend für An- und Abfahrt von 1
Feuetwehrfahrzeugen (bei Kurven mindestens 5 Meter). Wendekreiscturchmesser von •
mindestens 21 m gemäß DIN 14090.

4. Gesamtbelastbarkeit der Straßen mit bis zu 16 t, einer Achslast von 10 t und ein Auflagedruck
von mindestens 800 KNIm'Flächenpressung DIN 14090.

5. Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserbereitsteflung riach DIN 18 230 Tell und des
DVGW-Arbeitablatt 405 oder einer Lüschwasserentnahmestelle nach DIN 14210 oder 14230.
> Die erforderliche Lätschwassermenge muss in einem Umkreis von 309 m um das Objekt zu I .

(gemessen ohne unüberwindbare Hindemisse) entnommen warden kännen. Die Anforderun2en an die Löschwasserberenstellung sind abzuslimnien und zu regeln. 7.0 herücksichtigen.
> Die Mindestzeit für die Entnahme beträgt 2 Stunden.
> Auf der FIšche des Bebauungsplans Nr. 15 befinden sich derzeit keine

Löschwasserentnahmemöglichkeiten.
D Die Hydranten in der Mühlenstraße Ielsten aktuell weniger als 48rn pro Stunden und

können die Läschwasserversorgung nicht gewährieisten.
> Geprüft werden sollte, oh innerhalb des Satzungsgebietes an einem zentralen Punkt (z.B.

im Wendehammer) eine Läschwasserzisteme mit einem Volumen von aseerrichtet
werden kann. Sie würde den Bedarf für den Gettungsbereich der Satzüng mit 48m3
Löschwasser je Stunde für die Mindestdauer von 2 Stunden mit insgesamt 96m'
absichem. Ein Hydrant für die Nachbefülfung der Zisteme wäre in unmitteibarer Nähe zu
errichten.

Mg freundlichem Gruß

lAfee8hörlberger Land

Am BA. Kt l z
i<ach 2.3923 nbpr.-A
FB IV trauen uno Gerneintreentwickluna

5 0

Seite 84 von 150



�$ �Q �O �D �J �H �� �� �� �] �X �P �� �% �H �V �F �K �O �X �V �V �� �� �� �� �� �� �� �B �B �B �B �B �B �B �B �B �B �B �� �� �% �H �K �D �X �X �Q �J �V �S �O �D �Q �� �1 �U �� �� �� �� �� �G �H �U �� �* �H �P �H �L �Q �G �H �� �/ �X �G �H �U �V �G �R �U �I �� �Ä �$ �Q �� �L �O �H �Llühleis[raße- für den südüstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

lfd. Nr. stellungnahrne von/voln

12BUND

1311ND M-V Wismarsche S5ra5e 152, 1903 Schwerin

Amt Schönberger Land
Dassower Stral3e 4
23923 Schönberg

Per Mail: s.mueller@schoenberger-land.de
infoaschoenberger-land.de
J.Berchtold-Micheeltienordwestmeeklenburg.de

Ihr Zeichen-

rAwNar DER UDC

A

Hurnf Sir Unnvelt
und Nalurschutz
De u tschbed

Landieverband
Mecklenburg-Vorpornrnern e.1
Wismaischr striae 152
19053 Schwerin
TrInfon13385 521339-0
Telefax: 0385 521339-20
E-Mail: bund.rnveund.net

Ihre tinchrichl 000r : t imer 2eicilen:

17.11.2020 529-20/10a/MH

Daum*

Mitwirkung von anerimnnten fiaturschutnereinigungen oem39 § 63 Alas. 2 Nr.8 8NatSchG i.V.m. 30 NatSchAG M-V

Hier: Vorentwurf des 8ebatiu8gsplans Nr. 15 ..An der Mühlenstraße". Gemeinde Lüdersdorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

18.01.21

im Auftrag des BUND Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. danke ich für die Beteiligung am Verfahren
und gebe heute fristgerecht folgende Stellungnahrne ab.

Wir erheben Einwände gegen den vorgelegten Vorentwurf zum 8-an Nr. 15 der Gerneinde Lüdersdorf.

Begrünclung:

1. Unzulässtge Anwendung des beschleunigten Verfahrens gem. § 13b BauG8

Wir weisen darauf hin, class ein Verfahrensfehler vorliegt: Die Aufstell ung des B-Plans ist gemäß § 13a BauGB nicht
im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB zulässig, da die Belange des Umweltschutzes, einschließlieli des
Naturschutzes und der Landschaftspflege erheblich beeinträchtigt werden. § 13a BauGB: _Dos beschicunigte
Verfahren ist ouch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeintrüchtigung der in § 1 Absatz 6 Numrner 7
Buchstabe b genannten schutegütert bestehen..."

Wir fordern die Ilmweltprüfung nach 9 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen.

Behandluml dcr StclIwn2nahrnen

zu O.
rs ssitd zur K u i ì L i U i gentrium,..m. (lass lfiiiuiiide gegell den vonzelevun \invents\ u r r

vor t letragen

zu  I  .
Die Gemeindc 12e I!! \\ euerh davon aus class klie Amvendunfl des Verfahrens nach I 3h

B a i l (

Entscheidung/Beschluss

/tn. Kellum is zu nehmen
lie 1;ellandlung errolgi.

naehl idgeml.

Zu herlicksichtigen.
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Anknze 1 zum Besehluss 2022- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
Behatiuntzsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße" für den südüstliehen Bereich des Ortsteils Liidersdorf

ltd. Nr. stellununahme yon/vorn Behandlunu der Stellungnahmenc Entscheidung/Beschluss
BuND - Bund fur U rue« und Nalurscrtutz Dared-43nd ZIA 2.
Landesverband Mecklenburg-Vorpurrnern e.V.

Dk 2 Gemeinde ininint diese Ausfiihrungen zur kenntnis. Planungsheginn ist die Teilweise zu berücksichti2cn.
F.,.Z3 Plamtrundlaoe mil Stand vont 23.09.2019. Diese naturrauniliehe Situation wird zu2runde Die A uswirkung ant' den

2.1egt. Ls handelt sich urn Geliö1zhestand. der mit der urspriinglichen Nutzung als Baumbestand o ird uepriirt. Lin

2. Biotopschutz gem. 5 2C NatSchAG M-V ObsDarten zusammenhakti. Line Beweraing des Išaumbestandes \\ ird vorgenommen. Es Eeldgehölz nach ;1‘: 20 NatSchAG

tine Beeinträchtigung der Tiere, Pflanzen und des Bod ens liegt vor, —
da ein nach 5 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschützes Biotop
betroffen ist. Pleses FeIdgehölz von etwa 2.300 m2 Grüße wurde

2018/19 dutch den Investor offensichtlich ohneGenehmigung und
vor Aufstellung des Bebauungsplans gerodet (vgl. Abb. 1). Dies ,.,
stellt einen Verstoß gegen 5 20 NatSchAG M-V dar, den wir hiermit _

der zuständigen Naturschutzbehörde anzeigen.

handell sic!) hier nicht um einen Status nach 10 NatSchAG M-V. Die Gemeinde 11°121
de.r ,,Atifordertmit der Naturschuizbehot•de und bewertet den Baumbestand.11in Feldgehölz
als solches wurde hier Mehl bewertet. Die zus0indioe Behörde ist die Natursehutzbehörde

um! entsprechend \\ erden die ,Abstimmimgen erüde_en.

M-V lieut hier !tacit 114_1 M-V
nicht \ Or. Es sind ausschließlich
Obstgchölze hetrotren. 1)ie

1-teoCu l l i n g des 11ingrilTs in die

urseeriiiig oiiCh \ r h nad nene

Obstgehölze erIblizt.
3. Artenschutz gern. 5 44 BNatSchG

ZU 3.
Der besondere Artenschutz ist bisher nicht berücksichtigt. EMe
ordnungsgemäße Erfassung der im Plangebiet bis 2018/19
lebenden Tiere und Pflanzen ist nicht mehr rnöglich. Einige

Ein Artenschutzrachhericht wird im Griiiide ergiiiizt und Gegenstand der

Beteiligungsunterlagen.

Zu berücksiehtigen.

Halboffenland und Gehölze bewohnende Arten haben ihre
Fortpflanzungs und Ruhestättendurch dieVernichtung der Brotope y.ti .4.„.........._ - ...r.-_-...
im Plangebiet verloren. Darnit liegt ein Verstoß gegen 5 44 Abs. 1

Nr. 3 vor, den wir hierm tzbehördeit der zuständigen Naturschu
anzeigen.

Bauzeillich sind weitere Verstöße zu befürchten, wenn Arnphibien

und Reptilien nicht erfasst und durch entsprechende Maßnahmere
geschützt werden. Eine spezielle artenschutzfachliche Prüfung ist
notwendig. Dabei ist der Zustand des Plangebietes 2018 zugrunde

zu legen.

4. Fehiende Betelligung der Naturschutzverbände

Gemäß 5 63 BNatSchG LV.m. 5 30 NatSchAG M-V send die
anerkannten Naturschutzverbände zu beteiligen, wenn

-7-----'—'7" I
„,

Die Gemeinde stellt den 13ebautint!splan ;lull Int Rahmen der Aurstelhimt des
lichatitiwesplanes \\ erden die Öffentlichkeit. die Behörden und die 'll( )13 bcteiligt. Hite

I rifiirination der Vei-hände erIbItn. Plantingsbeginn ist des 23.09.2019. lnsofern gat die

Gemehide davon aus, class die Anfordertingen an ilas Beteilieungsverliihren ertiillt

werde l l .

zu 5.
fin Verrahren nach 13h BauGB sind entsprechende Belantt.e zur rinarilTsregelung nicht

ertbrderlich. kinorilie sind zulässb2.. Die Antbrderungen der Behörde werden betichtet.

7tir k enntnis zu nehmen.

Zu berticksichtigen.

gesetzlich
geschützte Biotope beeinträchtigt werden sollen oder Ausnahmen Abbildung 1: Vespielch des Hangetdores Einzelne Großoehölze werclen Mt Rahmen des Konzeptes beachtet und berücksiehtiet.
vom besonderen Artenschutz gemacht werden sollen. Dies ist nicht 2016' 2059'Due Fuldgeheiz wurie
erfolgt. Wir haben lediglich über die öffentliche Bekanntmhurig gesdet
von dem Verfahren Kenntnis. Somit liegt ein weiterer
Verfahrensfehler vor.

Diese hleiben iin südlichen und iin südöstliehen Grundstücksbereich erhalten. Die
Kordbrmiliil init. den Anlagen Cur die Ableitung des anrallenden 1Zeilenwassers wird
her2estelIt. Damn wird den AnI1irderungen entsprechend Rechntint1 getragen.

5. Vermeidung, Ausgfeich und Ersatz

Der Bebauungspian soli Eingriffe gem. 5 14 BNatSchG vorbereiten, Die Eingriffsbewäftigung nach 5 15 13NatSch6

ist auzuarbeiten.
7.1.1 (i.

Der Gemeinde tindert das Plankonzept. Die Gemeinde Liidersdorf hat ein geändertes Zu 1)erneksichii2en.

6. Bauen an Fleas und Moor Konzept erstc111. Es \vial cin Grünstreifen zum kiraben ltin vorgeschen. Die Zahl der Die Al-denting des atirtillenden

Südüch des Plangebietes befindet sich das WRRL-berichtspflichtige Fließgewässer (Nummer STEP-30001 2.
(1irundstücke wird reduziert. Ilinsiehtlich der Ableittim2 des anIbIlenden Oherllächenwassers 1st durch

Ordnungmit unbefriedingender Strukturgüte Wane 4). Um das Ziel einer guten Strukturgüte zu erreichen, muss

unter anderem tine naturähere Entwicklung des Umlands ermöglicht werden.
Oberthichenwassers wurde chic techniselic Vortintersuchung crstellt. Aurgrund der
vorliesrschenden Topw,ratie sind Versickerungsanlagen Ii.ir die zu erschließenden

Sicherung \ on 13tudasten zu

2e\c'tilirleiSteil Li 11d danerhali zu
Das südlich des Flangebietes angrenzende tiefgründige Durchströmungsmoor ist entwässert. Direkt an der 1 Grundstücke an der südliehen Grenze des Gebictes zu errichten. siclicm.
Piangrenze veriäuft einer der Entwässerungsgräben. Eine Bebauung im Plangebiet darf einer Vernässung nicht
entgegenstehen, da die Vernässung der entwässerten Moorböden ein wichtiger Schritt zur Erreichung der Das hinleiten des Oberfltichenwassers in den Retienotisserkanal der Mülderistraße ist

Klirnaschutzziele darstellt Das bedeutet, dass die Gebäude an einen höheren Wasserstand angepasst sein rnüssen,

als der zur Zeit voriiegende.
eius2esc 11 lossen.
Für die Ableituit,, des anfallenden OberIlüchenwassers sind Dienstbarkeiten zu sichern.

7. HInweise Mr eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde
— Die Dienstbarkeiten sind iin südlichen Bereich auch clurch die l'estlegunu von Mulden im

Siedlungsentwicklung sollte die Weichen für die nächsten 50-100 Jahre stefien. Eine zukunftsgerichtete privaten Grünbercich dam:I-haft zu sichern. Dies erIblut (lurch Baulasten ocler
Stadtentwicklung muss den Ressourcen-Schutz konsequent verfolgen, damit die Klimaziele erreichbar und eine Grunddienstbarkciten. Die Festsetzum,ten \\ erden in der Plantciclinung witsprcclicild

beachtet.
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An lage l zurri Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lidersdorf ,.An der 1111h1elistraße- fur den südösdiehen Bereich des Ortsleils LUdersdorf

Nr. Stellununahme von/vorn
BUND - Bund tUr Umwelt und Nalurechutz Deutschland
Landesverband Meeklenburg-Vorpommern e.V.

2. Biotopschutz gem. § 2C NatSchAG M-V

Eine Beeinträchtigung der Titre, Pflanzen und des Bodens liegt vor,
da ein nach § 20 NatSchAG M-V gesetzüch geschßtzes fiistop
betroffen ist Dieses Feldgeheitz von etwa 2.300 rnz Größe wurde
2018/19 durch den Investor offensichtlich ohne Genchmigung urid
vor AufsteIlung des Bebauungspians gerodet Abb. 1). Dies
stellt einen Verstoß gegen § 20 NatSchAG M-Vdar, den wir hierrnit
der zuständigen Naturschutzbehörde anzeigen.

3. Artenschutz gern. 5 4-4 BhiatschG

Der besondere Artenschutz ist bisher nicht berücksichtigt. Eine
ordnungsgernäße Erfassung der irn Piangebiet his 2018/19
lebenden Tiere und Pflanzen ist nicht rnehr möglich. Einine
Halboffenland und Gehätze bewohnende Aden haben ilire
Fortpflanzungs und Ruhestätten dutch die Vernichtung der Biotope
irn Plangebiet verioren. Damit liegt ein Versto8 gegen § 44 Abs. 1
Nr. 3 vor, den wir hiermit der zuständigen Naturschutzbehörde
anzeigen.

Bauzeithch sind weitere Verstöße zu befürchten, wenn Amphibien
und Reptilie.1 nicht erfasst und durch entsprechende Maßnahmen
geschützt werden. Fine spezielle artenschutzfachliche Prüfung ist
notwendig. Dabei ist der Zustand des Plangebietes 2018 zugrunde
zu legen.

4, Fehiende Beteiligung der Naturschutzverbände

Gernäß § 63 BNatSchG i.V.rn. § 30 NatSchAG M-V sind die
anerkannten Naturschutzverbände zu betciligen, wenn gesetzlich
geschützte Bintope beeinträchtigt werden sollen oder Ausnahmen
vorn besonderen Artenschutz gemacht werden sollen. Dies ist nicht
erfolgt. Wir haben lediglich Ober die öffentliche Bekanntrnachung
von dem Verfahren Kenntnis. Sornit liegt ein weiterer
Verfahrensfehler vor.

5. Vermeidung, Ausglelch und Ersatz

Abbildung : Vorglefeh des Plangebielos
2016 zu 2019: Das Fuldgehatz wurde
gerodet.

S. 2.13

Der Bebauungspian soil Eingriffe gem. 5 14 8NatSchG vorbereiten. Die Eingriffsbewältigung nach 5 15 8NatSchG
ist auzuarbeiten,

6. Bauen an Fluss und Moor

Sildlich des Plangebietes befindet litlr das WRRL-berichtspflichtige fließgewässer ()simmer STEP-3000) 2.
Ordnung mit unbelriedingender Strukturgöte (Klasse 4). Um das Ziel einer guten StrukturgtIte zu erreichen. Muss
unter anderem eine naturähere Entwicklung des Urniands ermögöcht werden.

Das südlich des Plangebietes angrenzende tiefgrundige Durchströmungsmoor ist entwässert. Direkt an der
Plangrenze verläuft einer der Entwässerungsgräben. Eine Bebauung irn Plangebiet darf einer Vernässung nicht
entgegenstehen, da die Vernassung der entwässerten tvloorböden ein wichtiger Schritt zur Erreichung der
Klirnaschutzziele darstelIt. Das bedeutet, class die Gebäude an einen höheren Wasserstand angepasst sein müssen,
als der zur Zeit vorliegende.

7. Hinweise fur eine nachhaltige Entwicidung der Gemeinde

Siediungsentwicklung sollte die Weichen flir die nächsten 50-100 Jahre stellen. Eine zukunftsgerichtete
Stadtentwicklung muss den Ressourcen-Schutz konseguent verfolgen, damit die Kfirnaziele erreichbar und !tine

Behandluno LILT Stcllungnahmen

z u  7 .
Die ITichcn s i i d IIIi l lik:1-11, 1.7.ungspl3n heNils enthaltcn und sollcn iiis Sichi der
Gemeinde \\ Cher i e ke l t

Entscheidung/Beschluss

berneksicluigen.
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Anlage 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersderf „An der Mühlenstraße" für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Liidersdorf

Nr. Stellungnahme von/vom
BUND - Bund tür Urnwett und Naturschutz Deutschland
Landesverband MecklenbufeVerpommern e.V.

S. 3/3

Klimaanpassung möglich werden. Die vorgesehenen Festsetzungen zum Ausschluss von Steingärten und die
Zulässigkeit von nicht störendem (Sewerbe zur räumlichen Verbindung von Wohnen und Arbeit bewerten Wif als
positive Anpassungen für eine moderne, cl.h. möglichst nachhaltige Bebauung.

Der BUND fordert die Gemeinde tädersdurf für den Erhalt unscrer Lebensgrundlagen auf:

• die Siedlungsentwicklung auf den Bet rich innerha lb der Grenzen der Dörfer von heute zu beschränken.

• ein lnstrumentarium zu entwickeln, mit dem sie den Flächenverbrauch jetzt deutlich bremsen und bis
spätestens 2050 stoppen wird.

• die Bevölkerung dabei zu unterstützen, zu groß gewordenen Wohneinheiten an den geänderten Bedarf
anzupassen, um Ncubauten und damit weiteren Flächenverbrauch zu vermeiden.

• neue Versiegelungen dureh Rückbaumaßnahrnen in gleichem Umfang auszugleichen.

• Neubauten nur mit Auflagen für zukunftsfähiges Bauen zu ermöglichen. Heute geplante, morgen gebaute
Siedlungsstrukturen rnüssert den bereits absehbaren Anforderungen der Zukunft entsprech en.

Damit kann die Gemeinde zur nachhaltigen Entwicklung beitragen, wie sie sich die Bundesregierung lm Rahrnen
der ''Nationalen Strategie für eine nachhattige Entwicklung und dem Klimaschutzplan 2050 (Netto-Null) zum Ziel
gesetzt hat

Ats weitere Maßnahmen zur Verringerung negativer Umweltwirkungen regen wir an:

- die Einrichtung kleineren Wohneinheiten rnit flexibel gestaltbarer Nutzung Cfrennung in gräßere
Wohneinheiten), z.B. als Co-Living-Spaces (kleine private Wohneinheiten mit Gerneinschaftsflächen,
Räume zum Teilen selten genutzter Haushaltsgeräte und Werkzeuge). Solch anpassbare Wohneinheiten
können zu einer Versorgung mit bedarfsgerechtem Wohnraum beitragen, da der Anteil der Single-
Hausha Ite weiter steigt

- Eine dezentrale Versickerung des anfallenden Niederschlagswasser und Regenwassernutzung sollte
festgesetzt werden (Kühlung, Minderung der Folgen von Starkregen).

- Fassaden- und Dachbegrünung sowie ein hoher Anteil an Bäumen und Gninflächen wirken der besonderen
Hitzebelastung in Städten entgegen. Sowohl PV und Dachbegrünung als auch Dachbegrünung und
Regenwassemutzung können kombiniert werden und mindem das Ableitungserfordemis (mit Mick auf
Starkregenereignisse). Zudem wird die kostbare Ressource Trinkwasser gespart. Daher soften sie
verbindlich festgesetzt werden.

- Wörrn edämmung und klimaneutrale Temperierung (z.B. mit Wärmepumen) sollten in diesen neuen
Gebäuden vorgeschrieben werden.

- Auf die Festsetzung einer Mindestzahl an Stellplätzen sollte im Sinne der Mobilitätswende dringend
verzichtet werden. Stattdezen sollte eine Hächtzahl festgesetzt werden. Das Plangebiet ist so gelegen,
dass die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs möglich ist

- Es soften Anforderungen an Baumaterialien festgesetzt werden, so class recycelte, wiedernutzbare und
recyclebare Materialien verwendet werdert

left bitte um weitere Beteidigung am Verfahren bzw. um die Übemendung der behördlichen Entscheidung.

Mit freundlichen Grüßen

i •
i.A. Mareike Herrmann
Referentin für Naturschutz

Behandlung der Stellungnahmen

zu 8.
Die I3ewertung wird zur Kenntnis unommen.

zu 9.
Die Ausführungen \verden int Zusarnmenhang mit \veiteren planerischen Vorbereitungen
beuelnet. Die hier in Rede stehende Fläche ist ails dent I'lächennutzuncsplan entwickelt.

zu 10.
Die Genteinde setzt skit int Detuil lttil diesen Itelarraen auseintinder. Die entsprechenden

Re?elungen errolgen inì Zw2,e. der PlanuulStellung des Elio\ nil's.

Die (lenient& erörtco. die Sachverhalte im Weiteren.

linter undercut die Fragestellungen:
Kicilicre Wohneinheiten werden ini Rahmen der Planaufstellung nicht restgesetzt.

Die dezentrale Ableitultg des anFallenden Oberthicheilwassers wird gesichert.

Es el-Cole( keine Ableitung, in Kaniile.
ILS erfolin eine Versickert-ine.aufden Grundstileken.
Versieke-rungsanlagen sind herzustellen und dauerhaft zu sichern.

Ant' l'estsetztingen der l'assuden- und Daehbegrünclung wird verziehtet: (lie Ernprehlung

wird ausdrücklich ausgesprochen.

Wärmedämmung ist ohnehin crIbrderlich tuner der Maßgabe der Bebaume nach heutigen

Nonnen.

Wiirmepilmpen oder alternative Konzepte zur Verwendunil reaenerativer Energien sind

\ erbindlich.
l i i ì e (iasversorgung ist eher auszusehließen.
Die regenerative Enemicerzetigung Wird 111.11-nachge•ligcrtc \ crlegt.

Die privatcn StellpIlitze sind iturden Grundsuicken festzult2211.

1111111rel l l l ichcit Rauni können Parkplätze bereitgestellt \verden.

I linsiehtlich der Wiedev \ CMC11([11112 von 13utrinutcrialien \\ erden keine Vorgaben

getrkicht. wird davon ausgeguneen. (lass hier dein Stand der lechnik entspreehencle

13ntima aterilien n «gcutzt eaten. l).Tie (ierneincle geht int Zuue der Naelthaltigkeit davon

allS. (hiss wiedernutzbure Nlaterialien ver\\ werden.

zu I l
Die (,ìerneinde wird den BUNI) hit \\ eiteren Plum crrahren beteiliuen.

Entscheidung/Beschluss

Zur Kenntnis zu 1h:hi-nett.

ï e i l w e i s c zu berücksiehtitten.

Tei l \ \  e l se zu berücksiehtigen.
Die \\ csentliehen Anlbrderungen
\\ ercICH be a C h lu l .

Lin Konzept zur dezentrulen
.Ableitung unlhllenden
Oberlbehermassers errolgt.
Fine Begrenzung der Größe der
Wohneinheiten ist in diesein
Bereich der Ortsla2e Lüdersdorr
Etir den Omsteil Wahrso \\ nicht

\ or(tesehen.

Zu berücksichtigen.
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An laze I zurn Beschluss nY)- __________- Behauung,splan Nr. l 5 der Gbrneinde Lüdersdorf _An 1.!r rür den südhstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

lfd. Nr. I Stellungnahme von/vom

AMT
Der AmtsvP

LAND
.er

Schönbareer Land e Arn Markt 15 -tt 23923 Schanberg Dienstgebäude:
Dassower Straße 4, 23923 Schönberg
Auskunft talent:

Im f-iaus Frau Muller
Durehwahl:
+49 38828 330-1411
Fax:
+49 38828 330-2411
E-Mail:
s.mue8erEaschoenberger-land.de
Aktenzeichen:. ,
61.27.07.15
Ort, Datum:
Schönberg, 13.01.2021

Satzung der Gemeinde Lüdersdorf über den Bebauungsplan Nr. 16 „An der
Mühlenstraße

Hier Stellungnahrne der Nachbargemeinde Selmsdorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Schreiben vom 07.01.2021 erhielt ich die Vorentwurfsunterlagen für das
Beteiligungsverfahren zum e.g. Bebauungsplan der Gemeinde Lüdersdorf.

Nach Prüfung der Unterlagen ink ich lhnen mit, dass aus Sicht der Gemeinde Selmsdorf
keine Bedenken gegen die Planunterlagen bestehen.

Mit freundlichen Green
Im Auftrag

Stefanie Müller

Behandlune der -;tc.1 12nahmen

zu I .
wird iur Kei.rww, daSS bestehen.

Entscheidung/Beschluss

tur kenntnis zu nehmen.
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An lage I zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

lfd. Nr. Stellummahme von/vom Behandlung der stellungnahmen EntscheidunoReschlussc

AMT SCHONBERGER .
1Der Amtsvorsteher

Arni enhÖnbergen lArni •r, Am Merin 15 e23923 Schönbere Dienstgebäude:

zu 1.
Es wird zur Kenntnis .enommen. dass !wine Bedenken hesiehen. Zur Kenntnis zu nehmen.

Dassower Straße 4, 23923 Schtinberg
Auskunft  et tel l t :

hn  Haus Frau Wil ler
Durchwah l :
+49 38628 330-1411

-- ---- Fax:
+49 38828 330-2411

• E-Mail :
smueller@schoenberger-land,de
Aktenzeichen:
61.27.07.15
Ort, Datum:
Schönberg, 26.01.2021

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15 „An der Mühlanstraße" der Gemeinde
Lüdersclorf

Hier Stellungnahme der Nachbargemeinde Siemz-Niendorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Schreiben vom 07.01.2021 erhielt ich die Vorentwurfsunterlagen für das
Beteiligungsverfahren zum o.g. Bebauungsplan der Gemeinde Lüdersdorf.

Nach Prüfung der Unterlagen teile ich Ihnen rnit, dass aus Sicht der Gemeincle Siemz- i
Niendorf keine Bedenken gegen die Planunterlagen bestehen.

Mit freundfichen Grüßen
Im Auftrag

Stefanie Müller
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Anlage I zutn Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gerneinde Lüdersdorf „An ler sliihlei:siial3e für den stidOstlichen Bereich des Ortsteils bidersdorf

Ifd. Nr. Stellummahme von/vom

AMT S NBER LAND
Der Amtsvorsteher

Nat Schbaborgerl.and Arn Markt 15 .1. 23.323 soofeere Dienstgebäude:
Dassower straße 4, 23923 Schönberg
Auskunft erteitt:

Im Haus FrauMeller
Durchwahl:
+49 38828 330-1411
Fax:
+49 38828 330-2411
E-Mail:
smuelleeschoenberger-land.de
Aktenzeichen:

. 61.27.07.10
Ort, Datum:
Schonberg, 19.02 2021

Satzung fiber den Bebauungsplan Nr. 16 „An der Mühienstraße" der Gemeinde
i t i dersdo r f
Hier:  Stel lungnahme der Nachbarstadt Schonberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

m i t  dem  Schreiben  vom 07.01.2021 erhielt ich die Vorentwurfsunterlagen für das
Betei l igungsverfahren zum o.g. Bebauungsplan der Gemeinde LOdersdorf.

Nach Prüfung der Unterlagen des Schönberger Hauptausschusses vorn 26. Januar 2021
leile i ch  Ihnen rnit, dass aus Sicht der Stadt Schönberg keine Bedenken gegen die
Planunteriagen bestehen.

Mit freundl ichen Größen
Im Auftrag

Stefanie Mùller

Behandlun(2 r StL21111)2nahmen

f i t  l .
hs i rd ..2..»1011 duss kiiiC IlL•dciik,211 hcsiclum.

Kntscheidung/Beschluss

Zur Kennln is 'in nehmen.
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Anlage 1 zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gerneinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße" für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

Ifd. Nr. Stelluncnahme von/vorn Behandlune. der Stelluncmahmen Entscheiduna/Beschluss

r, rt.'-.6-
A! \it i.:: Amt Schönberger Land

18. Jan.•2021
n.,....

TatTP3--g-T1 FA Ill
www rehna.de

Der Amtsvorsteher a rht@rehna.de9117

929 0(038872)

Arr., Fonns- Frel.taghg. 1 - teli Rehm knooel .no m Frau Günther

Arnt Schönberger Land — FaChbeittich Bau und Ordnung
AM Markt 15 rek,tn (038872) 929 603
23923 Schönberg remax (038872) 929 22

•
&Mel a.guentheriprelmade

Zsichen

Rehm 14.01.2021

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15 der Gemelnde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße für
den südösdichen Bereich des Ortstel ls Lüdersdorf

Hier:  Stel lungnahme der Nachbargemelnden Rieps, Thandorf, Utecht

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Schreiben vom 07.01.2021 erhielten %fir die Entwurfsunterlagen für das Beteil igungsverfahren
zum Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße" filr den südöstlichen
Bereich des Ortstells Lüdersdorf.

2:ll I.

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir lhnen mit, dass aus Slcht der dem Amt Rehna Ls wird zur kenntnis ;:enoininen. dass 13clan2e des /Vinci; Rehila !Ur die (icincinde Ries Zur Kenntnis zu nehmen.

angehörenden Gemeinden keine Bedenken gegen die Planungsunterlagen bestehen. fur die (ieineindc rhandorr
air die Gemeinde l Itecht

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

nicht hcriihrt sind.

. • « " Z _ _
Günther  -
Bauamt
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Anlage 1 zum Besch luss 2022- ____________- Behauungsnlan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorr _An :ler lühlersi-aße" für den südöst lichen Bereich des Onsleils Lndersdorf

Ifd. Nr. Stellununahme von/vorn Behandlun2 der Stellu nahmen Entscheidung/Beschluss

Von: Herr Retie
Gesendet: 21.01.2021 09:28
An: smueller@schoeriberger-land.de
Betreff: AW: [EXTERN] Te9-Beteiligung -Satzung der Gemelnde Ludersdorf über den
Behauungsplan Nr. 15 "An der Mühlenstraße"
Importance: Normal

5ehr geehrte Frau Müller,

ich nehrne Bezug auf Ihre Email vorn 07.01.2071 hinsichilich der o. g. Elauleitplanungen und teile Ihnen
dass seitens der Nachbargemeinde Groß Sarau keine Anregungen, Hinweise oder Eledenken

vorgetragen werden.

Mit freundlichen Grüßen
liìs Aufirag
Marcus Ratje

Amt LattenburgIsche Seen
Der Amtsvorsteher
Haupt- und Scnularitt
Fünfhausen 1, 23909 Ratzeburg
Tel.: +49 (0) 454119002-23 Fax: +49 (0) 4541 / 9002-40
Mail: ratieeamt-lauenburgisehe-seencle
Web: ).B25.:,//v1ww amt-lauenburtnsche-seen.de

-Attaelnuori I 111,-1 I
I  t i olden cnticulii.

p. 21121 01 21 I nn.11....e01)2..iiAL,

zu I.
tvird zur cluss kink I Him else oder Bedinkin 1-n:stet-ten. tur Kimunis zu nilunin.
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Anlage I zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Miihlenstraße für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Liidersdorf

It'd. Nr. Stellummahme von/vom �%�H�K�D�Q�G�O�X�Q�R�‡���G�H�U���6�W�H�O�O�X�Q�X�Q�D�K�U�Q�H�Qzr, ..... Entseheiduna/Beschluss

zu I.
Die Stellinionalune und die Hinweise \verclen nachlblgend behandcli. Siehe nachfolgende

Behandlung.

zu 2.
Zu den einzelnen ( dicdcrunppunktcn wird im naclifolgenclen in LIL:r Stellun9Juiliine
qualiliziert voretra,:en. Nine 13e\vertung erIblut nachliilgcnd. Siclic nachrol2ende

behundlung.

/II 3.
plc l intorla.cii sincl zils AnIaLic dcr Stclliingnalinw beincliigt. Sie werdeu auch der
Alnviigun2sdokuinentation einsprechend hehiettie.

-

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zu herücksichtiuen.

Amt Schönberger Land
Gemeinde Lüdersdorf , ,
z. l i d . Frau Kortas-Holzerlanci / Frau Muller ..
Dassower Str. 4
23923 Schonberg

Lüdersdorf, 06.01.2021

Anwohnerstel lungnahm e zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15  d e r
Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße" im Rahmen der öffentl. Beteiligung

Sehr geehrte Frau Kortas-Holzerland, Sehr geehrte Frau Milner,

im Rahmen der öffentlichen Beteiligung möchten wir als unmrttelbar betroffene Anwohner
einige Punkte des BPlan 15 aufgreifen und zu folgenden Sachverhalten Änderungen

•anregen.

1. Fehlende Besucherparkplätze im Plangebiet

2. Abfal lentsorgung im Plangebiet

3. Ausprägung der Pr ivatstraße

Die ausführlichen Erlauterungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.
_

Mit freundlichen Grüßen.

I f i l l i f

Anlagen:
- Anlage 1: Flächenengpass im Offentl. Bereich der Mühlenstraße (Grünstreifen)
- Anlage 2: Wendeanlagen gem. RASt 06

Seite 1 I 7
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Anlage zum Beschluss 2022- _ _ _ _ _ _ - Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf tier lühleiistraße" für den Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

Ifd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung tier S tell Jugnahmen Fintscheidung/Beschluss

1. Fehlencle Besucherparkplätze im Plangebiet

a. Sactiverhalt

Im Vorentwurf zum BPlan 15 sind irn Plangebiet pro Wohnung zwei Stellplätze auf den
Grundstücken vorgesehen. 1111 ländlichen Bereich besitzt jeder Haushalt im Schnitt bis zu
zwei Fahrzeuge, sodass die vorgesehenen Stellplatze auf den Grundstücken wie geplant
durch die Bewohner der Wohnungen belegt werclen können.
Zusätzliche Besucherparkplätze finden irn Vorentwurf zum BPlan 15 bisher keine
Berücksichtigung.

b. Problemstellung

Gaste, Dienstleister, Monteure, Lieferanten usw. kennten auf Grund von fehlenden
Besucherparkplatzen im Plangebiet nicht halten oder parken und sle müssten in den
öffentlichen Bereich der tvlühlenstraße ausweichen. Die Mühlenstraße ist mit einer Breite
von 4m sehr schmal, so class nur der seitliche Grünstreifen zurn Halten, Parken oder zum
Ausweichen des Gegenverkehrs zur Verfügung steht Dieser Grünstreifen wird bereits
rege von den Anwohnern der Mühlenstraße 30-57 als einzig zur Verfugung stehende
Hake- oder Parkmöglichkeit für die o.g. Besuchergruppen genutzt.
Schon heute ist dieser Grünstreifen oft so stark frequentiert dass an manchen Tagen kein
Fahrzeug mehr halten oder parken kann (4 siehe Beispielfoto Anlage 1), ohne den
restlichen Verkehr zu behindern. Teilweise werden such die Grundstückseinfahrten
zugeparkt
Der zur Verfügung stehende Offentfiche Bereich in der Mühlenstraße ist daher
nicht deeienet, um die zusätzlichen Kapazitäten aus dem Piangebiet in Form von
Besucherparkplätzen aufzunehmen.
Die unter Punkt 2 „Abfalientsorgung im Plangebier dargelegte Situation einer
Aufsteltfläche für Mülltonnen im öffentlichen Bereich der Mühlenstraße würde diesen
Kapazitätsengpass sogar noch deutlich verschärfen.

c. Lösungsanregung

Als Vorbild könnte sich am neu geplanten Wohngebiet „Am Lüdersdoifer Groben"
(BPlan 21) crientiert werden, welches ire Plangebiel pro drei Wohnungen jeweils einen
zusätzlichen Besucherparkplatz vorsieht.
Die zulässige Gesamtzahl alter Wohnungen im Voreniwurf zum BPlan 15 beträgt
rechnerisch max. 14 Wohnungen, sodass daher irn Planciebiet mig. vier bis fünf
zusätzliche Besucherparkolätze berücksichtigt werden sollten.
In Verbindung mit der Lösungsanregung unter Punkt 2 ,Abfailentsorgung im Plangehie
könnte als Kombination die in Bilcl 59 Anlage 2 daroestellte Innentleche für
I3esu0herpar1<plätze genutzt werden.

01(2021 I Anwohnerstellungnahme BPlan 15 Selte21/

A

zu I .
Die Ausliihrung,ei n c6len Keninnis genornmcn. Die Behandiung erfolgt nochtblgend.
lis handelt :Mr des Vorentri tiffs.

zu
Die Plankonteption hertid.;.sxlitigi die 1 lerstellung neucr Verkehrstuda2en. hisher ils
privatu Verkehr-dh1clien. I rulerhalh des lierciehes i51 die Möglichken dir die Aulhalnne
von Fliiehen 1111 den inhencku Verkehr Ilesucher iiiiiglicli. Von.) Grunde her bleiht es
bestehen. class it: \\ ohneinhei- 2 Sicilpkitze aniden Grundsincken zu errielncn ln

AbWingigken Anzahl der Wohncinhenen sind l'arkplätze lìir 13csucher
vorzusehen. l her v‘irt! nach Schlüssül 3 his 6 Wohncinheiten bedürren 1
Besuchorparkplaii rgcgtua2:n und 2 l'arkplatte könnten vorgeschen erden. Für die
Milllentsor.,2ung ir ird ,an flIderies Konzept vore.uschen. dass die Zulithrt zulässi.

z u 3 .
Ober die /hill der ltus:ichcrl:rkpliiij.c Sicllpliiizc ist in Abhäntligkeit r on der

heabsicIni2in olinumisi;ihL id] entscheiden. \Venn VIM (2111cr rollsiiiirdiivcir Ilelegung
aller Wohnhinser inn 2 Wouriinnen ansgetmngen rr ird. künnten I() Wuhnunuen
enistehen. Das urde hActi dass 2 his 3 Busucherparkplatze zu berucksichtitlen

wären,

tur Kennmis zu nehmen.

t u berücksichügen
2 Stellplätze jc Wohneinheit 11
den Grundstücken. 2 Parkplätze
ljir Besucher
\Vcnileanlage für Miilllhhrzeug.

Lntscheidung iiber tali] der
Resucherparkpl',itze.
Wendeanlagu ird einsprechend
erandert und angepassi.

6 1
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Anlage 1 zum Beschluss 2022- ___________- Bebanun2splan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

It'd. Nr. Stellungnahme von/vorn Behandlung der Stellungnahmen EntscheiclunoL-., /Beschluss

2. Abfallentsorgung im Plangebiet `, F;A

a. Sachverhalt

B

In der Begrüridung zum Vorentwurf des BPlan 15 wird grundsätzlich davon ausgegangen,
dass dle Abfallentsorgungsbetriebe die Privatstraße in das Plangebiet zur Abholung zu l .
befahren. Hietfür ist die Zufahrt zu den einzelnen - Grundstücken gesichert und eine per .-.,iich \ crhalt wird dargestelll. Zur Kenntnis zu nehmen.
Wendemöglichkeit für Müllfahrzeuge im Plangebiet vorgesehen.
Ferner heißt es in der Begründung, sollte dies Rahmen des Abstimmungsverfahrens nicht
möglich sein, so soli die Entsorgung über den (öffentlichen) Teil der Mühlenstraße
erfolgen. Hierfür wären dann geelgnete Aufstellflächen zu schaffen. die am
Ehtsorgungstag zu nutzen sind.

b. Problemstellung

Die geplante Wendemöglichkeit richtet sich im aktuellen Planungsstand nicht nach den
Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06), (-) siehe Bilder 57-59 Anlage 2):

- Die im Plan aufgeführte Wendemöglichkeit ist als rechtsseitig angeordneter
zu 2.

Wendehamrner mit einem Durchmesser von 12m dargestellt. RASt 06 sieht aus Mit dem Voren twurf \\-urden die Zielsctzdingen für die Müllentsorgung bzw. Zu herücksichtigen

lenkungstechnischen Gründen eine linksseitige Anordnung vor (-) Bild 57 oben). Manövricrbarlwit des Gobictes abiicstimmt. Voir don ideal dareestellten Wcirdeanlituen veränderte Wendeanlaue

wird in der Praxis annals linter keibelialtune dcr ( icon-wine abgewichcii. L.: criiieht der Schleppkurs-sinnachwcisc sind ZLI
- Die im Plan dargestellte dreieckige Form des Wendehammers stimmt nicht mit der

vorgegebenen rechtwinkligen Form gem. RAS1 05 [therein (-3 Bild 57 oben). Die Vorschkui. die \\.'enticairla.c cirtsprceliend zu veranderir und in Anlehming an 13i1d 58 Caren.

Fläche des Wendehammers soll zudern gem. RASt 06 inkl. Freihattezonen auszubildcn. Dabei wird dic Einlührtrichtune unter Rerücksichligune der Litec des
17m x 21m betragen. Dies ist der Planzeichnung im Maßstab so nicht zu entnehmen. Gebiews und der zur Verliiiium! steliendcir Flächon ecwahlt. AtilMund der Große dcr

- Die im Plan dargestellte Breite der Straße am Hammerkopf ist mit 4m zu schmal Wendcairla,i_w wird ausreichend Manü vricrharlsoit eeselicn. Damn entstelit Lane

bemessen, RASt 06 sieht hier min. 6m vor (-) Bild 57 oben). \ erbesscrte Situation.

- Außerdem empfiehlt RASt 06 aus Sicherheitsgründen einen vollen Wendekreis
anstatt eines Wendehammers, damit für Müllfahrzeuge das Wenden ohne
Zurücksetzen möglich ist. Ein solcher Wendekreise soil gem. RASt 06 inkl. der
nütigen Freihaltezone einen Durchmesser zwischen 20m (2-achsig, -) Bild 58) und
22,5m (3-achsig, -) Bild 59) haben. —

Das bedeutet: Wenn die Planungen diesbezüglich nicht abgeändert werden, würde es zu 3.
dazu führen, dass die Entsorgungsbetriebe mit ihren Müllfahrzeugen entgegen dem Plan
nicht in das Plangebiet fahren könnten und somit die Entsorgung über den öffentlichen
Teil der Mühlenstraße erfolgen müsste.

7.
Der offentliche Bereich der Mühlenstraße, z. B. entlang des Grünstreifens, ist auf Grund
der im Pun kt 1 „Fehlende Besucherparkpläfze im Plangebiet erlauterten

l)ic Entscheidum über das Plankonzept und fiber die tiffentlichen Parkplätze wird

i2etrolTen. I [WI.oniibt sich die Mü2lielikcit die Wcirdcanlagii zu vergrößern und

Besucherparkplätze int Plangebici vorzusehen. Die Zulithrt in das Plangehiet ist

li-eizulialten.

Zu Iscriieksichtigen

Weirdcaniage

Besucherparkplätze.

Kapazitätsengpässe und der fehtenden Freifläche für eine Aufstelifläche für Mülltonnen
jedoch nicht aeeirinet.

zu -I.
Zusätzliche Erläuterungen, warum eine Aufstellfläche für Müttonnen im öffentlichen
Bereich der Mühlenstraße nicht eeeionet ist:

Die Ausliihrunocn sserilcir zur Kimmins iienommen. Die kückwärtszulithrt wurde Mehl in.... ...-..

Augenschein 2erroinincir bzw, konnic nicht bcobachtet sicrden.

tu berücksichligen
Wcirdcanlaec Mt Plangebiedi ,

- Derzeit gibt es verschiedene Tonnen für Restabfall, Gelbe Tonne, Biotonne und Blaue Unahliiiih,i,, davon berücksiclitigt der licue Löstingsansatz die Zufahrt in das riebiet und
Tonne. Die Abholung erfolgt durch fünf (0 verschiedene Dienstleister jeweils an
unterschiedlichen Tagen. Eine Hochrechnung ad Basis des AbfuhrkalendersNWM
ergibt, dass sornit im Schnitt zwei- bis dreimal pro Woche am Entsorgungstag die

clic l lerstellune chic'. Wcriduairlagc.

0112021 l Anwohnerstellungnahme BPlan 15 Sake 317
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Ania",e I zurn Beschluss 2022- ___________- Bebauung,splan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorl...An der Nlühlei:straße— für den südüstliehen Bereich des Ortsteils bidersdort.

Ird.Nr. stellunLmahme vonkom Behandl Ling (Icy ell ti; lunahmen IntscheidunulBeschluss
Abfalltonnen von bis zu 14 Wohnungen aus dem Plangebiet konzentriert im
offentlichen Bereich der Mühlenstraße abgestellt würden. Durch die neue
vollatitomatische Einsammeltechnik rnüssen zudem die Restmülltonnen
nebeneinander mit Griff zur Straße und ausreichend Platz zueinander aufgestellt
werden, so dass alle Tonnen zusarnmen rechnensch ca. 8,40m x 0,75m Flache
benötigen würden. Diese Freifläche ist nicht vorhanden (9 siehe Beispielfoto
Anlage 1).

Der offentliche Teil der Mühlenstraße, speziell der Grünstreifen unmittelbar vor den
jeweiligen Grundstücken, wird heute durch die dortigen AnWohner gepflegt (z. B
Rasen rnähen, Urikraut entfernen, Schnee schippen, Sand fegen usw.). Die Pflege
eines fremden Mieltonnenstellplatzes vor dem Haus ware verstandlicherweise nicht
im Inieresse der Anwohner und nwürde zur Einstellung dieser Pflegetätigkeiten und
sornit langfristig zur Verwahrlosung des Grünstreifens führen. Zudem würde sich
niemand f ür etwaige Verunreinigungen durch heruntergefallenen und
kegengebliebenen Müll verantwortlich fühlen. Das gepflegte Ortsbild würde somit
langfristig empfindlich gestört. Die Gemeinde müsste für Reinigungs- und
Unterhaltsarbeiten aufkommere

Die zukünftigen Bewohner des Plangebiets rnüssten ihre Tonnen bis zu 95m
bergauf (!) zum öffentlichen Teil der Mühlenstraße schieben. Dies wäre unzurnutbar.

Die Mühlenstraße ist heute eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit, so dass
Abfallentsorgungsfahrzeuge mehr als 500m rückwärts (i) in die Mühlenstraße
einfahren Die Straße ist auf Grund eines Hügels nicht auf der gesamten Lange
einsehbar, zudem ist sie nur 4m senate!. Rückwartsfahrende Müllfahrzeuge stellen
ein hohes Gefährdungspotential u.a. für viele spielende Kinder dar. Eine neue
Stichstraße mit Wendemöglichkeit würde hier die lang ersehnte Möglichkeii des
Vorwärtsfahrens in der gesamten Mühlenstraße bringen und damit die Sicherheit
signifikant erhöhen.

c. Lösungsanregung

Irn Planeebiet sollte erne ausreichend oroße Fläche in Form eines Wendekreises für
Müllfahrzoune deschaffen werden, damn Abfallentsorgungsbetriebe das Plangebiet
befahren und dart Wenden können. Der erforderliche Durchmesser für solch einen
Wendekreises soil gem. RASt 06 min. 22.5rn (inkl. Freihaltezone) betragen (9 siehe
Bild 59 Anlage 2).
In Verbindung mit der Lösungsanregung unter Punkt 1 „Fehlüncle Besucherparkplätze im
Plant:lc:hoer könnte als Kombination der in der Anlage 2 Bild 59 dargestelite Wendekreis
gleichzeitig als Besucherparkplatze dienen.
Die Planungen und Entscheidungen im Abstirnmungsverfahren sollten daher mit
Nachdruck dahingehend gelenkt werden, dass die Möglichkeit zum Befahren und Zurrt
Wenden im Plangebiets tatsächlich erfotgen kann.

01/2021 l Anwohnerstellungnahme BPlan 15 Seile 4 l 7

/LI 5.

Eine ortindi2rti: \\ vorgeschcn. um rukünflige Ansprüchc zu
bcnicksiehngen riird jeLinh nicht vorgeschen n1[1,21111111, der Wündcanjaile Parkplareu

vorzuschcn. icriicll lci aus dcr `mchcrhcil inncrhulh düs

rift dic \iiil ilesliclwrparkplilizcn Lilii C irir Plangcbici Nlöglichkeiten die
2entitzt werden sollen. Die I.Ü1111C11 unmillelhar itit Norden des Plangebietes südlich des

Elurstücks .mistchen

Zu berücksichtigen
Wendeunlüge und
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Anlage 1 zuin Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Liidersdorf „An der Mühlenstraße fill- den sildöstlichen Bereich des Ortsteils Lßdersclorf

ltd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlunea der Stellungnahmen Entscheidunac/Beschluss
,---,

3. Ausprägung der Privatstraße -

a. Sachverhalt

In der derzeitigen Planung ist noch keine Aussage zur baullchen Ausprägung der
Pnvatstraße enthalten. Nachfolgende Hintergrundinformationen end Anregungen 'I
möchten die Eigentümer der rechtsseitig (Mühlenstr. 45) und linksseitig (Mühlenstr. 47)
gelegenen Grundstücke den Planern und Entscheidem mitgeben.

b. Hintergrundinformationen ----

Folgende Begebenheiten liegen vor:

- Das Geländeniveau zwischen den beiden Grundstücken Mühlenstr. 45 u. 47 falit im
vorderen Bereich der Privatstraße von rechts nach links um bis zu lm ab, d.h., der
Weg ist heute schräg.

- irn hinteren Bereich des Grundstücks Mühlenstr. 47 befindet sich ein Bestandsbau
(Stallischuppen), der unrnittelbar an der Grundstücksgrenze zur Privatstraße steht.

—
- Der heute vorhandene Weg (zukünftige Phvatstraße) besteht aus Sand und Geröll.

Bei Starkregen drückt es den Sand in den öffentlichen Bereich der Mühlenstraße.
Dadurch verstopft regelmäßig die Kanalisation, was zur Folge hat, dass die gesamten
Wassermassen der Mühlenstraße nicht mehr abfließen können. Der Keller von
Mühlenstr. 36 (schräg gegenüber) lauft dadurch regelmäßig volt

c. Anregungen -- --

Folgende Anregungen möchten die Anwohner den Planern und Entscheidem aufgrund
der Hintergrundintorrnationen geben.

- tin vonderen Bereich sollte das Niveau der Privatstraße dem des linken Grundstücks
Mühlenstraße 47 angeglichen werden, d.h., die rechte Seite sollte um ca. lm

C

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genornmen.

/ ti 2.
Die I I inweise zur iirtlichen Situation und als Vurgabe flu die Ix:anisette Planung werden

entsprechend beachtet.
1-iir die 13auleitplanune wurdc ern Konzept zur Reeeimasserableitung erstellt.

Line dezentrale kntsorgune des Oberlhichenwassers ist vorgcsehen.
I.) ic Nachweise der l3auarundverhältnisse entsprechend diesern.

l rn Konzept sind irn südlichen 13ereich entsprechend Regenwasserrntilden zur
Re,,,,en \vasserversickerung voriuschen. Der vurhandene baumbestancl soli mögliehst

erhalten werden. in jedern bulk sind die ibstzusetzenden rläunic zu erhaltcn.

zti 3.
Die ,1nreourv,en liir (lie Heistelluna der /urahrt sind iin Ralutien der technischen Planuna
-zu [win:Rd-lieu. Hier ist die Lage der Straf3c entspreehend \ orzuhereiren.

Zur Kenntnis zu nchinen.

Zu berücksichtiaen.

Zu berücksiehtigen
Planting mit Zu Hirt
SellICppi:LIFVcnnach \\ cis

Aus hau der pri \ aten

Grundstücke und
Berücksichtigung der jeweiligen
pri v:iten 13clanue.

abeesenkt werden damit kein Schmutz- und Wassereintrag auf das linke Grundstück
erfolgt. Die Absicherung des höher gelegenen rechten Grundstücks könnte durch
geeignete L-Profile erfolgen.

- Es sate sichergestellt werden, dass die Statik des Bestandsbaus an der
Grundstücksgrenze nicht beeinträchtigt wird und kein Wasser in die Mauem des
Gebäudes drückt. Dazu soil das Nlveau der Privatstraße im Bereich des * (._
Bestandsbaus max. in Höhe der Unterkante der Bodenplatte sein.
Zudem sate eine geeignete Entwässerung in Form einer Drainage / Kanalisation o.ä.
verlegt warden, darnit Regen- und Schmutzwasser abtransportiert werden kann und
nicht auf das Gebäude einwirkt.

- Die Privatstraße sollte dauerhaft befestiet werden (Pflaster / Asphalt), damit die
Versandung der Mühlenstraße gestoppt wird.
Es sate außerdem für eine ausreichende Entwässerung in der Privatstraße in Form
einer Kanalisation Sorge getragen werden.

01/2021 i Anwehnerstellungnahmel3Pian 15 Seite 5l, 7
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1rd. Nr. Siellungnahme von/vom Behandlunu. der Stellununahmen Entscheidung/Beschluss

Antaqe 1:Flechenengpass irn dffenti. Berech der Mühlenstraße (Grünstreifen)

•
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•
leggirr.:••-
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•!1•1111,,

_.-elgor, •
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•
_

•
• ,,!,.»4-.5,72

-

0172021 I Anwohnerstellungnahme 6Plan 15

Selte 6 I 7

zu 4.
Die Folodokunieutction \\ ird len Verfahrensunterldeen heigertlist. Zur Kenntnis zu nchmen.
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An lage l nun Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

It'd. Nr. Stellungnahnie von/voni Behandluno- der Stellunonahmene, b Entscheiduno/Beschlusse.,

..._

2. ' c. s 1 Oka jrse

I,--
1,-

,92

L2

3

zu 5 .
Die Darstellung der Wendeardagen wird den Verfahrensunterlagen heigertigt. Zur Kenntnis zu nehmen.
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Anlage I zurn Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der demeinde Lüdersdorf „An der NItihlensaiaße- air den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lidersdoa

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlun2 der StellIvienahmen

111.111m111111•111mmIlm«11111

An die Gemeinde Lüdersdorf
und
an das Amt Schönberger Land, Fachbereich IV Bauen und Gemeindeentw icklung

Einwendungen gegen den Bebauungsplan 15
„An der Mühlenstraße", Lüdersdorf

immomommar

1. Das "Beschieunigte Verfahren"  nach §13b BauGB ist unzulässig
Die Durchfunrung des beschleunigten Verfahrens nach § 13b BauGB ist unzulassig. Ee würde im
.Außenbereich keine ,hlachverdichtung', sondern eine ,Neuverdehtung" stattfinden. Es wird auch
kein Siedlungsgebiet arrondiert oder eine bestehende Siedlung von zwei Häusern ergenzt,
sondem es entsteht ein völlig neues Wohngebiet in zw eiter Reihe, w ie es in der Mühlenstraße kein
weiteres gibt. Hinzu kommt, dass die Auswirkungen auf die Urnwelt als .erheblich" einzustufen
sind. Schon allein diese Gründe erfordem ein B-Plan-Verfahren nach §13 BauGB mit aliem was
dazugehörtl

. .
Das von der Gerneinde Lüdersdorf gewählte beschleunigte Verfahren nach § 13b dient
ausschließlich dazu, den naturschutzrechtlichen Ausgieich zu umgehen. Zur kostensparenden
Untgehung eines korrekten Ausgleichs wurden schon irn Vorfelii Gehölzrodungen und
Ablagerungen von extemem Boden durchgefühni. Nebenbei bemerkt: Bei einer Neuversiegelung
ist ein Ausgleich vorrangig durch Entsiegelung an anderer Stolle im gleichen Raum zu bewirken.

2. Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität
Auf die Worm- und Lebensqualität der hier lebenden und steuerzahlenden Burger wird nicht
eingegangent Bei der Planung werden die lnteressen und der Bestandsschutz der privaten
Anlieger in keiner Weise berücksichtigt. Alle urn das geplante Wohngebiet anliegenden privaten
Anwohner haben massive Qualitatseinbußen hinsichtlich der Wohnqualität, der Grünflächen
(Stichwort: Natur und Klima!), Spieleachen für Kinder und des Verkehrs gegenüber der bisherigen
Wohnsituation hinzunehmen. Die B-Plan Helene isl für die gesamte Mühlenstraße die einzige
Fläche mit Zugang zur Natur und in das umliegende grüne Hinterland. Auf alteren Karten sind
sogar Wege verzeichnet, die fortan nicht mehr genuUl werden könnten. Kinder könnten nirgends
rnehr irn Grünen spielen und müssten auf die Straße ausweichen.

Wir fordern daher:

Ausgleich der Interessender Anwohner der Mühlenstraße durch:

1. Durchführung einer Umwettprefung
2. Erhalt eines.stückchens Natur durch Einrichtung einer naturbelassenen

Pufferzonezwischenden Anliegern und dem neuen Wohngebiet in Form eines
begrünten Streifens mit Rasen, Sträuchem und Baurnen

3. Reduzierung dergeplanten Anzahl derHauser von 7 auf 4

zu  l .
Die  Anrvendum Verraineas naeh 1313Hau l mirde dureh den Idurdkreis als

zushindige tienrilinligunash..hiirde nieht heanshuidet.

zu 2.
Die Ausruhrungdu ueHeil z Kellum's eenernmen, 1)re (remeinde ählt das Nierfithren,
class dcm isi. 1 )ie l'hinheginnsimation berücksichiigi den Beshuid

zum Ze l ipunk i Pktitungstturtialunc 23.09.2019.

zu 3.
Die Gemeinde Ling der Behauting geiiiiiü Inn2frisligeni Planungsl,oniqg
des ritichenum/iiligsnlancs (T. lishandelt hjLli iiiii chic Privatfltiehe. die arid] nichi
danerhali einer tuzung zusiehen Wile, behaut ii.inide. Die

(iemeinde pase Li I.rriitcjil LIIII f1LIS\\ irkLingen aul die l'ingehung entsprechend zu

nummieren. di ',Jig' dine.' die \ erhusseric crlelirliclie Anhindung und Llie
WendearMige Rir und dinich die Reduzieruntt. der Aniahl der Grundsineke

rind die geringere fin Zusamnienhongmit der I lerstellung der

Wendeididage.

zu -I.
is jiil .\ mile]] I $b itriui ift nicht crlitrderlich. Dennoch

crrol2t eirly ,:iltrclitt:n l inmelthelinige.

zu 5.
Die P  lank iniz.em unüblich. Die Grundstrieke enisprechen den im Ort iihlielrii
(irunrlsliielssgriil:c ! l ine andropogene Nuizung \\ durch gifilnüliselre
hinteren itereici tiielì ,rh:t,t•leii. lì \‘ird keine echehliche Beeinträchl igung dildureh
gesehen. tum Rand erbleibt ein Cirtinsireilen nach dem überarbeiteien

konzept.

zu 6.
Das Plankonteid 'her' Ansielle \ on urspdinglich 7 6mnd:1[4:ken werden 5

Grundstücke

lintscheidung/Beschluss

Nieht y.ir herücksielilig.en.

fax\ eise ZU berücksichtigen.

Teilrycise 7.11

rcIlweIse zu

Teilweisc zu herücksiehticen.

Teilweise zu berücksiehtitzen.
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An lage 1 zum Beschluss 2022- ___________- Bebauuruzsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße fir den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

Ifd. Nr. Stellungnahrne von/vorn Behandlung der Stellungnahrnen Entscheiduna/Besehluss

zu I.
Wir sind Anwohner der Mühlenstraße 34 und som it weites gehend direkt bzw. indirekt von der 1 Die all2eineinen Austlihrungen \verden zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis zu nehmen.

Baumaßnahrne Plan 15 tüdersdorf betmffen.

Anschließen möchten wir uns dem Schreiben der Anwohner der Mühlenstraße 47 2.0 9.
und würden

dieses nur noch gern ergänzen. Die Ilinweise werden zur Kenntnis 2enommen.

zu 3.

nis zu neinen.tur eniK a b

1. Die Mühlenstraße an sich und noch mehr die sich anschließende privatstraße zwischen Die Geineinde nirnint die Ausliihrum2en zur Ketintnis. Die öffentliche Suet& ist mar nur Teilweise zu berficksielitigen
Mühlenstraße 47 und Mühlenstraße 43 entsprechen in ihrer Breite nicht den Gegebenheiten

i n einein Bereieh von et \\ a 4 nt uus.ehatit. Es befinden sich jedoch Nebenflächen dabei. 2.gf. zusätzliche Regelungen nr
einer solchen Baumaßnahme. Zwei nebeneinander fahrende Baufahrzeuge können nIcht
aneinander vorbeifahren ohne eine zwangsläufige Nutzung des an der Mühlenstraße

die ein Ausweicisen und ens ,cruhrloses An- und ;\ bfahren zulasseti. Gegenseitige einem städtebauliehen Vet-trait.

befindlichen Sandstreifens, bzw. des Bürgersteiges. Rücksichtnahme soli walten.
2 Beim Befahren der Privatstraße von der faithienstraBe aus,1st für längere Baufahrzeuge der

Wendekreis so klein das diese a uf jeden Fall den Bereich des Bürgersteiges nutzen müssen. zu 4.
3. 1st, wie häufig der angrenzende &a ndstreifen von Anwohnern und Besuchern zugeparkt — ist Die SchleppkurNennachweise \\ erden entsprechend dargestellt. Dies ist im Rahmen der Zuherücksiehtigen.

bei der Bebauung ein Nutzen des Bürgersteigen fast unumgänglich. Damit wird der
• 1cl:11111st:11CD Planting ‘orzubereilt:n.Bürgersteig nach Abschluss der Baumaßnahrne seiner ursprünglichen Nutzung nicht mehr

gerecht werden.

zu 5.
Die Sicherheit für Verkehrsteilnehmer atirder Miihienstraße ist zu sichern. Die Zu berücksichtieen

Der dem Baugebiet gegenüberflegende ..MietenpIate ist Sommer- und überwinterungsplatz für Beweissicherung wird Gegenstand von Malinahmen sein intissen. durch 13e \\ eissielierung ist
Fledermäuse. Während des Abrisses der a iten WITS Gebäude tvurde darauf schon wee „Rücksichr
genommen, trotz der später nachgerusteten 2 Türme.

je \\ eils darzustellen. dass durch

.d ie beabsiehtigte Baumaßnalinie
Das neue Baugeblet Ilegt genau in der Einflugschneise der Mere zum nahegelegenen Bahnclamm, keine Beeinträchtigung der
welcher von ihnen alsJagdgebiet genutzt wird. In der Schneise liegen das geplante Baugebiet Straße und des Gehweiles erniblt
einschließlich Wiese und das verkleinerte Waldgebiet vor dem Mietenplatz.

()der krsatz tzeseliaiTuit \ vii Li.
Nachfolgende Arten gehören zurn noch nicht voll ersddossenen ,,Biotop" Mühlenstraße 34 und 47.

i n  ( ) .

Diu . \ nii)rderisn.».:n sul den Ariciischutz \\ erden in eincin gesonderten Teilweise zu herücksiehtitten.
Arictischutzrachbeitra,, dargestellt. rrhebliche AuswirkuniLen können midi derzeitiger

.‚,..:.t.::, ..-; ,
...

Iletrachtune und Kenittnis ausgeschlossen \\ calen.

... --,-...0....4, ,
,-, i'l - f

' . ''.ft:ll ..
-:_.ei .
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Blindschleiche Europäischer Igel Kammmolch
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Anlage 1 vim Beschluss 2022- ___________- Behauung,splan Nr. 15 der G emeinde L0dersdorr..:1n der für den südösdiehen Bereich des Ortsleils Iiidersdorf

1rd. Nr. Stellungnahme von/vom
Ein weiterer Ausbau des Baugebietes wird mit Slcherbeit negativen Einfluss auf Fauna und Flora

im genannten Bereich haben.

Bei weiteren geplanten Baumaßnahmen sollte vorher mehr Rücksicht a uf naturschutz-rechtliche
Eielange genommen werden, um eine bessere Absvägung von notwendigen siedlungsrechtlichen

Aspekten und dem gemeindetypischen Ortsbild zu erreichen. Es spike ein ausgewogenes Verhättnis
zwischen Grundstücken und Anwohnern in der Gemeinde, ausgewogenem lebenswerten Blotop und
ortstypischer infrastuktur erreicht werden. Davon scheint die Gemeinde ludersdorf weit entfernt zu

sein, Sie gleicht mehr oder weniger entsprechend ihrer Einwohnerzahl und Grundstücke auch nach

Abschiuss dieser Baumaßnahme einer ,,SchlaEstadt"

01/2021/ErgänzUngAnwohnerstellunenahrne Plan15 tüdersdorf

7 .

Die (icnicini lu
d el l i  (

l iaugehic i

c r i t s ic l i t

Behandlunu der

.inteprund des niehennurzungsplancs und entwickch
iemeindegebistes. l hundell sich hier uln eine Ideinc:•;

• viirliiimiclien lichilliting an der
_te noch kcinc Schla0\l;k1t. Durch dic Venzriißerung der
rundstücke Wird auf die .1nrorderun,.1 des kindlichen

Enischeidung/Beschluss

"Feilweise zu berücksiehtigen.
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Anlage �]�X�P���%�H�V�F�K�O�X�V�V������������ �� �B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�� �� �%�H�K�D�X�X�Q���V�S�O�D�Q���1�U���� ������ �G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H���/�•�G�H�U�V�G�R�U�I�� �Ä�$�Q���G�H�U���1�O�•�K�O�H�Q�V�W�U�D�‰�H��für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lidersdorf

Ifd. Nr. Stellungnahme von/vom Beliandlun,,..-, der Stellununahmen Entscheiclung/Beschluss

amimmimmump zu i.
lx.n. widcrspruch \\ in] All' kenninis SenolnIllen. N.s halldell Sidi llier uin eine
Stellunnalune irn Plan \ crfithren.

zu 2.
�'�L�H���F�L�Q�]�H�O�Q�H�Q���3�X�Q�N�W�H���µ �U�F�U�G�H�Q���Q�D�F�K�U�R�K���H�Q�G���E�H�K�D�Q�G�H�O�W�����6�L�F�N���Q�D�F�K�L�E�O�J�H�Q�F�O�H���O�L�H�K�D�Q�G�O�X�Q�J��

/.11 3.
! licr werdcn verkehrsorranisatorische Maßnahnven dic Ausrreichstellen in der
Mühlenstral3e zulassen em p foil len. Die ArrIhrderunen an private Stellplätze sollen durch

drc Anwohner ullf.dell GfillIdStückell beracksichtigt werden.

zu 4.
Die. cierneinde rr ird !tier cin Kontopt rnit den Anrwhnern suchen. Die (km-a:hide
Liidorsdorh \vial hier das Gespräch Init den Armohnern suchen. Line VerbesserU112 der
Situation auEden Verkehrsiliichen tritt dadurch ein. class [nit der Wendeanlage air
Müllfa ,,hrzene erne besserc Maniivrierbarkeit 2coeb (Ien ist. nter Berücksich untio a der
verbesserten Manövrierbarkoit kann (lie Liinee dos nirückstoßenden ,Abschnitts reduziert

werden. Dies wirkt Sich all I.d le Sichcrheit des Verkehrs aus. �‡
Im konzept des 13cbanunosplancs \\eaten Stellplätze jc Wohnune lestgelcgt. ZusLitzlich
�Z�L�U�G���H�L�Q���,�ã�H�G�D�U�I���D�Q���L�L�L�7�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���3�D�U�N�S�O�D�W�]�H�Q���D�E�J�H�V�L�F�K�F�U�W�����'�L�H�V���L�V�W���F�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G���]�X

hcachten.

zu 5.
.ALIS Sicht des Gerneindekonzeptes war eine \rcrdiehtun,2 innerhalb der Ortslage fiir den

13ereich all �G�H�U���0�•�K�O�H�Q�V�W�U�D�‰�H���Y�R�U���H�V�H�K�H�Q�����(�V���K�D�Q�G�H�O�W���V�L�F�K���X�U�Q���F�L�Q�F���,�ã �H�E�U�X�Q�L�Q�J�����Z�L�H���V�L�F���D�X�F�K
bei der Anbinduno der Mühlonstraße an (lie I Duptstral.to bereits vorhandon ist.Zusützlich
\vird einc WendeanD oe berricksichiigl. danat Manövriorbarkeit gegeben ist.

Zll 6.
Die Straßc soll auch uciterhin nutzbar sein.

zu 7.
Die Schleppkurr ennachrreise werden dargestc111. Dies crIblgt ini Rahrnen der tcchnischen

Planung.

zu 8.
Das Plankonzept r\ urdo üherurbeitct.

Zur kennur is zu nehrnen.

Zur Kennutis zu nchnien.

Teikvoisc zu berücksichtftten
Schaf'lling von Möglichkeiten fiir
den rithendon Verkchr ',wham
privaten Grundstücken und
Berücksichtigung V011
Ordnung.smaßnahmen aurder
Nfühlenstraße.

Zu herücksichtigen.
/91sünurrung der konzeptionellen
überle2una inn den Anwohnern.
Dies crIblgt nil Rahnien der
Eriirterung aur Sitzungen.

Nicht zu berücksichtigcn.

7.11 beriicksicilligell durch
Ber\ eissicherungs\ erlithron ist
dor Zustand der Straße auch nach
der 13aurna1$nahrnc zu si ehern.

Zu berücksichtigen im Rahmen
der technischen Planung.

Zur Kenntnis zu nehmen.

imiamma

Amt Schönberger Land
Dassower Straße 4
Fachbereich IV
23923 Schönberg

Betreff: Einspruch des Bauvorhabens „An der Mühlenstraße" in der Gemeinde Wdersdorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir widersprechen friggerecht der Änderung am Bebauungsplan vom 27.10.2020.

-
Ms direkte Anwohner sind wir unmittelbar von der gepianten Änderung betroffen und

widersprechen dieser daher mit folgender Begründung:

• Die MiitdenstraBe ist eine Sackgasseundhat eine Geschwindigkeltsbegrenzung von 30 kmh,

entiang der Fa hrbah n befindet sich rechts ein Parkstreifen der von den Anwohnem der

tvIühlenstraßegenutzt wird. Entgegenkomm ender Verkehrt PKW's und LION's

(Entsorgungsbetriebe, Lieferanten) haben oft nicht mehr die Mögfichkeit a uszuweichen bzw.

dieGrundstücke direkt anzufahren da die Fahrbahnbreite es nicht zulässt

• AufGrunddas es in der Gemeinde Mr unsere Kinder keine Spiefflächenmehr gibt wird die

Mühlenstrafte täglich vonden Kindem genutzt, durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen I '
und die parkenden Autos werden unsere spietenden Kinder gefihrdet

• Desweiterem befindet sich das Bauprojekt in zweiter Reihe, was Mr die Mühlenstraße nicht

typisch ist
• Durch das Bauvorbaben wird der Stragenbefag se hr belastet, der vor.lahren von uns •

Anwohnem anteilig mil-fine näert und saniert wurde

e Die Zufahrt ( einbIegen ) zu dem Grundstück sehen wir als Gefahr Mr unser Grundstück /

Zatin / Pfranzen da nicht ausrelchend Piatz vorhanden ist

Wir fordem Sie weiterhin auf, die Entscheidung noch einmal zu fiberprüfen.

10- Hiermlt stimmenwir auch zu:
> 1

���� ���������‡ �����������‡ ��������������
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Anlage 1 zum Beschluss 2022- ____________- Behanungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdurf „An d,..t• für den sildöstlichen Bereich des Oristeils Liidersdorf

ifd. Nr. Stellununahme von/vorn I Behandlung (H. Stellununahmen Entscheiduno/Beschluss
—

Planungsbüro Mahnel 9.Rein) J i  .

RI l .
Diu Stellun2lia1i:lk. v ,Ld zur 1s-1111[11k gcnominen und huhanclelt.

/LI 2.
Die .Misliihrung i\ii.L1 /11r K,unlnis ienornmen. Die Guincinde überprüli ihr Plankonzept
mid l'ctIll/icul tic /Ad (1,.T Grinidstücke.(

Ai 3.
Die .:\usführung,211 \\ urden -zuir Keninnis ?eilirrnmen. Berens derzeit wird die
NI ühlenstrkll!,2 \ c ni Jell Aim, hilern oenuizt. Aul.cin Ordnurigssyslum riir Ausweichsiellen
und die kcilillilig .I.2s rtillund, ii \',21.1;ehrs dilTerenzieri nach Privaiparkplaizen und
taentlichen Siellpi n mil G:.'11 ( irundstückim wird \ erwius,m. Die Mülleiusori2ung isi
aus dein (ichici \ ur.,,i,,,.suheii. 1)A1r wird chic \\ cilduanlage vorberenel. Aus Sicht der
Kink:Hier Lim, -iii.:..- ...•1.1,ch 1 clic . \iihindiiii .2usiclieri werden.

zu -I .
Diu Irriclitinie on \\ rilingeh.luden an der Nliilileilsiraße (5 Grundsiiicke sind vorgeschen)

wird als rriarhh».i iini,:r 1;cril ichiigung der Verkehrsinfrastruktur iiigesaen.

VerkchrsIL:rikcii•ic Lu[..i r.2»ull.i: \1,11?,nalirnen sind durch Ordnungsnialinahrnen (Ink ate
Stellpilltic. Wrenn ia,.. l'arki,litzu und Ausweichstullero inönlich. Dius \\ ird bis zurn

Satzun2shesekitr;-. „1,21.4cli.

Zur Kenninis zu nehmen.

tur keninnis zu nehineu .

tu herücksichtigen /lurch
Veranderung und Uherpriirung
;Ls Kiln/epics :in der
Nliihlenstraße.

I eil is cise zu berücksiehligen.

Von: . Planungsbüro Mahnel
Gesendet: Montag, 25.Januar 2021 11:03
An: Planungsbüro Manuel tJ.ReirU
Betreff WG: Stellungnahme zur Satzung riber den sebauungspian Nr. 15 der

Gemeinde Lüdersdorf

Von: Gesa Kortas-Holzerland lrnaitto:g.kortas-holzeriand@schoenberger-land.del

Gesendet: Freitag, 22. lanuar 2021 08:57
An: Planungsbüro Mahnel cmahriel@pbm-rnahnel.de>; Planungsbüro Mahnel (K.Hoot) <k.hoot@pbrn-inahnel.de>

Cc: Stefanie Miler <smuellertaschoenberger-land.de>
Betreff: Fw:Stellungnahme zur Satzung über den Etebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf

nano Ronald.

anbei noCh eine Sce1lungnahme.

LC t
Gesa

Original Message processed by da,ild,,D

Stellungnahme zursat2ung fiber den BebauungsplanNr..ts der Gemelnde Lüdersdorf 21, Jartiar 202:, 22az: Linr
Von « M M U S
An (2) u,Snrias-bnerriandMvirenbercjeriend d,.. S-ils.eg-z,--,gentieterr.Inn-tde

Sehr geehrte Darnen und HelTen,

wir sinel Anwolmer in der Mühlerrstraße in Lüdersdorf und rnöchten air Satzung fiber den Bcbauungsplan

Nr. 15 der Ge:neinde Lildemderf ,An der Mühlenstraße fur den südüstliehen Bereich des Onsteils
Lüdersdorf unsure Stellungualinie abgchen bzw. Bedenken Sultan,

Die gepiante Anzahr von 7 Grundstücken linden wir zu hoch aus mehreren Gründen (Verkehrsaufkommen, L
enge Zufahrt, fehlende Parkmöglichkeiten air Besucher, usw.)

Die Zufahrt zu den geplanten Grundstücken ist sehr schinal und rclativ lang,so class nur ein einspuriger
Verkehr möglich sein wird. Hier kommt die Frage out':

, .
• wic sollen dic Baufahrzeuge dort problemlos durclifahrcn?
• wic wird der tägliche Verkehr geregelt, wenn die Anwohner von den geplanten 7 Grundstüdsen plus

müglichen Gästen, Post, Licferdienste etc. tüglich rnehrmals die Zufahrt nutzen?
• Die Min I shfuhr wird die Zufahrt nicht nutzen können, so dass die Müllionnen dam) alle in die

Mühlenstralic gebrachl werden müssen.

Die Mühlenstraße ist durch dic Sackgassenlage eine sehr verkchrsberuhigte Stralic, auf der die Kinder mit
dem Ball spieler), Roller fahren ussv. Wir schea cbenfills eine Gefahr für unscre Kinder durch das höherc

Vcrkeliradufkuminen (in der Bauphnsc und ouch allgemcinj.
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Anlage I zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf �Ä�$�Qder Mühlenstraße- für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

H. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlunot. der Stellummahmen Entscheidung/Besehluss
zu 5.

Um dits Crundsrück (welehes urspffinglich kein Baugrundstück war) Mr eine möglichelkbauung
vorzubcrciten, warden berens viele Bäume und Sträuchcr gefallt. :kidder niche, die an die feuchten
Wiesen grenzen, sic als Futtcrwiesen genutzt werden, leben Wildtiere (u.a. Rehe, Wildschweine, Ameisen,

Die Auslithrun2en werden zur kenntnis ecnommen. F'Cir den Plammusbcginn wird die
l' la it,' rund I no e von September 2019 eewählt und die entsprechendelkstandssituation.

Nicht at berücksichtigen.

Feldkaninchen usw.). Auf der gegenüberiiegenden Scite in Wahrsow cntsteht ebenfalls ein Baugebiet mit -- I n being aurarienselnittrechtliche lielange wird dayun ausgegangen. (lass chest.:
40+ B augrund stücken, wodurch die Wildtiele. bereits zurückgedrängt und dumh zusätzlichen Länn und entsprechend eregelt \verden kUnnen und keine erbeblichen Auswirkuneen cntstehen.
Licht belästigt werden. Wo wird einc entsprechende Ausgleichsfläche gcsehaffen? Wohin sol ten die Zum Graben hin wird zusättlich ein Grünstreifen vorgesehen.
Wildtiere ausweichen?

•Wachstum in cincm Dorf ist gesund, sollte aber angemessen sein. Wir ßnden 7 Grundstücke zu 6.mit cincr
kleinen Zu fahn dic falsche Stelle, wenn schon fiber 80 Grundstückc in anderen Teilen des Dorfes ocidtua t Inter Rezue mil' die Gestuntentwicklung der Ortslaue wird da \ on auseeganecn. dass eine Nicht zu beracksichtigen.
sin•d.

Mit freundlichen Giiißen,

13ebauuno J-on 5 bis 7 Grundstücken mit 10 bis 14 Wohneinheiten durchaus akzeptabel
und nicht beeinträchtiaend ist.

IMIIIIIIIIMIIMOMMMB

11111111111111=1

' ;,. hootc:rhr., ri ,i 2t. ::::! . c4:
Ce : �� �� �� �� �F �U �X �H �O �� �L �O �t �t �� �U �µ �] �� �L �� �� �� �� �� �� �& �� � �E �H �� �U �J �V �� �U �� �� �� �O �D �Q �G �� �� �� �G �F
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Anlage I zum Beschluss 2022- ___________- Bebauungsplan Nr. l 5 der Ciemeinde Utclersdorl.... n de!- Millett-t-raße- Mr den südöstlieben Bereich des Ortsteils Iiidersdorf

Ifd. Nr. Stellungnahme von/vorn

Pianun büro Mahnel (J.Rein)

Von: Planungsbüro Mahnei (K.Hoo0
Gesendet: Montag, 25. Januar 2021 12:24
An: Planungsburo Mahnel (J.Rein)
Cc: Planungsbüro Mahnel (KS entin)
Betreff: WG. Bebauungsplan Nr. 15, Lüdersdorf

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Kati Hoot
Planungsbüro Mahnel
itudolf-Breitscheid-Straße 11
23035 Grevesmühlen
Telefon 0 38 81 / 71 05 —0
Telefax 0 38 81 / 71 35 —50

Von: Stefanie Müller Imailto:s.mueller@schnenberger-land.de)
Gesendet: Montag, 25. Januar 2021 12;13
An: Planungsbüro Mahnel emahnel@pbm-mahnel.de>
Cc: Planungsbüro Mahnel ((.Hoot)<k.hoot@pbm-mahnel,de>
Bereft Fw: Bebauungsplan Nr. 15, Lüdersdorf

AMT SCHÖNBERGER LAN
Der Amtsvorsteher

Büroemschrtft:
Aug kunll ertee
OurchAnhl:

Datum:

Hallo Herr Mahnel,

ankgend noch eine Stellungnahme für den B15 "Mühlenstraße in Lüdersdorf.

Für Rückfragen steno Ich Ihnen gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

Irn Aullrag

Am Mare 15. 23923 sdk5nberu
Frau Milner
038828/330-1411
5,0102.1e254h0eJlege3arK1be

25, Januar 2021

Behandlum2 LIcr telhi,iunahmen Entscheidung/Beschluss
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Anlage I zum Beschluss 2022- ___________- Behauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf „An der Mühlenstraße- für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
Stefanie Mü Iler

Preurnichtlfr As Markt 15, 23923 5.1.58 bog, Triefed C38.1.201350-0 (z..1111-01r). 8601 0388281332-175. ;111.1.1, .051...1822.118
Morra0-05rrentag 0iL0C.l200 iPas, Diensla0.0orrbenta0 14.0 C,I8 00 Ulm. frresp-gratt lesse, 10ne0:6rn Ven.rts'ung

Bankvrtbindungen spark. .  l accI t I onburg-Frordwest KZ 140 510 DO, Ktra.Nr., 1 000635 196
Deourcha Krecl abank Schwer i n. BLZ 12.2 30000. Kto-Nr.: 100118

Grrnainden dr. Arntes Sehbn burn,.Land: Greer, (1,00.Sera. 1.crkreuh. Lideiedsd. bienzerdod, Niend0d. tao5otbofusaf, Sebried. Start Osseo*. b.dl
& Jena 's .

Original Massage processed by claulde

Bebauungsplan Nr, 15, Lödersdorf 72. hr.a, 2021, 19:01 Uhr

Von  =MN
An ,rnuegeregtrantgzigAänMg

Sehr gechne Damen und Herren,

such wenn mir bewusst ist, dass amine Ein wiinde nichts bringen werden, so möchtc ich mich t ro t z d e n t z u
dern Bebauungsplan Nr. 15 in Lûdeosdor iuliern.
Ich habe vor zwei Jahren das Nachbargnindstück erworben. Dieses Grundstück babe ich nut Bcdacht in
einer rubigen Sackgasse gewühlt und nichi einem eng an eng bebauten Wohngebiet, ich wollte, class
mcine Kinder unbesorgt auf der Straße spiulen können und mein Tier, was in unserer alien Helmet bent:its
angefahren wurdc, unbedenklich !chef) kann. Von meinem Wunsch nach Ruhe und Abgeschimlenheit mid
ganz abgesehen.
Der Heir, dein die Wiese gehört hat uns auch angesprochen, da Teilc unseres Grundstücks ebenfalls rur die
E3ebauung vorgesehen waren.
Eine Beteiligung kam tìlr uns neben dent Wunsch nach Ruhe wad Natur auch nicht iri Frage, da auf unserem
Grundstück und der zubebauenden Wiese jede Menue Wildtiere leben (Rehe, Hasen, Wildschweine etc.).
Genau gegenüber in W a h r s c n v und aueh in Lüdersdorf sind zwei große neuc Wohngebiete geplant.
Muss man tatsächlich jedcm freieniiindlichen Raum, der auch noch die kleinste Zuwegung hat, und in
diesem Fall ist die Zuwegung hetent eng, mit Baugebieten zuflastem? Wo bleibt da der ländliche R.aum und
wu blciben die Ti ere,. clic inder freien Natur leben?
Es ist sehr schade, dass cs unerheblich ist, dass sich Kinder fiei und unbesorgt vor den Hitusem bewegen
können und Familien sich ucrade beruhigte Gebiete zum Leben suchen, da sic dem Trubel und Hektik in der
Stadt entfliehen wollen.

Mit freundlichen Grüßen

To: mdhnelrehm-mahuel.de
Cc: k.hootOehm-mahnel.dc

zu I.
Die Stellungnahme \vial zur kenntnis genommen und behandelt.

zu 2.
Die sehr persönliehen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

zu 3.
Die Ausliihrungen zur persönlichen Einstellung far die Neubebauung werden zur

Kenntnis genommen.

zu 4.
Die Gemeinde geht dawn aus, dass unter Berücksichtitin2 des konzeptes rnit Nachweis

der verkehrliehen \ 111)111(1m-1g shire!) Sehlepokur\ e n die 11Mgebungssituation hinreichend
berücksichti£0 wird. Die irundsnieke sind mil ( irößen tun US bis 109)l und in einem

Fall mit 1903 in Grötie ausrcichcrul beincssn. Daunt wird die Uniu.ebunussituation

adäquat hetruchtet mid keine Ge111ihrdung rtir die Wohnumgebung gesehen.

Zur Kenntnis iu ['Amen.

Zur Kunlun:is zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Nicht zu heröcksichtigen.
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SATZUNG
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 15

DER GEMEINDE LÜDERSDORF

"AN DER MÜHLENSTRAßE"
FÜR DEN SÜDÖSTLICHEN BEREICH DES

ORTSTEILS LÜDERSDORF

Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 15
der Gemeinde Lüdersdorf
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Quelle: vivagaia-mv.de
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SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 15 DER GEMEINDE LÜDERSDORF
"AN DER MÜHLENSTRAßE" FÜR DEN SÜDÖSTLICHEN BEREICH
DES ORTSTEILS LÜDERSDORF
LAGE AUF DEM LUFTBILD Quelle: www.gaia-mv.de M 1 : 500
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SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 15 DER GEMEINDE LÜDERSDORF
"AN DER MÜHLENSTRAßE" FÜR DEN SUDOSTLICHEN BEREICH
DES ORTSTEILS LÜDERSDORF

TEIL A - PLANZEICHNUNG
Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBI. 1 S. 3786).
Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 I S. 58) geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
04.. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057).
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Vermesser: VERMESSUNGSBÜRO Dipl. Ing. 3,-M- Dubbed
Offentlich bestellte Vermessungsingenieure
Altes Gutshaus 2, 23968 Grabow b. Wismar
Telefon: (038428) 646-0 .

VERMESSUNGSBÜRO KERSTIN SIWEK
Kanalstraße 20, 23970 Wismar
Tel,: 03841 / 283200
email: Bauer-Siwek@BDVI.de

Datum:
Auftrags-Nr.:
Datei-Name:

23.09.2019
- -  - -  - -  - -
302605UTM_DHHN2016.dwg

13.07,2021

6820-00-3LP_ETRS89UTM

Lagebezug: ETRS89 / UTM 33 ETRS89

Höhenbezug: DHHN2016

Hinweise: ( c ). copyright Vermessungsbüro Dubbert
Vervielfaltigungen nur zu eienen Zwecken zulässig.
Weitergabe, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher
Genehmigung des Planverfassers.
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NUTZUNGSSCHABLONE

Teilgebiete
mit N. Nr. WA1 ?
Art der Nutzung

WA - Allgemeine
Wohngebiete
§ 4 BauNVO

WA - Allgemeine
Wohngebiete
§ 4 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse I 11

GRZ-Grundflächenzahl 0 , 3 0 0 , 3 0

Bauweise /K) /K:‚
maximale Firsthöhe FHmax 6 , 5 0 m FHmax 9 , 0 0 m

Dachneigung
D N 4 5 ° D N 4 5 °
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PLANZEICHENERKLARUNG
1. FESTSETZUNGEN
Planzeichen Erläuterungen

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

GRZ 0,30

FH
max.

9,00m

0®

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Verkehrsfläche

privat Verkehrsfläche

Einfahrt

GRÜNFLÄCHEN

Grünfläche

Obstwiese, privat

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN

Erhaltungsbebot für Bäume

SONSTIGE PLANZEICHEN

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten
sind, (WS - Wurzelschutzabstand, Kronentraufe + 1,50 m)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhafb
eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Satzung über
den Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf

11. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Böschung

Bemaßung in Metern

15.38> Höhenangabe in Meter ü DHHN2016

Rechtsgrundlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§ 16 - 21a BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§ 22 und § 23 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
§ 9 Abs. 6 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB
§ 9 Abs. 6 BauGB

§ 1 Abs. 4 BauNVO
§ 16 Abs. 5 BauNVO

§ 9 Abs. 7 BauGB
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830 qm

künftig entfallende Darstellung, z.B. Gebäude

in Aussicht genommene Grundstücksteilung mit Grundstücks-
größe (gerundet)

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
DN 450 Dachneigung (DN) kleiner/gleich 45°

III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Waldabstand 30,00 m § 9 Abs. 6 BauGB
i.V.m. § 20 LWalcIG M-V
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VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ........................... Die ortsübliche

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Uns
Amtsblatr am ...........................erfolgt. Die Aufstellung der Satzung über den Bebauungsplan erfolgt nach den
Bestimmungen des § 13b BauGB, § 13a BauGB gilt entsprechend. In der Bekanntmachung wurde gemäß § 13a Abs.
3 BauGB darauf hingewiesen, dass die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren ohne
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB erfolgen soli und wo sich die Öffentlichkeit über die
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann.

2. Die Öffentlichkeit konnte sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der
Planung im Amt Schönberger Land während der angegebenen Zeiten in der Zeit vom .................... bis zum

unterrichten und zu der Planung äußern.

3. Die Gemeindevertretung hat am ............................. den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 15 m it Begründung
gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom
.....................zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 15, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Tell B - Text mit den örtlichen
Bauvorschriften sowie die zugehörige Begründung haben in der Zeit vom ............................ bis einschließlich
.............................während folgender Zeiten montags bis donnerstags 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, dienstags und
donnerstags 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, nach § 3 Abs. 2 BauGB im Amt Schönberger Land, Fachbereich IV, öffentlich
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von
jederrnann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Uns
Am tsblatt" am .................. ortsüblich bekanntgernacht worden. In der Bekanntmachung der
Öffentlichkeitsbeteiligung wurde darauf hingewiesen; dass nicht innerhalb der öffentlichen Auslegungsfrist
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung des Bebauungsplanes unberücksichtigt bleiben können,
sofern die Gemeinde Lüdersdorf deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange wurden über die Öffentlichkeitsbeteiligung unterrichtet. Der Inhalt der Bekanntmachung und die nach § 3
Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden ergänzend u nte r https://www.schoenberger-
land.de/Bekanntmachungen/Auslequngen in das Internet eingestellt.

Lüdersdorf, den ..........................
(Siegel) Bürgermeister

7. Der katasterrnäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 15 am .................................... wird als
richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine
Prüfung nur grob anhand der rechtsverbindlichen Liegenschaftskarte (ALKIS-Präsentationsausgabe) erfolgte.
Regressansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.

................................... den .....................
(Stempel) Unterschrift

8. Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden in ihrer Sitzung am ........................ geprüft. Das
Ergebnis ist mitgeteilt worden.

9. Der Bebauungsplan Nr. 15, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den örtlichen
Bauvorschriften, wurde am ........................von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung
zum Bebauungsplan Nr. 15 wurde durch einfachen Beschluss der Gemeindevertretung vom .........................gebilligt.

Lüdersdorf, den ..........................
(Siegel) Bürgermeister

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den örtlichen
Bauvorschriften wird hiermit ausgefertigt.

Lüdersdorf, den ..........................
(Siegel) Bürgermeister
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11. Der Beschluss der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15 durch die Gemeindevertretung sowie die lntemetadresse
und die Ste Ile, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer während der Offnungszeiten für den Publikumsverkehr
von jedermann eingesehen werden kann und über den lnhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung im
amtlichen Bekanntmachungsblatt „Uns Amtsblatr am .................................... ortsüblich bekanntgemacht worden. In
der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit der Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2
BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser
Ansprüche (§ 44 BauGB) und weiter auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung des Landes
Mecklenburg — Vorpommern (KV M-V) hingewiesen worden. Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft
getreten.

Lüdersdorf, den ..........................
(Siegel) Bürgermeister

SATZUNG
OBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 15 DER GEMEINDE LÜDERSDORF
„AN DER MÜHLENSTRAßE" FÜR DEN SÜDÖSTLICHEN BEREICH
DES ORTSTEILS LÜDERSDORF
GEMÄSS § 10 BAUGB UND § 86 LBauO M-V

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017
(BGBI. I S. 3634) sowie nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBau0 M-V) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015 S. 344), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. November 2019 (GVOBI. M-V S. 682), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung
der Gemeinde Lüdersdorf vom ..................... folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde
Lüdersdorf An der Mühlenstraße" für den südöstlichen Bereich des Ortsteils Lüdersdorf, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den örtlichen Bauvorschriften erlassen.
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1. Beschreibung der Baumaßnahme 
 
Die Baumaßnahme sieht die Erschließung des Bebauungsplans Nr. 15 der Gemeinde Lüdersdorf 

in der Ortslage Lüdersdorf vor. Planungsziel ist es, die bau- und planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Erschließung von 5 Grundstücken zu schaffen. Der Geltungsbereich 

umfasst eine Fläche von ca. 0,64 ha. Für die zu erschließenden Grundstücke ist eine 

Wohnbebauung mit Einzelhäusern vorgesehen. Die Planung umfasst neben dem Bau der 

Zufahrtstraße und der Wendeanlage auch die erforderlichen Entwässerungseinrichtungen, die 

Planung der Versorgungsleitungen und die Anbindung an das vorhandene Wegenetz. Die 

befestigten Flächen werden voraussichtlich in Pflasterbauweise hergestellt. 
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2. Straßenbauliche Aspekte 
 
Für die Erschließung des B-Plans Nr. 15 in der Ortslage Lüdersdorf war eine Zufahrt zu den 

zukünftigen Grundstücken und eine Wendeanlage zu konstruieren. Bis zu diesem Zeitpunkt ist 

noch nicht geklärt ob es sich hierbei um eine private oder öffentliche Straße handeln wird. In der 

Gemeinde Lüdersdorf werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb 3-achsige Abfallsammelfahrzeuge 

eingesetzt. Am Ende der Mühlenstraße befindet sich derzeit keine Wendemöglichkeit, sodass die 

Abfallsammelfahrzeuge gegenwärtig ca. 550 m rückwärts fahren um ihren Weg fortzusetzen zu 

können. 

 

Aufgrund der derzeitigen Situation ist vorgesehen, dass die zu konstruierende Wendeanlage den 

Anforderungen des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Nordwestmecklenburg entspricht 

und somit eine Wendemöglichkeit für die Abfallsammelfahrzeuge geschaffen wird. Durch diese 

Maßnahme würde sich die rückwärtszufahrende Distanz der Fahrzeuge auf ca. 170 m verkürzen. 

Unter diesem Gesichtspunkt war die Anbindung an die Mühlenstraße so zu planen, dass sowohl 

die Anwohner als auch die Abfallsammelfahrzeuge unkompliziert von dem B-Plan Gebiet auf die 

Mühlenstraße gelangen können. 

 

Die Zufahrt besitzt eine Breite von 5 m und eine Länge von 40 m und mündet in der geplanten 

Wendeanlage. Die Zufahrt führt über eine Kuppe, weshalb eine Straßenneigung von 7 % in 

nördliche und 8 % in südliche Richtung vorherrscht.  Es wird ein einseitiger Wendehammer nach 

der RaSt06 für Fahrzeuge bis 10,00 m Länge implementiert, der den Regeln der Technik 

entspricht. Diese Wendeanlage weicht von der ursprünglichen Wendeanlage des B-Plans ab. 

Vorteil des einseitigen Wendehammers ist, dass dieser einen deutlich geringeren Platzbedarf 

vorweisen kann und weiterhin den Anforderungen des Abfallwirtschaftsbetriebes des 

Landkreises Nordwestmecklenburg entspricht.  

 

Die Anbindung von der Zufahrtsstraße an die Mühlenstraße wurde mit Hilfe von Schleppkurven 

für 3-achsige Müllfahrzeuge mit Nachlaufachse untersucht. Eine Anbindung an die 

Mühlenstraße, die auch von den vorhandenen Abfallsammelfahrzeugen genutzt werden kann ist 

aus verkehrstechnischer Sicht möglich, bedarf aber einer Aufweitung der Fahrbahn auf der 

nördlich gelegenen Seite der Mühlenstraße. Die Schleppkurvenuntersuchung ist der Unterlage 2 

zu entnehmen. Die Wendeanlage und die Zufahrt werden voraussichtlich in Pflasterbauweise, 

Seite 120 von 150



Herr Andreas Hünecke Erschließung B-Plan Nr. 15  
„An der Mühlenstraße“ 

Gemeinde Lüdersdorf 
 

 
Seite | 3  

 

die Aufweitung aus Asphalt hergestellt. Gegebenenfalls ist für den Fahrbahnausbau ein Rückbau 

der sich nördlich der Straße befindlichen Hecke erforderlich. 

 
3. Trinkwasser 

 
Die Ortslage Lüdersdorf befindet sich im Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes 

Grevesmühlen. Für die Erschließung des Baugebietes ist eine Erweiterung des 

Leistungsbestandes aus der Mühlenstraße erforderlich. Die Trinkwasserversorgung für das 

B-Plan Gebiet wird durch eine neu zu verlegende Trinkwasserleitung (PE d 63 x 5,8 mm (DN50)) 

sichergestellt, die in der Mühlenstraße an das vorhandene Trinkwassernetz angeschlossen wird. 

Der voraussichtliche Verlauf der Leitung ist dem beiliegenden Lageplan zu entnehmen. Die 

Grundstücksanschlüsse werden voraussichtlich mit PE-X d 40 x 3,7 mm (DN32) Rohren erfolgen.  

 
4. Löschwasser 

Aus der Stellungnahme des Zweckverbandes Grevesmühlen geht hervor, dass die 

Löschwasserbedarfsdeckung von mind. 48 m³/h über einen zusätzlichen Hydranten im B-

Plangebiet nicht garantiert ist. Aus diesem Grund wird eine sich unter der Wendeanlage 

befindende Löschwasserzisterne mit einem Inhalt von 100m³ vorgesehen. Die Befüllung der 

Zisterne erfolgt über das Trinkwassernetz. Die Lage der Zisterne und der Entnahmestelle sind 

dem Lageplan zu entnehmen. 

 

5. Schmutzwasser  

Die Abwasserentsorgung der Gemeinde Lüdersdorf obliegt dem Zweckverband Grevesmühlen. 

Im geplanten Wohngebiet werden Freigefällleitungen aus PP-Rohren mit einer Nennweite von 

200 mm verlegt. Aufgrund der topographischen Gegebenheiten wird ein Sohlgefälle von 0,5 % 

vorgesehen. Der Anschluss erfolgt an den, sich in der Mühlenstraße befindenden, 

Schmutzwasserkanal (STZ DN 200). Der voraussichtliche Verlauf der Leitungen ist den Unterlagen 

zu entnehmen. Die Grundstücksanschlüsse sind Rohre mit einer Nennweite von 150 mm 

vorgesehen. Das Gelände fällt in südliche Richtung stark ab, was zur Folge hat, dass die 

Grundstücke 2, 3 und 4 voraussichtlich nicht mit einer Freigefälleleitung an den 

Schmutzwasserkanal anbinden können. Die betroffenen Grundstücke benötigen in diesem Fall 

eine Hebeanlage für die Schmutzwasserableitung.  
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6. Niederschlagswasser 

Die Ortslage Lüdersdorf ist von der Satzung über die Versickerung von Niederschlagswasser des 

Zweckverbandes Grevesmühlen betroffen. Diese beinhaltet eine Versickerungspflicht, die 

besagt, dass unbelastetes und gering verschmutztes Niederschlagswasser auf den 

Grundstücksflächen zu versickern ist, auf denen es anfällt. Für den Bebauungsplan Nr. 15 gilt 

daher, dass Versickerungsanlagen im Baugebiet vorzusehen sind. Aufgrund der vorherrschenden 

Topografie sind Versickerungsanlagen für die zu erschließenden Grundstücke an der südlichen 

Grenze des Gebietes zu errichten. Die Einleitung des anfallenden Niederschlagswassers in den 

RW-Kanal in der Mühlenstraße wird ausgeschlossen, da es sich um einen Kanal mit lediglich 

100 mm Durchmesser handelt und somit keine ausreichende Kapazität vorweist. 

 

Aus dem beiliegenden geotechnischen Bericht für den B-Plan Nr. 15 geht hervor, dass im 

Plangebiet nichtbindige Sande mit einem Wasserdurchlässigkeitsbeiwert von  

  kf = 5,1 * 10-5 m/s 

vorherrschen und der Boden somit nach der DWA-A-138 als stark wasserdurchlässig einzuordnen 

ist. Die Versickerungsart ist bei diesem Durchlässigkeitsbeiwert frei wählbar, wobei ein 

Mindestabstand von 3 m zu Gebäuden einzuhalten ist. Aufgrund der gegebenen Topographie 

werden mehrere Regenwassertrassen geplant. Das nördlich der Kuppe anfallende 

Niederschlagswasser wird separat gesammelt und von zwei Seiten einer Rigolen-

Versickerunganlage zugeführt. Hierbei sind geeignete Straßenabläufe zu nutzen, die einer 

Versandung der Anlage vorbeugen. Das auf den Baugrundstücken und des Straßenabschnitts 

südlich der Kuppel anfallende Niederschlagswasser wird über die Regenwassertrasse 3 zu zwei 

Versickerungsmulden geführt, die sich an der südlichen Grenze des Bebauungsplans befinden. 

Die Versickerungsmulden müssen ausreichend befestigt werden, um Schäden der 

Versickerungsanlage vorzubeugen. Das auf den Grünflächen östlich der Mulde anfallende 

Regenwasser wird oberflächlich zu den Mulden geführt. Aufgrund des gegebenen 

Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes ist eine Versickerung der gesamten Niederschlagsmenge auf 

dem B-Plangebiet möglich. 

 

Unterlagen: 
Unterlage 2 - Schleppkurvenuntersuchung 
Unterlage 5 – Lageplan 
Unterlage 20 – Geotechnischer Bericht 
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5.4 Baustraße ..................................................................................................................... 9 
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5.7 Empfehlungen zur Gründung von Rohrleitungen...................................................... 12 
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5.9 Gebäudegründung...................................................................................................... 13 

6.0 Wasserhaltung.................................................................................................... 13 
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2.0 Unterlagenverzeichnis und Anlagenverzeichnis 

2.1 Verwendete Unterlagen 

U1 Auftrag zur Baugrunduntersuchung 
U2 B-Plan Nr. 15 Lageplan übereicht durch Ingenieurbüro Möller   
U3 Leitungsauskünfte 
U4 Schichtenverzeichnisse 
U5 Laboranalysen 
U6 Verwendete Normungen und Richtlinien: 
 
EC 7    Entwurf, Berechnung und Bemessung in der  

Geotechnik, Allgemeine Regeln (sowie NAD) 
Erkundung des Baugrunds (sowie NAD) 

DIN 1054-2010-12   Baugrund- Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau 
DIN 1055-2010-11  Lastannahmen 
DIN 4017:2006-03  Grundbruchberechnungen 
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DIN 4019:2015-05  Setzungsberechnungen 
DIN 4020:2010-12  Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke 
DIN EN ISO 22475-1  Geotechnische Erkundung und Untersuchung  
DIN EN ISO 22476-2:2012 Geotechnische Untersuchungen und Erkundung 

Felduntersuchung Teil 2 Rammsondierung 
TP BF-StB Teil B15.1 Leiche Rammsondierung DPL-5 Mittelschwere 

Rammsondierung DPM-10 
DIN 4020:2010-12  Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke 
DIN EN ISO 14688-1:2013-12  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, 

Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 1: 
Benennung und Beschreibung 

DIN 4023:2006-02   Geotechnische Erkundung und Untersuchung - 
Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von Bohrungen 
und sonstigen direkten Aufschlüssen 

DIN 4030-1:2008-06     Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase 
DIN 4084:2009-01     Baugrund Geländebruch 
DIN 4095:2016-11  Baugrund; Dränung des Untergrundes zum Schutz  

baulicher Anlagen 
DIN 4123:2013-04  Gebäudesicherung im Bereich von Ausschachtungen, 

Gründungen und Unterfangungen 
DIN 4124:2012-01  Baugruben und Gräben; Böschungen und 

Arbeitsraumbreiten 
DIN18533-1:2017-7  Abdichtungen von erdberührten Bauteilen  
DIN 18196:2011-05  Bodenklassifikation für Bautechnische Zwecke 
DIN EN ISO 17829-1:2015-03 Wassergehalt 
DIN EN ISO 17892-12 :2018-10 Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze  
DIN EN ISO 17892-4 :2017-04 Bestimmung der Korngrößenverteilung 
DIN 18127:2012-09  Proctorversuch 
DIN18128:2002-12  Bestimmung des Glühverlustes 
DIN 18300:2016-09   Erdarbeiten 
DIN 18319:2016-09  Rohrvortrieb 
    EA-Pfähle     
LAGA 20   Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (TR Boden)  
    Stand 05.11.2004 
RSTO12  Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von 

Verkehrsflächen“, Ausgabe 2012 
 
 

2.2 Anlagen 

BlN1.0 Sondierstellenplan 
BlN2.0 Sondierprofile      
 
A1    Schichtenverzeichnis    A1.1 – A1.4 
A2   Kornverteilungen   
A3   Prüfbericht LAGA     
A4   Probennahmeprotokoll    
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3.0 Feststellungen 

Es wird eine Erschließung des B-Planes Nr. 15 in der Gemeinde Lüdersdorf 
geplant. Es werden 5 Grundstücke zur Wohnbebauung mit Einzelhäuser  
erschlossen. Die Planungen umfassen den Bau einer Zufahrtsstraße mit 
Wendehammer, sowie den Bau von Ver- und Entsorgungsleitungen. Der Standort 
befindet sich auf der Flur 1, den Flurstücken 254/14, 254/18 und 254/26. 
 
Das Gelände ist derzeit Grünland. Ein altes Gebäude steht noch auf den 
Grundstück. In der östlichen Niederung befindet sich ein Graben, der derzeit kein 
Wasser führt. 
 

4.0 Baugrundverhältnisse 

4.1 Durchgeführte Untersuchungen 

Zur Beurteilung der Baugrundverhältnisse wurden im Untersuchungsbereich vier 
Sondierungen mit einer max. Teufe von -6,00 m niedergebracht.  
 
Die Sondierstandorte wurden anhand der Planungsunterlage [U2] angeordnet.  
In den Laboruntersuchungen wurden Wassergehalte bestimmt, sowie eine 
Kornverteilungen bestimmt.. Zwei Analysen nach dem LAGA 
Mindestuntersuchungsprogramm wurden beauftragt. 

4.2 Höhenbezug und Lage der Sondierpunkte 

Als Höhenbezug wurden die Schachthöhen mit +16,63 m DHHN aus dem 
Bestandsplan des Zweckverbandes Grevesmühlen aus [U3] übernommen. Die 
durchgeführten Sondierungen sind durch ein Nivellement in der Höhe zugeordnet 
worden: 

Tabelle 1 Höhenbezug der Sondierungen 

Sondierung Höhe 
 

Endteufe Endteufe 
bezogen auf 

Bemerkung 

 m DHHN m m DHHN  
Schacht +16,63 - - siehe BlN 1.0 
BS1/22 +17,30 -6,00 +11,30 - 
BS2/22 +16,38 -6,00 +10,38 - 
BS3/22 +13,04 -6,00 +7,04 - 
BS4/22 +14,02 -6,00 +8,02 - 

 

4.3 Bodenschichtungen 

4.3.1 Schicht 1, Mutterboden, Mutterbodenauffüllung, OH, [OH]  

Im Ergebnis der Sondierungen wurde im Untersuchungsgebiet eine ca. 15 cm bis 
ca. 30 cm mächtige Mutterbodenschicht bzw. Mutterbodenauffüllung angetroffen. 
Darunter steht im Bereich der Aufschlüsse BS2/22 und BS3/22 weiterer 
aufgefüllter Baugrund an. An allen anderen Sondierstandorten steht unter der 
Mutterbodenschicht der gewachsene Baugrund an.  
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4.3.2 Schicht 2, Auffüllungen, Sand, tonig schluffig schluffig, kiesig [SU*] 

Im Bereich der Aufschlüsse BS2/22 und BS3/22 wurde unter der 
Mutterbodenauffüllung  Auffüllungen aus schluffigen und tonigen Sanden 
angetroffen. Der mehr bindige Charakter der Auffüllungen ist in der Konsistenz als 
steif einzuschätzen.  Die Auffüllungen stehen bis in Teufen von -0,50 bis  
-0,75 m unter Geländeoberfläche an.  Darunter wurde überall der gewachsene 
Baugrund aus Sand festgestellt. 
 

4.3.3 Schicht 3,  Feinsand und  Mittelsand, SE - SI  

Als gewachsener Baugrund wurden im gesamten Untersuchungsbereich unter der 
Mutterbodenschicht, bzw. unter der Auffüllung mittelsandige Feinsande bis 
feinsandige Mittelsande angetroffen.  
 
Körnungslinien Feinsand, Mittelsand  
 

 
Abb. 1 
BS2/22, G2   

Ton/ Schluff/ Sand/ Kies: - / 3,6 / 96,4 / - % 

Ungleichförmigkeitsgrad: U = 2,3 
Krümmungszahl:  Cc  = 0,9 
Durchlässigkeit:  kf  = 5,1 * 10-5 m/s     nach Beyer    
         (Protokolle Anlage 2) 

Wasserdurchlässigkeit: wasserdurchlässig  
 
 
Anhand des Eindringwiderstandes und der durchgeführten Rammsondierungen 
wird die Lagerung der Sande bis Teufen von -2,50 m als überwiegend mitteldicht 
eingestuft. Darunter sind die Sande mitteldicht bis teils dicht gelagert. 
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4.4 Wasserstände 

Nach dem Abschluss der Sondierarbeiten wurde kein Wasser in den Bohrungen 
angetroffen. 
 

4.5 Bodenklassifikation (Bodengruppe / Bodenklasse) 

Tabelle 2  

Nr. Bodenschicht 

B
od

en
ar

t 

B
od

en
gr

u
pp

e 
 

B
od

en
kl

as
se

 
 

F
ro

st
-

em
pf

in
d

lic
hk

ei
t 

  DIN4022 DIN18196 DIN18300 ZTVE StB 

1 Mutterboden, 
Mutterbodenauffüllung Mu [Mu] OH, [OH] 1 - 

2 Auffüllung  
Sand, schluffig, tonig  

[S, u, t] [SU*] 4 F3 

3 

Feinsand und 
Mittelsand 
 
oberflächennah 
Feinsand, 
mittelsandig 

fS, mS SE – SI 3 F1 

 

4.6 Erdstoffmechanische Eigenschaften  

Tabelle 3 

Nr. Bodenart  Lagerungs-
dichte 

Konsistenz 

ϕ´k 

[°] 
c´k 

[kN/m²] 
γk 

[kN/m³] 
γ´k 

[kN/m³] 
Es 

[MN/m²] 

- 

Auffüllung, 
Mittelsand, 
grobsandig, kiesig 
(Gründungspolster) 

[mS, 
gs, g] 

mitteldicht 36 0 19 11 30 – 50 

2 
Auffüllung  
Sand, schluffig, 
tonig  

[A] locker 27 5 19 10 10 - 15 

3 

Feinsand und 
Mittelsand 
 
oberflächennah 
Feinsand, 
mittelsandig 

SE – 
SI 

mitteldicht – 
dicht 

33 0 19 11 35 - 50 

* durch Nachverdichtung 
** Sackungen möglich 
ϕ´k charakteristischer Reibungswinkel 
c´k charakteristische Kohäsion 

γ k charakteristische Wichte  
γ`k         charakteristische Wichte unter Auftrieb 
Es   Steifemodul 
 
 
 

Seite 130 von 150



Seite 7 von 15 zum geotechnischen Bericht, Kenn-Nr. 04-7A-22 
Erschließung  B-Plan-Nr. 15 in Lüdersdorf „An der Mühlenstraße" 
 

4.7 Analyseergebnisse Prüfbericht LAGA   

Die Probennahme erfolgte im Rahmen der Baugrunduntersuchung aus der  
 
Auffüllung (Schicht 2):     Bodenprobe             

BS2/22 - G1  0,15 m bis 0,50 m 
Feinsand / Mittelsand (Schicht 3): Bodenmischprobe     

BS2/22 – G2  0,5 m bis 6,00 m 
BS4/22 – G2  0,3 m bis 2,55 m 

 
Aus den o. g. Rammkernsonden entnommenen Bodenproben wurde eine 
Bodenprobe und  eine Bodenmischprobe gebildet und einem akkreditierten Labor 
übergeben. Die Bodenmischprobe wurde nach dem Mindestuntersuchungs-
programm, LAGA Feststoff Tab II.1.2-2 und im Eluat  (pH-Wert, Leitfähigkeit, 
Chlorid und Sulfat)  auf unspezifischen Verdacht untersucht.  
 
Die Ergebnisse der Untersuchung werden mit der Einschätzung und Bewertung der 
aktuellen Richt- und Grenzwerte LAGA für Verwertung von Boden Stand 2004 
verglichen.  

Tabelle 4 

Probe Schicht Überschreitung Zuordnung 
 
Bodenmischprobe 1 
  
BS2/22 - G1  0,15 m bis 0,50 m 
 
 

Auffülllung keine Z0 

 
Bodenmischprobe 2 
 
BS2/22 – G2  0,5 m bis 6,00 m 
BS4/22 – G2  0,3 m bis 2,55 m 
 
 
 

gew. Baugrund 
Sand 

keine Z0 

 

 

Die Auffüllungen (Schicht 2) sowie der unterlagernde  Fein – und Mittelsand 

(Schicht 3)  sind  mit dem Zuordnungswert Z0  uneingeschränkt 

wiedereinbaufähig. 

 

Die Analyseergebnisse des beauftragten Labors sind im Prüfbericht  
22-04602/17952  in den Anlage 3 enthalten. Die Probennahmestellen sind den 
Probennahmeprotokollen (Anlage 4)  zu entnehmen. 
 
Werden bei den Gründungsarbeiten organoleptische Auffälligkeiten 
wahrgenommen, die auf Schadstoffe im Untergrund hinweisen, wird eine 
fachtechnische Begleitung und Beprobung durch einen Sachverständigen für 
Altlastenuntersuchungen und -Gutachten erforderlich. 
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4.8 Homogenbereiche nach ATV DIN 18300 

Hinsichtlich der Einteilung der angetroffenen Böden in Homogenbereiche wird 
folgender Vorschlag unterbreitet: 

Tabelle 5 

Schicht Bodenart 
DIN 

18196 
Homogen-

bereich 
Bemerkungen 

1 Mutterboden, 
Mutterbodenauffüllung 

OH, 
[OH] 

A wieder verwendbar als Mutterboden 

2 

Auffüllung  
Sand, schluffig, tonig  

[SU*]  B 

wieder verwendbar zur 
Geländeregulierung, 

Rohrgrabenverfüllung außerhalb von 
Verkehrsflächen, nicht als 

Gründungspolster´ 
 

LAGA Zuordnung Z0 

3 

Feinsand und 
Mittelsand 
 
oberflächennah 
Feinsand, 
mittelsandig 

SE C 

verwendbar zur Geländeregulierung 
und Rohrgrabenverfüllung unter 

Verkehrsfläche, als 
Gründungspolster 

 
LAGA Zuordnung Z0 

  
 

5.0 Gründungstechnische Schlussfolgerungen 

5.1 Allgemeines 

Im Untersuchungsgebiet wurde eine Mutterbodenschicht bzw. 
Mutterbodenauffüllung von etwa 15 cm bis 30 cm festgestellt. Darunter sind 
teilweise geringbindige Auffüllungen in Mächtigkeiten von bis zu 0,75 m 
vorhanden. Größtenteils werden unter der  Mutterbodenschicht mittelsandige 
Feinsande in mitteldichter Lagerung erwartet. 
 
Es wurde kein Grundwasser bis zu einer Teufe von –6,00 m unter Gelände 
festgestellt. 
 
Der Mutterboden (Schicht 1) und die festgestellten Auffüllungen (Schicht 2) sind 
unter Gebäudegründungen nicht tragfähig und vollständig durch ein 
Gründungspolster zu ersetzen.  
 
Für die geplanten Hausstandorte wird eine  geotechnische Untersuchung 

dringend empfohlen –gegebenenfalls kann nichtbindige Auffüllung im 

Baugrund verbleiben. 

 
Eine Gebäudegründung kann durch ein Flachgründung auf Streifen, Einzel- oder 
Plattengründung erfolgen. 
 
Eine Versickerung von Regenwasser im Untersuchungsgebiet in der Schicht 3 im 
Sinne der DWA-A-138 möglich. 
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Eine Prüfung der Durchlässigkeit kann standortbezogen vorgenommen werden. 
 
 

5.2 Bemessungswert Sohlwiderstand  

5.2.1 Flachgründung auf gewachsenem Baugrund oder Gründungspolster (Sand) 

 
Für die einzelnen Objekte ist eine gesonderte Untersuchung durchzuführen, da 
standortbezogen unterschiedliche Auffüllungen mit unterschiedlichen 
Eigenschaften vorhanden sein können. Als vorläufige Bemessung für lotrecht 
belasteten Streifenfundamente auf dem gewachsenen Baugrund wird mit einer 
Einbindung von >80 cm und einer Breite von 50 cm ein Bemessungswert von  

σσσσR,d  = 350 kN/m² 

zugelassen. 
 
Angaben zur Plattengründung, Einzelfundamenten sind  objektbezogen anzufordern. 
 

5.3 Frostsichere Einbindetiefe 

Die frostsichere Erdüberdeckung für die Fundamente bzw. Frostschürzen im 
Außenbereich ist im Sand eine Mindesteinbindetiefe von  

  te  ≥≥≥≥ 0,80 

ausreichend. 
 
 
 
 
 
 

5.4 Baustraße 

Das ungeschützten bindige und nichtbindige Planum (Schicht 2 und Schicht 3) 
muss für das Befahren mit Schwerlastverkehr für den Baustellenverkehr befestigt 
werden. Die Anordnung einer Baustraße ist für das Befahren der Fläche 
erforderlich. Es wird für die Planstraßen ein Arbeiten „Vor Kopf“ empfohlen. 
Als Material für die Baustraße werden mindestens 30 cm Recycling oder 
Schottertragschichtmaterial empfohlen. 
 

5.5 Empfehlungen für den Schichtenaufbau befestigter Flächen 

Es wird angenommen, das nach RSTO eine Belastungsklasse Bk 0,3 für das 

Wohngebiet angenommen wird. Eine Planungsgrundlage war noch nicht 

vorhanden. Voraussichtlich wird geplant die befestigte Fläche in 

Pflasterbauweise auszuführen (Aufgabenstellung). 

 

Unter der Mutterbodenschicht unter den sandigen Auffüllungen stehen im 
Bereich der Planstraße im Untergrund Böden der Frostempfindlichkeitsklasse 
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  F1 nicht frostempfindlich  

 

Im Bereich der Sondierungen BS2/22 und BS3/22 stehen noch Auffüllungen 

zwischen 0,50 m und 0,75 m an. Hier ist die Frostempfindlichkeit 

 

  F3 – stark frostempfindlich 

 

an. Es ist ein Wasserstand von > 1,50 m unter dem Planum vorhanden. Für die 
Bemessung des Straßenaufbaus kann auf den Auffüllungen auf der Höhenkote des 
zukünftigen Planums von einem Verformungsmodul von vorerst 
 
  Ev2 ≥ 45 MN/m²   (Sand – Schicht 3) 

  Ev2 ≥ 30 MN/m²   (Auffüllung – Schicht 2) 

   
ausgegangen werden. Es wird empfohlen, die bindige Schicht 2 zu entfernen und in 
der Schicht 3 zu gründen. Somal ein frostsicher Oberbau für die Bk0,3 von 
mindestens 50 cm notwendig wäre. Gegenüber dem Verformungsmodul von  
Ev2 >45 MN/m² ist eine Verdichtung des Sandes auf mindestens Ev2>60 MN/m² 
möglich. 
 
Eine ist keine Planumsdrainage erforderlich. 
 
Es ist auf dem Planum der Verformungsmodul durch Plattendruckversuch 

nach DIN 18134 zu bestimmen - um Festlegungen für den Oberbau nach 

Abschnitt 5.6 festzulegen.  

 

 

5.6 Empfehlungen für den Schichtenaufbau befestigter Flächen 

 
Es wird vorsorglich darauf verwiesen, dass insbesondere im Bereich von 
Wendeschleifen eine Ausführung in Pflasterbauweise zu Verkantungen und zu 
Schäden in Pflasterflächen führen (durch LKW Befahrungen). Eine bessere 
Alternative wäre im  Bereich der Wendeschleife eine Ausführung in 
Asphaltbauweise. Ausgehend von einer angenommenen Belastungsklasse 0,3 
(Wohnweg), kann der in nachstehender Tabelle dargestellte Aufbau angenommen 
werden. 
 

Tabelle 6 Schichtaufbau Asphaltbauweise RSTO12 aus Tafel 1 Zeile 3 

Schichtdicke 
[cm] 

Material  Verformungsmodul 
EV2 

4 Asphaltdecke  

8 Asphalttragschicht  

15 Schottertragschicht  

STS 0/45 

120 MN/m² 
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28 Frostschutzschicht 

FSS 0/32  

100 MN/m² 

Planum  >45 MN/m²  

Untergrund  
Sand voraussichtlich  

ca. 45 – 60 MN/m²  
bei Nachverdichtung 

 
 55 cm  Gesamtaufbau 
 
 
 

Tabelle 7 Schichtaufbau Pflasterbauweise RSTO12 aus Tafel 3 Zeile 3 

Schichtdicke 
[cm] 

Material  Verformungsmodul 
EV2 

8 Pflaster  

4 Bettungsschicht 0/5 Brechsand 
Splittgemisch 

 

30 Schottertragschicht  120 MN/m² 

13 Frostschutzschicht 

FSS 0/32 (gebrochen) 

100 MN/m² 

Planum  >45 MN/m²  

Untergrund  
Sand voraussichtlich  

ca. 45 – 60 MN/m²  
bei Nachverdichtung 

 
 55 cm  Gesamtaufbau 
 
Im Zuge der Überwachung wird die Anlage von Versuchsfeldern empfohlen. Die in 
Tabelle 7 geforderten Verformungsmodule sind nachzuweisen.  
 
Wenn auf dem Planum ein Verformungsmodul von 45 MN/m² nicht erreicht wird 
(Gründung in Schicht 2), sind folgende Zuschläge einzukalkulieren: 

Tabelle 8 erforderlicher Zuschlag bei Planum EV2 < 45 MN/m² 

erf. Zuschlag 
[cm] 

Material  Verformungsmodul 
auf Planum EV2 

5 Bodentausch 40 MN/m² 

10 Bodentausch  30 MN/m² 

20 Bodenaustausch 20 MN/m² 

40 Bodenaustausch 10 MN/m² 
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5.7 Empfehlungen zur Gründung von Rohrleitungen 

 
Die Kanal- und Leitungsbauarbeiten sind nach DIN 4124 auszuführen.  
Die Grabensohle ist in den Wintermonaten vor Frost zu schützen. Gefrorener, 
sowie aufgeweichter Boden ist von der Grabensohle zu entfernen und durch ein 
nichtbindiges Gründungspolster zu ersetzen.  
 
Die Auflagerung der Rohre ist nach DIN EN 1610 auszubilden.  
 
Als Gründungspolster bzw. Rohrauflager ist ein nichtbindiger steinfreier Erdstoff 
mit einem Ungleichförmigkeitsgrad von 
 

U ≥≥≥≥ 3,0 
 
zu verwenden, bei dem der max. Feinkornanteil 10 % der Körnung  
d ≤ 0,063 mm nicht überschreitet. Die Lagerungsdichte des Gründungspolsters 
bzw. Rohrauflagers ist mit  
 

Dpr ≥≥≥≥ 97 % einfache Proctordichte 
 
herzustellen. Alternativ kann erdfeuchter Magerbeton als Gründungspolster 
verwendet werden.  
 
Unter Verkehrsflächen ist der Rohrgraben ausschließlich mit nichtbindigem  
Füllboden zu verfüllen! Es ist der Verdichtungsgrad  
 
in der Rohrleitungszone:  Dpr ≥≥≥≥ 97 % einfache Proctordichte 

in der Verfüllzone:  
Bis -0,50 m unter Planum mit  Dpr ≥≥≥≥ 98 % einfache Proctordichte 
Ab -0,50 m bis UK Planum mit Dpr ≥≥≥≥ 100 % einfache Proctordichte 

 
nachzuweisen. (ZTV E-StB 17, Tab. 4 und Abschn. 9.5) 
 
Die Lagerungsdichte der Verfüllzone kann auch bis 30 cm über dem Rohrscheitel 
mit einer Rammsondierung nach TP BF-StB Teil B 15.1 dokumentiert werden. 
Ggf. kann der Nachweis des erreichten Verdichtungsgrades mit dynamischer 
Fallplatte oder Zylinderentnahme in Lagen von 50 cm erfolgen. (Es gilt die 
Richtlinie ZTVA StB 12) 
 

5.8 Ausbildung der Baugrube (Rohrgraben) 

Nichtverbaute Gräben mit einer Teufe von mehr als ≥ 1,25 m müssen mit 
abgeböschten Wänden hergestellt werden. Dabei darf der Böschungswinkel in der  
 
sandige Auffüllungen und im Sand (Schicht 2 und 3)  

 

Seite 136 von 150



Seite 13 von 15 zum geotechnischen Bericht, Kenn-Nr. 04-7A-22 
Erschließung  B-Plan-Nr. 15 in Lüdersdorf „An der Mühlenstraße" 
 

                          αααα ≤≤≤≤ 45 ° 

 

nicht überschritten werden. Bei längerer Trockenheit sind beim Verlust der 
Kapillarkohäsion die Baugrubenwände generell abzuböschen. 
 
Um die Aushubarbeiten zu minimieren, ist mit einer ausgesteiften Baugrube zu 
arbeiten. Dies gilt insbesondere im Bereich von direkten Nachbarlasten (Verkehr 
und Gebäude). Es werden zur Erschließungsarbeiten Kanaldielen empfohlen. 
 

5.9 Gebäudegründung 

Es wird generell eine gesonderte Untersuchung des Baugrundes direkt am 
Hausstandort empfohlen. 
 
Die Gründungen der Gebäude sind direkt auf dem gewachsenen Baugrund 
vorzunehmen. Dabei ist sämtlicher Mutterboden und aufgefüllter Baugrund 
abzutragen. Eine Nachverdichtung des gewachsenen Baugrundes (Sand)  ist nach 
dem Aushub erforderlich!  
 
Die Geländeregulierungen und der Geländeniveauausgleich sind infolge der starken 
Geländeneigungen notwendig. 
 

Es werden Baugrubenabnahmen nach dem Aushub und 

Verdichtungskontrollen nach der letztendlichen Geländeregulierung 

empfohlen. 

  

6.0 Wasserhaltung 

6.1 Wasserhaltungsmaßnahmen während der Bauzeit 

Es ist  keinen  Kontakt mit dem Grundwasserhorizont vorhanden. darum sind keine 
Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich, wenn der Sandhorizont angeschnitten 
wird. 
 
Ggf. kann bei starken Niederschlägen ein mäßiger Aufstau und Aufweichungen bei 
BS2/22 und BS3/22 aufgrund der gering bindigen Bodeneigenschaften auftreten. 
Dieses Oberflächenwasser kann in die nichtbindigen Bereiche abgeleitet werden. 
  

6.2 Wasserhaltungsmaßnahmen zum Schutz von Gebäuden und Anlagen  

Das Gelände ist zum den Bauwerken hin mit einem leichten Gegengefälle zu 
profilieren. Dadurch wird verhindert, das Oberflächenwasser an die Gebäude 
dringt.  
 
Die anstehenden Sande sind wasserdurchlässig, so dass sich Niederschlagswasser 
nicht bis zur Sohlplatte aufstauen kann. Es wird eine Abdichtung nach alter 
Normung DIN18195 T4 gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser 
maßgebend, bzw. nach neuer Normung  DIN 18533 die Wassereinwirkungsklasse 
W1.1-E.  
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6.3 Versickerung von Niederschlagswasser  

Eine Versickerung von Niederschlagswasser im Sinne der DWA-A-138 ist 
möglich. Die nichtbindige Sande haben einen Wasserdurchlässigkeitsbeiwert von 

  kf = 5,1 * 10
-5

 m/s 

und sind stark wasserdurchlässig. (siehe Anlage 2)  
 
Es können alle Arten der Versickerung zur Anwendung gelangen.  
 
Die Versickerung ist in einem Mindestabstand von 3 m vom Gebäude 
vorzunehmen.  
 
 
Die gründungstechnischen Schlussfolgerungen gelten nur in Zusammenhang mit 
den zur Verfügung gestellten Planungsunterlage der Erschließung. 
 
Sollte sich während der Planung und Baudurchführung von diesem Bericht 
abweichende Verhältnisse oder Bedingungen ergeben, ist der Verfasser sofort zu 
konsultieren.  
 
Eine weitere Verwendung der ermittelten Baugrundwerte für andere benachbarte 
Grundstücke ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig. 

_________________________ 
__________________ 
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Bebauungsplan Nr. 15
Lüdersdorf Bearb.:

BlN: 1.0

Sondierstellenplan

   

Ingenieurbüro
Bodenmechanik u. Grundbau

Buchheim & Morgner Part GmbB

Dipl.-Ing.Jörg Buchheim

Tel.: 03841/6262-0 Fax:: 6262-29
   

23968 Gägelow, Bellevue 10

Kenn.-Nr. : 047-A-22

   

AG: Herr Lüdecke

   Dipl.-Ing. Grit Morgner

Schachthöhe mit 16,63 m DHHN angenommen
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d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)
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a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro
Buchheim & Morgner PartGmbB

Bellevue 10
23968 Gägelow

Tel.: 03841-62620

0.15

Mutterboden

dunkelgrau

o
Mutterboden

OH

1.00

Feinsand 
mittelsandig

Lehmbänder, Wurzelreste

mitteldicht mittel braun

 o
Sand

SE

3.50

Feinsand 
mittelsandig

mitteldicht
mitteldicht-dicht

mittel
schwer

Sand
SE

G 1 3,00

5.50

Feinsand
mittelsandig

mitteldicht-dicht mittel-schwer braungelb

++
Sand

SE

G 2 5,50

6.00

Mittelsand
grobsandig, feinsandig

mitteldicht-dicht mittel-schwer

++
Sand

SE

kein Wasser

Bohrung BS1/22 / Blatt: 1

Vorhaben: Lüdersdorf

Höhe: 17,30 m DHHN
16.06.2022

Kenn-Nr.
047-A-22

Anlage:
1.1
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a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro
Buchheim & Morgner PartGmbB

Bellevue 10
23968 Gägelow

Tel.: 03841-62620

0.15

Auffüllung, Mutterboden

dunkelgrau

o
Auffüllung
Mutterboden [OH]

G 0 0,15

0.50

Auffüllung, Sand
tonig, schluffig, etwas kiesig

steif mittel braungelb

++
Auffüllung
Sand [SU*]

G 1 0,50

6.00

Feinsand
mittelsandig

Wurzelreste, Lehmbänder

mitteldicht mittel barungelbgrau

o
Sand

SE

kein Wasser G 2 2,00

Bohrung BS2/22 / Blatt: 1

Vorhaben: Lüdersdorf

Höhe: 16,38
16.06.2022

Kenn-Nr.
047-A-22

Anlage:
1.2
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro
Buchheim & Morgner PartGmbB

Bellevue 10
23968 Gägelow

Tel.: 03841-62620

0.30

Auffüllung + Mutterboden

Mutterboden
OH

G 1 0,30

0.75

Auffüllung + Sand
tonig schluffig

steif mittel etwas kiesig

++
Auffüllung
Sand SU*

G 2 0,75

3.50

Feinsand 
mittelsandig

mitteldicht mittel braungraugelb

++
Sand

SE

G 3 3,50

6.00

Mittelsand 
feinsandig

mitteldicht mittel graugelb

++
Sand

SE

kein Wasser

Bohrung BS3/22 / Blatt: 1

Vorhaben: Lüdersdorf

Höhe: 13,04 m DHHN
16.06.2022

Kenn-Nr.
047-A-22

Anlage:
1.3
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a)
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a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro
Buchheim & Morgner PartGmbB

Bellevue 10
23968 Gägelow

Tel.: 03841-62620

0.30

Mutterboden 
sandig

dunkelgrau

o
Mutterboden

OH

G 1 0,30

2.55

Feinsand 
mittelsandig

mitteldicht mittel braun
baungelb

o
Sand

SE

G 2 2,55

4.30

Feinsand
mittelsandig

mitteldicht-dicht

++
Sand

SE

6.00

Mittelsand
feinsandig

mitteldicht
mitteldicht-dicht

braungelb

++
Sand

SE

kein Wasser G 3 6,00

Bohrung BS4/22 / Blatt: 1

Vorhaben: Lüdersdorf

Höhe: 14,02 m DHHN
16.06.2022

Kenn-Nr.
047-A-22

Anlage:
1.4
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Körnungslinie
B-Plan Nr.15

Lüdersdorf

Ingenieurbüro für Bodenmechanik und Grundbau
Buchheim und Morgner PartGmbB

23968 Gägelow, Bellevue 10

Tel. (03841) 6262 -0   Fax (03841) 626229

B
e

rich
t:

0
4

7
-A

-2
2

A
n

la
g

e
:

2

Prüfungsnummer:  1

Probe entnommen am:  16.06.2022

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 18123

Bemerkungen:Bezeichnung:

Bodenart:

Tiefe:

k [m/s] (Beyer):

U/Cc

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe

BS2 G2

fS, ms, gs'

 5.1 * 10 -5

2.3/0.9

 - /3.6/96.2/0.2

SE

Bearbeiter:  G Morgner Datum:  27.06.2022
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I N G E N I E U R B Ü R O   F Ü R 
B O D E N M E C H A N I K  U N D  G R U N D B A U 

 
Buchheim & Morgner Part GmbB Telefon         (03841) 6262-0 
Bellevue 10, 23968 Gägelow  Fax                           (03841) 6262-29 
Dipl.-Ing. Jörg Buchheim B-1440-2008 Internet: www.baugrund-gutachten.de E- 
Dipl.-Ing. Grit Morgner  B-1439-2008 Mail:  info@baugrund-gutachten.de   
     
Probennahmeprotokoll    MP1     Anlage 4.1  
  
Projekt:     B-Plan Nr. 15   RoggendorfKennr.:  047/A/22024-A-18  
  
Datum :    16.06.202206.03.18 
 
Auftraggeber:   Gemeinde Lüdersdorf über Amt Schönberger Land Gadebusch Am Markt 
1 19205 Gadebusch 
 
Zweck der Probennahme:  Mindestuntersuchungsprogramm, LAGA  Tabelle II. 1.2-4/5 
 
Probenstelle:   Gemarkung Lüdersdorf / Flur 1 /6 Flurstück 254/14 254/26131-132 
 
Probennehmer:  Dipl.-Ing. Jens Morgner 
 
Anwesende Personen: Dipl.-Ing Jörg Buchheim 
 
Art der Probe:   Auffüllung: Sand schluffig tonig 
     
Probennahmeort:  Proben aus Baugrunduntersuchung / geotechnischer Bericht 
Entnahmetiefe:  BS2G1   0,15-0,50 m 

m 
Entnahmegerät:  Sondierung / Spiralbohrer 
 
Art der Probennahme:  Probenanzahl 1    
Probenbezeichnung:  MP1 
Probenbehälter:   Braunglas  
Probenmenge :  0,5 Liter 
Farbe:    grauhell bis dunkelbraun 
Geruch:   ohne 
Lageskizze: 
 

 
       
 
Probennehmer:  Morgner    Unterschrift:    
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I N G E N I E U R B Ü R O   F Ü R 
B O D E N M E C H A N I K  U N D  G R U N D B A U 

 
Buchheim & Morgner Part GmbB Telefon         (03841) 6262-0 
Bellevue 10, 23968 Gägelow  Fax                           (03841) 6262-29 
Dipl.-Ing. Jörg Buchheim B-1440-2008 Internet: www.baugrund-gutachten.de E- 
Dipl.-Ing. Grit Morgner  B-1439-2008 Mail:  info@baugrund-gutachten.de   
     
Probennahmeprotokoll    MP2     Anlage 4.2  
  
Projekt:     B-Plan Nr. 15    Kennr.:  047/A/22    
 
Datum :    16.06.2022 
 
Auftraggeber:   Gemeinde Lüdersdorf über Amt Schönberger Land  
 
Zweck der Probennahme:  Mindestuntersuchungsprogramm, LAGA  Tabelle II. 1.2-4/5 
 
Probenstelle:   Gemarkung Lüdersdorf / Flur 1 /6 Flurstück 254/14 254/26 
 
Probennehmer:  Dipl.-Ing. Jens Morgner 
 
Anwesende Personen: Dipl.-Ing Jörg Buchheim 
 
Art der Probe:   Auffüllung: Sand schluffig tonig 
     
Probennahmeort:  Proben aus Baugrunduntersuchung / geotechnischer Bericht 
 
Entnahmetiefe:  BS2G2   0,50-6,00 m 

   BS4G2   0,30-2,55 m 
 

Entnahmegerät:  Sondierung  
 
Art der Probennahme:  Probenanzahl 1    
Probenbezeichnung:  MP1 
Probenbehälter:   Braunglas  
Probenmenge :  0,5 Liter 
Farbe:    gelb 
Geruch:   ohne 
Lageskizze: 
 

 
 
      
 
Probennehmer:  Morgner    Unterschrift:    
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